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Zusammenfassung

Schon lange wird in Bad Ragaz über die Verkehrsführung des Individualver-
kehrs und die damit verbundene Belastung des Dorfkerns diskutiert und de-
battiert. Nach dem Nein an der Volksabstimmung zur Umfahrungsvariante
Mühlerain vom 17. Mai 2017 stehen Gemeinde und Kanton vor der Heraus-
forderung, eine neue Lösung zu präsentieren. Diese muss abgestimmt sein
mit anderen Parallelplanungen, u.a. der Nutzungsstrategie für den Dorfkern
oder der Revision der Ortsplanung. Der Gemeinderat hat sich in Abstimmung
mit dem Kanton dazu entschieden, diese Planungen in einem gemeinsamen
und partizipativ begleiteten Prozess «Bad Ragaz mobil» zu bündeln.

Wichtigstes Anliegen des Gemeinderates ist es, im Dorfkern eine hohe Le-
bensqualität zu schaffen. «Bad Ragaz mobil» soll einen ergebnisoffenen
Neustart der Planungen unter Einbezug von Bevölkerung und Gewerbe er-
möglichen. Ziel des Prozesses ist u.a. die Eingabe einer neuen Verkehrslö-
sung in das Kantonale 18. Strassenbauprogramm, das der Kantonsrat im
Jahr 2023 zu verabschieden plant.

Der Planungsprozess dauerte knapp zwei Jahre und umfasste drei öffentli-
che Foren. An diesen konnten die interessierten Bürgerinnen und Bürger
sowie Gewerbetreibende über die weitere Verkehrsentwicklung in Bad Ra-
gaz debattieren. Ein viertes, für den Herbst 2020 geplantes Forum konnte
aufgrund der COVID-Pandemie nicht durchgeführt werden. Deswegen wer-
den die Fragen aus der Bevölkerung und dem Gewerbe im Frühjahr 2021 in
Bürgergesprächen beantwortet.

Im ersten Forum erläuterten die Teilnehmenden Stärken und Schwächen der
Verkehrssituation in Bad Ragaz. Zudem diskutierten sie wichtige Grundsätze
für die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. Der Gemeinderat hat diese an-
schliessend verabschiedet. Die Grundsätze befassen sich mit der Identität
und dem Zusammenleben, mit Wirtschaft, Tourismus und Kultur, der Bebau-
ung und der Gestaltung des Freiraums sowie der Mobilität und der Erschlies-
sung. Sie sollen den anstehenden Planungen einen gemeinsamen Orientie-
rungsrahmen geben. Die geäusserten Einschätzungen zur heutigen Ver-
kehrssituation wurden anschliessend mit einer Fachanalyse aus verkehrs-
planerischer Sicht ergänzt. Fazit war: Der Wert des Dorfkerns kommt heute
nicht voll zum Tragen. Verbesserungsfähig sind die Aufenthaltsqualität im
Dorfkern sowie die Vernetzung mit anderen wichtigen Orten in Bad Ragaz.
Zudem zeigte sich, dass Bad Ragaz aufgrund der Kleinräumigkeit ein gros-
ses Potenzial für den Fuss- und Veloverkehr aufweist. Heute wird dieses
aber nicht ausgeschöpft.
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Auf Basis dieser Erkenntnisse diskutierten die Teilnehmenden am zweiten
Forum die Ziele der Verkehrsentwicklung. Der Gemeinderat verabschiedete
diese anschliessend ebenfalls. Die Ziele lauten:

— Der Anteil des öffentlichen Verkehrs (ÖV) sowie des Fuss- und Velover-
kehrs soll erhöht werden. Insbesondere der Neuverkehr soll mit dem ÖV
und dem Fuss- und Veloverkehr abgewickelt werden.

— Die Aufenthaltsqualität und Sicherheit im Strassenraum sollen erhöht
werden. Insbesondere sollen die Bedürfnisse von Fussgängerinnen,
Fussgängern und Velofahrenden besser berücksichtigt werden.

— Die wichtigen Orte der Gemeinde und die Quartiere sollen besser er-
schlossen und vernetzt werden. Insbesondere ist die Erschliessung der
Wohngebiete mit dem ÖV und zu Fuss resp. mit dem Velo zu verbessern.

— Das Angebot an öffentlichen und privaten Parkplätzen soll optimiert wer-
den. Insbesondere ist dafür zu sorgen, dass die Aufenthaltsqualität im
Strassenraum nicht durch Park(such)verkehr beeinträchtigt wird.

— Der ortsfremde Verkehr soll auf überregionale Achsen gelenkt werden.

— Die verkehrsbedingten Umweltbelastungen sollen minimiert werden
(Lärm, Luft, Bodenverbrauch).

Parallel zu den Zielen für den Verkehr wurden auch Ziele für die weitere
Siedlungsentwicklung festgelegt, die später in die Revision der Ortsplanung
einfliessen sollen. Diese kommunalen Ziele sind abgestimmt mit den über-
geordneten Zielen aus dem kantonalen Raumentwicklungskonzept und der
kantonalen Gesamtverkehrsstrategie (2017), welche als Oberziele «Erreich-
bar», «Ökologisch», «Solidarisch und sicher», «Finanzierbar und wirtschaft-
lich» nennt.

Anschliessend wurden 17 Strategien formuliert, wie diese Verkehrsziele er-
reicht werden können. Diese machen differenzierte Aussagen zu verschie-
denen Orten der Gemeinde: zum Beispiel zum Dorfkern, den kantonalen
Hauptverkehrsstrassen, zum Bahnhof, zu den Quartieren sowie zu den Sied-
lungsentwicklungsgebieten. Sie zeigen zudem auf, wo welche Verkehrsmit-
tel gestärkt werden sollen. Zur Umsetzung dieser Strategien wurden im letz-
ten Schritt konkrete Massnahmen formuliert. Die Anwesenden des dritten
Forums diskutierten und ergänzten die Strategien und Massnahmen.

Die vom Gemeinderat im Anschluss an das dritte Forum verabschiedete und
damit verbindliche Liste der Massnahmen umfasst 16 Vorhaben, welche die
Gemeinde in eigener Kompetenz umsetzen kann. Kurzfristig wird das bei-
spielsweise die Einführung von Tempo 30-Zonen in Quartieren sein. Für die
Förderung des Veloverkehrs soll ein eigenes Konzept erarbeitet werden, das
sich sowohl mit der Führung, Gestaltung und Sicherheit von Velowegen als
auch mit den Veloabstellplätzen befasst. Kurzfristig prüft die Gemeinde neue
Veloabstellanlagen am Bahnhof und im Dorfkern. Auch für die Parkierung
wird im nächsten Schritt ein detailliertes Konzept erarbeitet. Zusammen mit
dem Kanton sind zudem weitere Massnahmen beabsichtigt, so die Optimie-
rung des ÖV-Angebots oder Umgestaltungen von Kantonsstrassen.

Zweites Forum:
Ziele der Verkehrs-
und Siedlungsent-
wicklung

Abstimmung mit
Siedlung und
übergeordneten
Zielen

Drittes Forum:
Strategien und
Massnahmen

Massnahmen auf
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Für die Entlastung des Dorfkerns, dem grössten Anliegen von Gemeinderat
und Bevölkerung, wurden im Rahmen des vorliegenden Verkehrskonzepts
verschiedene mögliche und früher bereits diskutierte Varianten untersucht
und miteinander verglichen. Die Teilnehmenden des dritten Forums disku-
tierten über zwanzig verschiedene Varianten. Diese wurden anschliessend
in vier Gruppen zusammengefasst. Für jede Gruppe wurde mindestens eine
repräsentative Variante für die anschliessende fachliche Detailprüfung aus-
gewählt. Geprüft wurden folgende sechs Varianten:

— Niedriggeschwindigkeitszone im Dorfkern als Massnahme zur Optimie-
rung des Bestandes mit möglichst wenigen baulichen Eingriffen und einer
kurzen Realisierungsdauer;

— Einbahnregime Richtung Süden durch den Dorfkern und Richtung Norden
durch die Mühlerainstrasse als günstigere und weniger flächenintensive
Option zur gescheiterten Mühlerainvariante;

— Ausbau Mühlerainstrasse als Bestvariante aus der Zweckmässigkeitsbe-
urteilung im Jahr 2012;

— Neue Umfahrungsstrasse Rosenbergli als grossräumige Umfahrung mit
einer Sperrung der Pfäferserstrasse für eine maximale Entlastung im
Dorfkern;

— Neue Umfahrungsstrasse Rosenbergli als grossräumige Umfahrung ohne
eine Sperrung der Pfäferserstrasse (zu Vergleichszwecken);

— Langer Tunnel unter dem Kurpark als mehrheitsfähige dorfkernnahe Um-
fahrung aus älteren Untersuchungen.

Der Variantenvergleich wurde mit der Methodik durchgeführt, die das Tief-
baumt des Kantons St.Gallen für die Beurteilung von Kantonsstrassenvor-
haben nutzt. Das hat den Vorteil, dass die Chancen in der späteren Priori-
sierung der Vorhaben durch den Kanton abgeschätzt und allfällige Optimie-
rungspotenziale frühzeitig erkannt werden können. Die durchgeführte Abwä-
gung von Nutzen und Kosten basiert auf den Zielen der Gesamtverkehrs-
strategie und umfasst die Beurteilung von 15 verschiedenen Indikatoren. Die
Wirkungen wurden anhand der prognostizierten Entlastung im Dorfkern und
weiterer Faktoren wie beispielsweise Flächenverbrauch, Funktionsfähigkeit,
Sicherheit sowie Landschaftsbild bestimmt.

Die Ergebnisse des Variantenvergleichs und die daraus abgeleiteten fachli-
chen Empfehlungen wurden von Gemeinderat und Kanton zur Kenntnis ge-
nommen. Sie dienten als Basis für die politische Abwägung und Festlegung
der aus einer Gesamtsicht bevorzugten Variante. Der Gemeinderat hat an-
fangs Februar 2021 auf Basis des vorliegenden Berichtes beschlossen, die
Niedriggeschwindigkeitszone im Dorfkern als Bestvariante zu wählen und
diese ins 18. Strassenbauprogramm einzugeben.

Entlastung Dorf-
kern als Herzstück

Variantenvergleich
mit Methodik des
Kantons

Niedriggeschwin-
digkeitszone als
Bestvariante
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Die folgenden Argumente waren ausschlaggebend dafür:

— Hoher Erfüllungsgrad der kommunalen Grundsätze, Ziele und Strategien
aus dem vorliegenden, partizipativ erarbeiteten Verkehrskonzept;

— Möglichkeit für eine rasche Realisierung;

— Übereinstimmung mit Empfehlungen der Nutzungsstrategie Dorfkern;

— Minimierung der negativen Auswirkungen während der Bauzeit;

— Erhalt des Handlungsspielraums für kommende Generationen;

— Mitfinanzierungs- und Umsetzungschancen: da es sich um eine ver-
gleichsweise «günstige» Lösung handelt, sind die Chancen grösser, im
nächsten Strassenbauprogramm berücksichtigt zu werden;

— Signalwirkung und Vorbild: die aktuelle Dynamik, die auch von anderen
Gemeinden ausgeht, soll genutzt werden, um Niedriggeschwindigkeitszo-
nen auf Kantonsstrassen im Kanton St.Gallen möglich zu machen, und
damit den Weg für andere Strassen und weitere Gemeinden zu ebnen.

Im nächsten Schritt werden die Detailplanung dieser Niedriggeschwindig-
keitszone angegangen und die noch offenen Fragen geklärt. Bereits jetzt ist
aber klar, dass auch die kommunalen Strassen im Dorfkern in diese Niedrig-
geschwindigkeitszone integriert werden sollen und dass es geeignete Lö-
sungen für den öffentlichen Verkehr, die Parkierung sowie temporäre Sper-
rungen braucht.

Chancen und Vor-
teile einer Niedrig-
geschwindigkeits-
zone

Weitere Vertiefun-
gen im nächsten
Schritt
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1. Ausgangslage und Aufgabe

Schon lange wird in Bad Ragaz über die Verkehrsführung und die damit ver-
bundene Belastung des Dorfkerns diskutiert und debattiert. Verschiedene
Lösungen wurden erarbeitet und präsentiert, sind aber allesamt gescheitert,
zuletzt die Variante «Mühlerain» am 17. Mai 2017 an der Urne. Dieser Ab-
stimmungskampf wurde teilweise mit harten Bandagen geführt. Die Interpre-
tation, was die Ablehnung der Lösung «Mühlerain» bedeutet, ist unterschied-
lich. Für die einen steht damit ein «Nichtstun» im Vordergrund, für die ande-
ren eine grossräumige Umfahrung Rosenbergli und wieder andere hoffen auf
neue Lösungen. Auf jeden Fall sind die Erwartungen von allen Beteiligten an
Gemeinde und Kanton sowie der politische Druck gross, eine neue Lösung
zu präsentieren.

Neben dem Anspruch, möglichst rasch eine neue Verkehrslösung zu prä-
sentieren, steht die Gemeinde auch vor der Herausforderung, andere für die
Zukunft von Bad Ragaz relevante Planungen voranzutreiben. Allen voran die
gesamtheitliche Revision der Ortsplanung, aber auch die Nutzungsstrategie
für den Dorfkern oder das Tourismusentwicklungskonzept. Diese Planungen
haben inhaltlich einen wichtigen Bezug zum Thema Verkehr und müssen
deshalb gut koordiniert werden – sowohl inhaltlich wie auch zeitlich. Zudem
ist der Einbezug des Kantons wichtig, da es sich bei der im Zentrum der
Diskussion stehenden Pfäferserstrasse um eine Kantonsstrasse handelt.

Der Gemeinderat hat daher im Jahr 2018 beschlossen, mit einem koordinier-
ten Planungsprozess folgende Ziele zu verfolgen:

— Hohe Lebensqualität und Aufwertung des Dorfkerns

— Entlastung vom Durchgangsverkehr

— Neustart Planungsprozess unter Einbezug Bevölkerung und Gewerbe

— Siedlungs- und Raumplanung aufeinander abstimmen

— Nach vorne schauen und Zukunft gestalten

— Ergebnisoffener Prozess

— Eingabe einer neuen Verkehrslösung für das 18. Kantonale Strassenbau-
programm

EBP Schweiz AG wurde Ende 2018 vom Gemeinderat in Abstimmung mit
dem kantonalen Tiefbauamt beauftragt, die erwähnten Planungen in einen
gemeinsamen partizipativen Prozess einzubetten und das Verkehrskonzept
inhaltlich zu erarbeiten. Da der Verkehr im Vordergrund steht, nennt sich der
Prozess «Bad Ragaz mobil» und bestand im Wesentlichen aus drei öffentli-
chen Foren, an denen jeweils rund 80 bis 100 Personen aus der Bevölkerung
sowie VertreterInnen der ansässigen Unternehmen teilgenommen haben,
sowie einem Forum mit Sekundarschülerinnen und -schülern (Abbildung 1).

Verkehr in Bad
Ragaz: Lange
Leidens- und
Planungsge-
schichte

Parallele Planun-
gen mit inhaltlichen
Schnittstellen

Ziele des
Gemeinderats

Prozess Bad
Ragaz mobil
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Die Projektorganisation umfasste neben den für alle Interessierten offenen
Foren eine Projektsteuerung, bestehend aus dem Gemeindepräsidenten Da-
niel Bühler und dem Leiter des kantonalen Amts für Mobilität Sascha Bundi
sowie eine Projektleitung mit Mitarbeitenden der kommunalen Verwaltung
und des kantonalen Tiefbaumamts sowie Vertreterinnen von EBP. Zudem
fand eine enge inhaltlich und zeitliche Abstimmung statt mit den Verantwort-
lichen von EspaceSuisse für die Nutzungsstrategie Dorfkern sowie mit den
Ortsplanern von ERR statt.

Abbildung 1: Gesamtprozess Bad Ragaz mobil

Der Planungsprozess dauerte vom ersten Forum im Januar 2019 bis zum
Beschluss des vorliegenden Verkehrskonzepts im Gemeinderat im Februar
2021 gut zwei Jahre. In Relation zur bisherigen Planungsgeschichte und im
Quervergleich mit ähnlichen Prozessen in anderen Gemeinden konnte damit
vergleichsweise rasch ein Konsens gefunden werden. Leider konnte dieser
aufgrund der Situation mit COVID19 aber nicht wie geplant an einem vierten
öffentlichen Forum präsentiert werden. Stattdessen steht der interessierten
Bevölkerung und den Gewerbetreibenden der vorliegende Bericht zum Ver-
kehrskonzept ab Februar 2021 öffentlich zur Verfügung. Der Gemeinderat
und die PlanerInnen und Planer beantworten Fragen dazu in Bürgergesprä-
chen. Sämtliche Unterlagen aus den Foren und die Zwischenbeschlüsse ste-
hen ebenfalls öffentlich zur Verfügung auf der Homepage www.badra-
gaz.ch/de/badragazmobil. Die Ortsplanungsrevision startet im Jahr 2021,
grundsätzlich Anliegen aus dem Prozess «Bad Ragaz mobil» werden dabei
aufgenommen. Die Nutzungsstrategie zum Dorfkern wurde bereits im Som-
mer 2020 publiziert.

Mit dem Beschluss anfangs 2021 kann auch das zeitliche Ziel eingehalten
werden, dem Kanton für das 18. Strassenbauprogramm 2024-2028 eine
Bestvariante für die Entlastung des Dorfkerns zu präsentieren. Die Bestvari-
ante aus dem hier liegenden Verkehrskonzept wird dem Kanton im Herbst
2021 für die weitere Projektierung resp. Umsetzung beantragt. Nachdem die
kantonale Verwaltung die Anträge aller Gemeinden nach Massgabe der kan-
tonalen Gesamtverkehrsstrategie (GVS) inhaltlich geprüft und aus einer

Projektbeteiligte

Alle Unterlagen
öffentlich verfügbar

Kantonales Stras-
senbauprogramm
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fachlichen Sicht priorisiert hat, wird der Kantonsrat im Jahr 2023 seine Er-
wägungen aus politischer Sicht vornehmen, bevor es zu einem definitiven
Beschluss und damit Kreditgutsprachen für einzelne Projekte kommt. Bei
positivem Beschluss erfolgen die Projektierung und Realisierung frühestens
ab dem Jahr 2024. Aufgrund dieses Prozesses ist nicht garantiert, dass ein
Antrag auch zur Umsetzung kommt. Die Chance steigt jedoch, wenn dem
Kanton eine zweckmässige, kostenwirksame und nachhaltige Lösung unter-
breitet wird.

Der in den «Perspektiven der st.gallischen Strassenbaupolitik» aus dem
Jahr 1996 erwähnte «Kurortartikel»1 kam im letzten Strassenbauprogramm
bei der Priorisierung von Projekten nicht mehr zur Anwendung, für die ab-
schliessende Abwägung zwischen neuer GVS und bisherigen Perspektiven
ist aber der Kantonsrat zuständig.

Die Erarbeitung des vorliegenden Verkehrskonzepts wurde von der interes-
sierten Bevölkerung und VertreterInnen des Gewerbes partizipativ begleitet.
Sie konnten an drei Foren ihre Beurteilung der heutigen Situation sowie ihre
Anliegen an die weitere Entwicklung und ihre Lösungsideen einbringen. Die
Festsetzung des Verkehrskonzepts und die damit verbundene Entschei-
dung, welche Massnahmen zur Umsetzung kommen, ist aber ein hoheitlicher
Entscheid und obliegt dem Gemeinderat in Absprache mit dem Kanton. Dies
bedeutet konkret, dass die Forumsteilnehmenden zwar mitbestimmen konn-
ten, welche Varianten für die im Fokus stehende Entlastung des Dorfkerns
von den Fachleute untersucht wurden und welche Ziele damit erreicht wer-
den sollten und so wichtige Beiträge an die Entscheidungsfindung leisten
konnten. Welches die beste(n) Massnahme(n) für die Erreichung dieser Ziele
ist/sind, ist jedoch ein fachlicher und politischer Entscheid des Gemeinderats
und wird nicht kooperativ gefällt. Allerdings besteht wie oben aufgezeigt für
alle interessierten Personen die Möglichkeit, Fragen zu dieser Abwägung zu
stellen und diese in Bürgergesprächen mit der Gemeinde und den Fachleu-
ten zu erörtern.

Vorliegendes Verkehrskonzept kümmert sich schwerpunktmässig um den
Verkehr auf der Strasse und umfasst den Fuss- und Veloverkehr (FVV), den
motorisierten Individualverkehr (MIV) sowie den öffentlichen Verkehr (ÖV)
unter Berücksichtigung des Schienenverkehrs. Der Güterverkehr resp. die
Logistik wurden nicht explizit untersucht. Der Flugverkehr und damit der
Flugplatz Bad Ragaz sind nicht Bestandteil des Verkehrskonzepts.

1  Gemäss den bald 25-jährigen «Perspektiven der st.gallischen Strassenbaupolitik» rechtfertigt
sich der Bau einer Umfahrung in der Regel nicht bei einem Verkehr von weniger als 10'000
Fahrzeugen pro Tag und einer Reduktion von weniger als 50% dieses Verkehrs durch die Um-
fahrung. Ausnahmen sind vorstellbar, wenn es um den Schutz einer Innenstadt oder eines Kur-
orts von kantonalem Interesse geht. In diesen Fällen müssten sich allerdings die politische
Gemeinde und/oder Dritte den vertretenen Interessen entsprechend an den Kosten beteiligen.
Dieser sogenannte «Kurortartikel» ist aber nicht Bestandteil der neuen Gesamtverkehrsstrate-
gie, die aktuell massgebend ist für die Priorisierung aller Vorhaben. Es ist aktuell ungeklärt, ob
dieser Kurortartikel weiterhin anwendbar ist.

Umgang mit
Kurortartikel

Entscheidkompe-
tenzen im Mitwir-
kungsprozess

Fuss, Velo,
Auto und ÖV
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Der Aufbau des vorliegenden Berichtes folgt dem Erarbeitungsprozess:

— Grundsätze der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung (Kapitel 2):
Diese wurden aufgrund der am ersten Forum aufgenommenen Anliegen
der Teilnehmenden und im Dialog mit dem Gemeinderat sowie dem Orts-
planer formuliert. Sie bilden die übergeordnete Richtschnur sowohl für
das Verkehrskonzept und die Nutzungsstrategie Dorfkern als auch für die
später startende Ortsplanungsrevision.

— Analyse (Kapitel 3): Die Analyse wurde aus der fachlichen Sicht der Ver-
kehrsplanerinnen gemacht und punktuell mit Aussagen aus den öffentli-
chen Foren ergänzt. Sie zeigt die Stärken und Schwächen der heutigen
Situation auf. Darin beschrieben sind auch die Ergebnisse der Verkehrs-
erhebung, die im Sommer 2020 durchgeführt wurde. Zudem zeigt das Ka-
pitel 3.8 auf, welche Verkehrsvorhaben von Gemeinde und Kanton in Bad
Ragaz derzeit schon geplant sind.

— Ziele (Kapitel 4): Das Zielkapitel legt fest, was die Gemeinde mit dem
Verkehrskonzept, der Nutzungsstrategie und der Ortsplanungsrevision
erreichen will. Die Ziele leiten sich sowohl aus den Grundsätzen, den In-
puts aus den Foren, der Analyse als auch aus übergeordneten Vorgaben
des Kantons her.

— Strategien (Kapitel 5): Die Strategien zeigen auf, wie die oben genannten
Ziele für den Verkehr in Bad Ragaz konkret erreicht werden können. Sie
sind im Gegensatz zu den Zielen räumlich konkret und setzen auch in-
haltliche Schwerpunkte. Sie dienen einerseits der Ableitung von Mass-
nahmen für das vorliegende Verkehrskonzept, haben andererseits aber
auch eine längerfristige Bedeutung und sind in diesem Sinne auch als
Leitlinien für alle künftigen Projekte zu verstehen. Ziele und Strategien
wurden an den öffentlichen Foren zur Diskussion gestellt und schluss-
endlich vom Gemeinderat beschlossen resp. vom Kanton zur Kenntnis
genommen, bevor die Umsetzungsmassnahmen entwickelt wurden.

— Massnahmen (Kapitel 6): Das letzte Kapitel zeigt auf, was in den kom-
menden Jahren wo umgesetzt werden soll, um die Ziele zu erreichen. Sie
gliedern sich in Massnahmen, welche in der Zuständigkeit der Gemeinde
liegen und solche, deren Federführung beim Kanton liegt. Der Gemein-
derat hat im Kapitel 6.4 auch die Prioritäten für die Umsetzung festgelegt.
Damit wird ersichtlich, welche Massnahmen sofort oder in der nächsten
Legislaturperiode resp. später umgesetzt werden sollen. Im Kapitel 6.1 ist
zudem ausführlich beschrieben, wie der Entscheid für die Bestvariante
zur Entlastung des Dorfkerns zustande kam. Für jede Massnahme gibt es
im Anhang A1 zudem ein Massnahmenblatt mit Karte, im dem ersichtlich
wird, wo die Massnahmen lokalisiert ist, wer zuständig ist, welche Ziele
verfolgt werden und was die nächsten Schritte sind.

Das vorliegende Verkehrskonzept ist mit den geschilderten Bestandteilen
und mit dem Beschluss des Gemeinderats behördenverbindlich. Der Kanton
resp. die zuständigen Ämter haben ebenfalls davon Kenntnis genommen.



Verkehrskonzept Bad Ragaz

Seite 13

2. Grundsätze Siedlungs- und Verkehrsentwicklung
Bad Ragaz

Die Grundsätze zur Siedlungs- und Verkehrsentwicklung wurden aufgrund
der Ergebnisse aus dem ersten öffentlichen Forum vom 26. Januar 2019,
aus dem Forum mit den Jugendlichen aus der Oberstufe vom 21. März 2019
und unter fachlicher Berücksichtigung der für die Gemeindeentwicklung
wichtigen Themen entworfen. Sie wurden vom Gemeinderat am 14. Mai
2019 verabschiedet und am zweiten öffentlichen Forum in ihrer definitiven
Formulierung präsentiert.

Die Grundsätze geben einen Orientierungsrahmen für die langfristige Ent-
wicklung von Bad Ragaz. Sie sind bewusst abstrakt gehalten, da sie die Aus-
gangsbasis für den weiteren Prozess darstellen. Sie dienen als Klammer für
die im weiteren Prozess zu vertiefenden Fachplanungen (Verkehrskonzept,
Ortsplanungsrevision, Nutzungsstrategie Dorfkern). Sie werden in den
nächsten Schritten also weiter konkretisiert, etwa in den Zielen fürs Ver-
kehrskonzept, den Strategien und schliesslich den Massnahmen.

Die verabschiedeten Grundsätze lauten:

2.1 Identität und Zusammenleben
Dorfidentität stärken und Perspektiven schaffen: Die Einwohnerinnen
und Einwohner identifizieren sich mit Bad Ragaz, fühlen sich hier wohl, si-
cher und schätzen die hohe Lebensqualität. Junge und ältere Menschen fin-
den in Bad Ragaz attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Vielfältiges Angebot für alle gestalten: Ein vielfältiges Arbeitsplatz-,
Wohn- und Freizeitangebot sorgt für eine gute sozioökonomische Durchmi-
schung. Bad Ragaz ist attraktiv für Jung und Alt, für Einheimische und Gäste
und verfügt über einen interessanten Sozial- und Kulturraum. Dazu gehören
Orte, die von der Bevölkerung und Vereinen genutzt werden können, ebenso
wie Wohnraum für Jung und Alt.

Dorfkern beleben: Der Dorfkern weist eine hohe Aufenthaltsqualität auf. Er
ist der Mittelpunkt der Gemeinde sowie ein Treffpunkt und Ort zum Verweilen
für Einheimische und Gäste.

Gemeinsam vorangehen: Bad Ragaz arbeitet verstärkt mit den Nachbar-
gemeinden zusammen. Die Gemeinde ist mit dem Taminatal, der ganzen
Region und auch über die Kantonsgrenzen hinweg gut vernetzt und nutzt
Synergien.

Partizipation leben: Die Gemeinde bezieht die Bevölkerung und das Ge-
werbe in die Gemeindeentwicklung ein. Sie kommuniziert aktiv, offen und
transparent.

2.2 Wirtschaft, Tourismus und Kultur
Tradition pflegen und innovativ weiterentwickeln: Die Kultur und Ge-
schichte von Bad Ragaz als Badekurort ist erleb- und spürbar. Innovationen

Herleitung

Zweck:
Langfristiger Orien-
tierungsrahmen
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von lokalen Akteuren im Bereich Kultur, Detailhandel und Hotellerie/Gastro-
nomie werden unterstützt.

Synergien nutzen und schaffen: Bad Ragaz erfüllt alle Anforderungen an
einen vielfältigen Tourismusort. Grand Resort und Dorfkern ergänzen ihr
Tourismusangebot und verweben sich zu einer Einheit.

Wirtschaftsraum stärken: Bad Ragaz stärkt seine Position als Wirtschafts-
raum. Unternehmen finden in Bad Ragaz gute Rahmenbedingungen vor.

Kulturangebot weiterführen und erweitern: Bad Ragaz zeichnet sich
durch ein vielfältiges Kulturangebot aus. Kultur ist in der Gemeinde spür-
und fassbar. Das Dorf setzt jährlich einen Akzent mit überregionaler Aus-
strahlung.

2.3 Bebauung und Freiraum
Siedlung sorgfältig weiterentwickeln: Bad Ragaz strebt ein qualitatives
Bevölkerungswachstum und eine weitere Siedlungsentwicklung an. Die Wei-
terentwicklung des Bestandes, die gezielte Verdichtung und eine weitere
Siedlungserweiterung, angrenzend an bereits bebautes Siedlungsgebiet,
werden verfolgt. Zusätzlicher Wohnraum wird auch im bestehenden Sied-
lungsgebiet geschaffen und ist mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen.

Geeigneten Wohnraum erhalten und schaffen: Für alle Bad Ragazer und
Bad Ragazerinnen steht geeigneter Wohnraum zur Verfügung, so dass auch
die nächste Generation in Bad Ragaz bleiben kann.

Freiräume gestalten und natürliche Lebensräume erhalten: Ein intakter
Lebens- und Naherholungsraum schafft Lebensqualität für die Menschen.
Bad Ragaz verfügt über qualitativ hochstehende Grün- und Freiräume in-
und ausserhalb des Siedlungsgebietes und gestaltet diese bedürfnisgerecht
und nutzungsoffen. Vielfältige und vernetzte natürliche Lebensräume tragen
ausserdem zur Erhaltung der Artenvielfalt bei und fördern die Biodiversität.

Sozial- und Kulturraum schaffen und einbetten: Bad Ragaz verfügt über
gut ins Siedlungsgebiet eingebettete Orte, die als Treffpunkte dienen und
kreative Freiräume schaffen. Dabei werden alle Altersgruppen spezifisch an-
gesprochen.

Dorfbild aufwerten und Charakter erhalten: Das Erscheinungsbild des ge-
samten Dorfes wird gepflegt, der Dorfkern bleibt in seinem Charakter erhal-
ten. Bad Ragaz überzeugt mit qualitätvollen Bauten und lauschigen Plätzen.

2.4 Mobilität und Erschliessung
Siedlung und Verkehrsentwicklung aufeinander abstimmen: Siedlung
und Verkehr werden aufeinander abgestimmt weiterentwickelt. Das Ver-
kehrsangebot wird auf eine kompakte Siedlungsentwicklung ausgerichtet.

Gesamtverkehrslösung verfolgen: Bad Ragaz berücksichtigt in seinen
Planungen alle Verkehrsmittel, das ganze Gemeindegebiet und neue Tech-
nologien. Die Gemeinde nutzt die spezifischen Vorteile der Verkehrsmittel
sowie die Synergien und achtet darauf, dass sie nicht gegeneinander aus-
gespielt werden.
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Motorisierten Individualverkehr verträglich gestalten: Bad Ragaz stellt
die Grundversorgung im Verkehr sicher. Der motorisierte Individualverkehr
wird für die Wohnbevölkerung und für den Tourismusort verträglich gestaltet.
Bad Ragaz weist sichere und verkehrsberuhigte Quartiere auf.

Öffentlichen Verkehr bedürfnisgerecht und wirtschaftlich weiterentwi-
ckeln: Der öffentliche Verkehr ist fixer Bestandteil des Verkehrsangebotes.
Den verschiedenen Siedlungsteilen sowie Verkehrsteilnehmenden steht ein
bedürfnisgerechtes Angebot zur Verfügung.

Attraktive Fuss- und Veloverkehrsverbindungen schaffen: Für den Fuss-
und Veloverkehr bestehen attraktive und sichere Verbindungen, welche op-
timal an die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs angebunden sind.
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3. Analyse

Die Situationsanalyse wurde grösstenteils schon im Jahr 2019 erstellt und
basiert auf folgenden Grundlagen:

— Zonenplan Bad Ragaz

— Daten der amtlichen Vermessung

— Übersicht öffentliche Parkplätze (2019)

— Übersicht Veloparkierung (2019)

— Statistik Parkhaus Zentrum (2016/2017

— Strategie der Siedlungsentwicklung nach innen (Entwurf 09.04.2019)

— Stadtanalyse Bad Ragaz (erstellt vom Netzwerk Altstadt im Juli 2018)

— Parkplatz-Reglement (Stand 2001)

— Reglement über das Parkieren auf öffentlichem Grund (Stand 1983)

— Bevölkerung per 31. Dezember 2019

— Verkehrserhebungen aus den Jahren 2012 und Sommer 2020

— Variantenvergleich Verkehrsentlastung Bad Ragaz, Schlussbericht
vom 22. Juni 2012

— Gesamtverkehrsstrategie Kanton St. Gallen (2017)

— Richtplan Kanton St. Gallen (2017)

— Bericht öffentlicher Verkehr (2018)

— Umsetzung des BehiG an Bushaltestellen, Erhebung des Umset-
zungsstandes bei den Gemeinden (2018)

— Automatische Verkehrszählung entlang der Kantonsstrasse;
http://www.verkehrszahlen.sg.ch/ (Stand 2017 bis 2020)

— Unfallstatistik / Unfallgeschehen Gemeinde Bad Ragaz (2013-2017)

— SchweizMobil (Skating-Routen, Velorouten, Stand 2020)

— Einwohner/-innen (STATPOP 2016)

— Beschäftigte (STATENT 2015)

— Mikrozensus Verkehr 2015

— Die Kantone im Spiegel der eidg. Volkszählungen (2012–2016)

— Begehung vom 10. Januar 2019

— Buslinienplan und Busfahrplan Bad Ragaz 2019 (fahrplanfelder.ch)

— Inputs aus den öffentlichen Foren vom Januar, Juli und November
2019 sowie aus dem Forum mit Jugendlichen von März 2019

Grundlagen

Kommunale
Grundlagen

Kantonale
Grundlagen

Grundlagen aus
nationalen Quellen

Weitere
Grundlagen
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3.1 Entwicklung

3.1.1 Historische Entwicklung
Mit dem Bau der Eisenbahn wurde die Gemeinde Bad Ragaz2 Mitte des 19.
Jahrhunderts an das Schweizer Schienennetz angeschlossen. Der Bahnhof
lag jedoch abseits des Siedlungsgebietes und hatte zu diesem Zeitpunkt
noch keinen Einfluss auf die Siedlungsentwicklung. Erst mit der Erstellung
der Bahnhofstrasse anfangs der 1860er Jahre, welche den Platz vor dem
Dorfbad im Dorfkern mit dem Bahnhof verband, entstand eine funktionale
und räumliche Beziehung. Die Linienführung und Dimension der Strasse war
umstritten und wurde schlussendlich vom Kanton vorgegeben. Kurz nach der
Eröffnung wurde eine Platanen-Allee angepflanzt, um den für seine Zeiten
grosszügigen Boulevard repräsentativ aufzuwerten. Ein Teil dieser Bäume
an der Kreuzung mit der Grossfeldstrasse steht heute noch unter Schutz.
Seither ist die Bedeutung der Bahnhofstrasse als «Einfallsachse» für Bahn-
reisende in die Gemeinde stetig gestiegen. Zusammen mit der Bahn-
hofstrasse hat auch der Bahnhof eine wichtige Bedeutung als Eingangstor
zur Gemeinde.

Anfangs des 20. Jahrhunderts hatte mit dem Bau der Kuranstalten eine wich-
tige Entwicklung in Bezug auf die Bekanntheit der Gemeinde Bad Ragaz als
Kurort stattgefunden. Ebenfalls grosse Auswirkungen auf das heutige Er-
scheinungsbild hatte die Begradigung des Rheins.

Der Bau der Autobahn Mitte des 20. Jahrhunderts brachte grössere Auswir-
kungen auf die Siedlungsentwicklung. Aber auch die Zäsur durch den Bau
der Bahnlinie und die Entwicklung des Dorfes hatte zur Folge, dass das Ge-
meindegebiet in zwei Teile geteilt wurde. Der nördliche Teil wurde zu einem
Mischgebiet entwickelt. Im südlichen Teil entwickelt sich das Siedlungsge-
biet entlang der Bahnhofstrasse immer mehr in Richtung Bahnhof.

Ab Ende des 20. Jahrhunderts wurde Bad Ragaz von einem Bauboom er-
fasst. Die Gemeinde entwickelte sich in alle Richtungen. Es entstehen grös-
sere Einfamilienhausquartiere abseits der Verkehrsachsen und des Dorf-
kerns. Weiter siedelten zwischen Eisenbahn und Autobahn grössere Indust-
rieunternehmen an (Abbildung 2).

Mitte 19. Jahrhundert Anfang 20. Jahrhundert Mitte 20. Jahrhundert Heutige Situation

Abbildung 2: Historische Entwicklung Bad Ragaz (Quelle: Swisstopo)

2  Bis 1936 hiess die Gemeinde Ragaz.
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des 20. Jahrhun-
derts
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Heute ist Bad Ragaz gemäss Aussagen der Bevölkerung eine Wohnge-
meinde mit sehr hoher Wohn- und Lebensqualität. Dazu trägt auch die
grundsätzlich gute Erschliessung mit zwei Autobahnanschlüssen und für alle
Verkehrsmitteln bei. Zudem nimmt Bad Ragaz auch einzelne Zentrumsfunk-
tionen für die umliegenden Gemeinden, v.a. Pfäfers, Fläsch und Maienfeld,
wahr.

Trotz hoher touristischer Attraktivität wird aber ein Laden-, Hotel- und Res-
taurantsterben beobachtet, die Logiernächte sind zwischen 2013 und 2018
um 10% zurück gegangen. Tourismus und Detailhandel sind im Umbruch.

3.1.2 Bevölkerungs-/ Beschäftigtenentwicklung
Per 31. Dezember 2019 lebten 6'313 Personen in Bad Ragaz. Die Bevölke-
rung der Gemeinde Bad Ragaz ist seit der ersten Erhebung im Jahr 1800
konstant gewachsen (Abbildung 3).

Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung Bad Ragaz 1800 – 2019 (Einwohneramt)

Der Kanton St.Gallen geht von einem weiteren Bevölkerungswachstum aus
(Abbildung 4). Es wird von einem Zuwachs der Bevölkerungszahl um 55'000
innerhalb von 15 Jahren und um 85'000 innerhalb von 25 Jahren ausgegan-
gen. In der Region Werdenberg und Sarganserland wird das Wachstum auf
rund 20% prognostiziert, das würde für Bad Ragaz rund 1'200 zusätzliche
Einwohner bis ins Jahr 2045 bedeuten (GVS SG).

Hohe Wohn- und
Lebensqualität und
gute Erschliessung

Touristische
Herausforderungen

Bevölkerungs-
wachstum seit
1800

Anhaltendes Bevöl-
kerungswachstum
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Abbildung 4: Prognose Bevölkerungsentwicklung St.Galler Regionen (GVS SG)

Die bereits vorliegende Analyse der Einwohnerdichte im Rahmen der Stra-
tegie der Siedlungsentwicklung nach innen (2019) zeigt eine hohe Überein-
stimmung mit dem bestehenden Zonenplan. Die Einwohnerdichten steigen
dort an, wo im Zonenplan auch eine höhere Geschossigkeit zugelassen ist
(Abbildung 5).

Abbildung 5: Gemeindedichte (Bundesamt für Statistik: Datenstand 31.12.2017)

In den Wohn- und Mischzonen beträgt die durchschnittliche Dichte 54 Ein-
wohner pro Hektar (Stand 2016). Dieser Wert liegt über dem kantonalen Me-
dian von 43 E/ha des Raumtyps «Landschaft mit kompakten Siedlungen»
gemäss kantonalem Richtplan. Zudem ist die Dichte seit dieser Erhebung
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weiter gestiegen, da die Bevölkerung in den beiden Jahren bei gleichblei-
bender Siedlungsfläche nochmals um mehr als 600 Personen angestiegen
ist, beispielsweise durch die Umnutzung von Hotels in Wohnnutzung. Auch
der Anteil von knapp 10% Zweitwohnungen ist bei dieser Abschätzung nicht
berücksichtigt. Die Strategie der Siedlungsentwicklung nach innen wird auf-
zeigen müssen, wie und wo eine weitere innere Entwicklung stattfinden kann
und soll.

Bad Ragaz weist noch ca. 9% Bauzonenreserven aus (Strategie Innenent-
wicklung 2019). Innerhalb der unüberbauten Wohn- und Mischzonen hat die
Gemeinde eine Einwohnerkapazität von 453 Einwohner (Raum+ 2017). In-
nerhalb der bebauten Bauzone sind es 218 Einwohner, was einem Verdich-
tungspotenzial von 4% entspricht.

Die Gemeinde Bad Ragaz zählte 2016 zudem 3’265 Beschäftigte3 (Bundes-
amt für Statistik, STATENT, 17.8.2018). Die höchste Beschäftigtendichten
sind im Industriegebiet nördlich der Bahnlinie sowie im Zentrum anzutreffen.
Aber auch entlang der Bahnhofstrasse zwischen Zentrum und Bahnhof ist
eine höhere Beschäftigtendichte erkennbar.

Für die Entwicklung der Beschäftigtenzahl existieren für den Kanton St.Gal-
len keine Szenarien. Die Regierung hat als Ziel den Wert 2:1.2 für das Ver-
hältnis von Bevölkerungs- zu Beschäftigtenzahl festgelegt: Pro 1’000 Ein-
wohnende sollen künftig 600 Personen im Kanton arbeiten (GVS SG). Wenn
das heutige Verhältnis in Bad Ragaz zwischen Bevölkerung und Beschäftig-
ten in etwa gleich bei 1:2 bleibt, dann wären dies rund 600 mehr Beschäftigte
bis 2045. Dies ist aber ein theoretischer Wert, welcher in Bad Ragaz vermut-
lich nicht erreicht wird. In der Gemeinde liegt einerseits kein Arbeitsplatz-
schwerpunkt des Kantons und andererseits sind die räumliche Entwicklungs-
möglichkeiten für Betriebe beschränkt.

3.1.3 Verkehrsentwicklung
Die kantonale Verkehrszählung zeigt die Verkehrsentwicklung in den letzten
Jahren im MIV an drei Messstellen (Abbildung 6). Diese Daten zeigen keinen
eindeutigen Trend von starker Verkehrszu- oder -abnahme, mit Ausnahme
der Taminabrücke in Pfäfers, wo sich an der Zählstelle die Zunahme des
Verkehrs aufgrund der neue Routenführung über die neue Brücke und
Schliessung der Valenserstrasse zeigt. Zudem gibt es aus den Jahren 2012
und 2020 Stichprobenzählungen im Dorfkern sowie auf der Pfäferserstrasse.
Diese sind im Kapitel 3.6 im Detail beschrieben und in der Karte im Anhang
A5 dargestellt.

3  Beschäftigte bezeichnet die Anzahl der besetzten Stellen an einer Arbeitsstätte. Unternehmen
können aus einer oder mehreren Arbeitsstätten (Hauptbetrieb, Nebenbetriebe, Filialen) beste-
hen.
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Abbildung 6: Verkehrsentwicklung DTV (Fz/d) (Kanton St.Gallen: Automatische Verkehrszählung
entlang der Kantonsstrasse, 2011-2020, Verkehrserhebung 2020 und Tiefbauamt
Kanton St.Gallen: Variantenvergleich Verkehrsentlastung Bad Ragaz, 2012)

Die Passagierzählung der SBB zeigt die Entwicklung der Ein- und Aussteiger
am Bahnhof Ragaz: Im Jahr 2016 wurden täglich knapp 2'400 Ein- und Aus-
steiger gezählt. Während es 2014 eine Einbusse um 250 Ein- und Aussteiger
(-10% gegenüber 2012) gegeben hat, war 2016 eine Zunahme um 150 Ein-
und Aussteiger (+7% gegenüber 2014) zu verzeichnen. Der Wert von 2012
bleibt unterschritten (2'500 Ein- und Aussteiger) (Amt für öffentlicher Verkehr
Kanton St.Gallen: Bericht öffentlicher Verkehr 2018).

Die gefahrenen Kilometer im MIV und ÖV werden im Kanton von 2010 bis
2040 gesamthaft um rund 20% steigen. Dabei wird von einem überdurch-
schnittlichen relativen Anstieg beim ÖV ausgegangen, aber auch der MIV
wird absolut wachsen (Abbildung 7). Für das Sarganserland liegt die prog-
nostizierte Zunahme mit 24% etwas höher als im gesamtkantonalen Schnitt
(GVS SG).
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Abbildung 7: Prognose Verkehrsentwicklung Kanton St.Gallen (GVS SG)

3.2 Mobilitätsverhalten
In der Strukturerhebung des Bundes wird unter anderem das Verkehrsmittel
für den Pendlerverkehr erfragt. Aus den Erhebungen 2015-2017 geht der
Modalsplit für die Arbeitspendler in Bad Ragaz hervor (Abbildung 8), er um-
fasst sowohl die Zu- und Wegpendler als auch die Pendler innerhalb der
Gemeinde (Binnenpendler), aber keine Schüler. Mit zwei Dritteln dominiert
der MIV als Hauptverkehrsmittel. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs (ÖV)
liegt bei knapp 20%. Mit 8% bzw. 5% ist der Anteil des Fuss- bzw. Velover-
kehrs am geringsten.

Abbildung 8: Pendlermobilität aller Zu- und Wegpendler sowie Pendler innerhalb der Gemeinde
Bad Ragaz: Hauptverkehrsmittel (BFS: Strukturerhebung 2015-2017, gepoolte 3-
Jahresdatei; Auswertungen BFS, 2019; Grafik: EBP)
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Kantonsweit liegt der MIV-Anteil im Arbeitspendlerverkehr bei 60%, der ÖV-
Anteil bei 22% und der Fuss- und Veloverkehr zusammen bei 18%. Schweiz-
weit bei 54%, 30% und 16%. Für die übrigen Verkehrszwecke, v.a. den be-
deutenden Freizeitverkehrs gibt es keine analoge Auswertung.

Die Pendlermatrix aus derselben Erhebung zeigt, wo die erwerbstätigen Ein-
wohnerinnen und Einwohner von Bad Ragaz arbeiten und wo die Erwerbstä-
tigen4 von Bad Ragaz wohnen. Von den gut 2'800 erwerbstätigen Einwoh-
nerinnen und Einwohner arbeiten 39% in der eigenen Gemeinde und sind
damit Binnenpendler, 10% in Chur, 7% in Sargans und 5% in Pfäfers (Abbil-
dung 9).

Abbildung 9: Arbeitsort Erwerbstätige mit Wohnort Bad Ragaz (Gemeinden mit weniger als 2%
werden zusammengefasst) (BFS: Strukturerhebung, Stand 2014; Auswertungen
BFS, 2019; Grafik: EBP)

Von den im Jahr 2014 knapp 2'800 in Bad Ragaz Erwerbstätigen wohnten
40% in der eigenen Gemeinde und sind damit Binnenpendler, 6% in Mels
und je 5% in Sargans, Vilters-Wangs sowie Chur (Abbildung 10).

Abbildung 10: Wohnort Erwerbstätige mit Arbeitsort Bad Ragaz (Gemeinden mit weniger als 2%
werden zusammengefasst) (BFS: Strukturerhebung, Stand 2014; Auswertungen
BFS, 2019; Grafik: EBP)

4  Erwerbstätige bezieht sich auf die einzelne Person. Eine erwerbstätige Person kann mehrere
Stellen besetzen. In diesem Fall wird von Mehrfacherwerbstätigkeit gesprochen. Diese er-
werbstätige Person wird mehrfach als beschäftigte Person gezählt.
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Mehr als 1'100 Personen wohnen und arbeiten in Bad Ragaz (rund 40% der
Erwerbstätigen) und verfügen somit grundsätzlich über einen kurzen Arbeits-
weg.

3.3 Fussverkehr
Der Kern von Bad Ragaz ist kleinräumig und relativ kompakt, weswegen das
Fussverkehrspotenzial in der Gemeinde grundsätzlich gross ist. Vom südli-
chen zum nördlichen bzw. vom östlichen zum westlichen Ende des Dorfes
sind es ungefähr 20 Minuten Fussweg. Der Bahnhof ist vom Dorfzentrum
entlang der Bahnhofstrasse oder über die Kirchgasse resp. Fläscherstrasse
zu Fuss in rund 10 bis 12 Minuten erreichbar. Die Vernetzung wird von der
Bevölkerung als ungenügend bezeichnet. Derzeit ist das Vorprojekte für die
Umgestaltung der Bahnhofstrasse bei der Kantonspolizei zur Vorprüfung.
Anschliessend erfolgt die Mitwirkung durch die Bevölkerung. Damit wird die
Fussanbindung voraussichtlich verbessert.

In Abbildung 11 sind die Fuss- und Wanderwege dargestellt. Darauf ist auch
ersichtlich, wo das Fusswegnetz noch Lücken aufweist.

Abbildung 11: Fusswege Bad Ragaz (Quelle: Geoportal Kt. SG) mit Netzlücken

Grundsätzlich be-
deutendes Fuss-
verkehrspotenzial
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Die Quartiere St.Leonhard und Fluppi liegen ausserhalb des kompakten Dor-
fes; die Fusswege in den Dorfkern bzw. zum Bahnhof sind entsprechend
länger. Der Fussweg zwischen dem Quartier St.Leonhard via Entwicklungs-
gebiet Unterrain zum Bahnhof weist wenig bzw. kein MIV-Aufkommen auf
und wäre trotz grösserer Distanz attraktiv. Heute ist der Weg v.a. bei Dun-
kelheit jedoch wenig beliebt. Im Zusammenhang mit der Entwicklung des
Gebiets Unterrain werden Verbesserungen erwartet.

Der Dorfkern weist mit seinen schützenswerten Bauten, den Plätzen sowie
Läden, Gastronomie und Hotellerie ein grosses Potenzial auf. Es hat viele
Nutzungen auf beiden Strassenseiten, wobei die Aufenthaltsqualität durch
die Dominanz der Kantonsstrasse beeinträchtigt ist. Querungsmöglichkeiten
gibt es nur an vereinzelten Fussgängerstreifen und entsprechen nicht unbe-
dingt den Wunschlinien der Fussgängerinnen und Fussgänger5. Die Trottoirs
sind abschnittsweise sehr schmal (2.0 m). Zudem gibt es verschiedene öf-
fentliche Plätze, die ihr Potenzial aus Sicht der Bevölkerung nicht ausge-
schöpft haben (z.B. Kronenplatz, Platz vor altem Dorfbad). Ausserdem fehlt
eine Vernetzung zum Kurpark.

Derzeit gibt es in Bad Ragaz noch keine verkehrsberuhigten Strassen (we-
der Tempo 30-Zone noch Begegnungszone). In der ganzen Gemeinde gilt
Tempo 50. Diese Geschwindigkeit wird insbesondere im Dorfkern und auf
den Quartierstrassen subjektiv von der Bevölkerung als zu hoch empfunden.

Entlang der Kirchgasse befinden sich drei Schulen und ein Kindergarten. Die
Strasse ist sehr schmal (4.0 m im Süden; zunehmend Richtung Norden) und
dient als Schulweg. Der Gemeinderat hat die Realisierung einer Begeg-
nungszone beschlossen, mit deren Umsetzung die Schwäche behoben wird.

Die Eisenbahnlinie trennt die Gemeinde in zwei Teile, wodurch das Wohn-/
Gewerbequartier nördlich der Eisenbahnlinie vom Rest der Gemeinde abge-
schnitten ist. Es gibt zwar fünf Querungsmöglichkeiten, diese sind jedoch
ungleichmässig verteilt und entsprechen nicht unbedingt den Wunschlinien.
Der grösste Abstand liegt zwischen der Bahnüberquerung Rheinaustrasse
und der Bahnunterquerung Elestastrasse mit knapp einem Kilometer. Eine
Unterführung Unterrain ist bereits in Projektierung.

Das attraktive Naherholungsgebiet Giessenpark liegt in direkter Nähe zum
Siedlungsgebiet und ist gut zu Fuss erreichbar. Das Ski- und Wandergebiet
Pizol hingegen ist seit der Verlegung der Gondelbahn ausserhalb des Dorfes
weniger gut erreichbar (35 Minuten Fussweg bzw. 10 Minuten Veloweg vom
Bahnhof). Dafür ist das frühere Verkehrsproblem bei der alten Gondelstation
(Talstation) gelöst.

Die objektive Fussgängersicherheit ist gegeben. Zwischen 2013 und 2017
wurden im ganzen Gemeindegebiet nur sechs Unfälle mit Fussgängerbetei-
ligung registriert. Die Hälfte davon fand ausserhalb des Siedlungsgebiets
statt.

5  Nach Art. 47 VRV muss ein Fussgänger den Fussgängerstreifen benützen, wenn dieser weni-
ger als 50 m von der beabsichtigten Querungsstelle entfernt ist (50-m-Regel).
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Wohn-/ Gewerbe-
quartier nördlich
der Eisenbahnlinie
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Stärken Schwächen

Grundsätzlich bedeutendes Fussverkehrspo-
tenzial aufgrund der Kleinräumigkeit

Eingeschränkte Aufenthaltsqualität im Dorf-
kern (Dominanz Kantonsstrasse); Querungs-
möglichkeiten nicht auf Wunschlinien

Naherholungsgebiet Giessenpark gut zu Fuss
erreichbar

Anbindung Bahnhof an den Dorfkern wird zu
Fuss als ungenügend empfunden.

Im relativen Vergleich sichere Verkehrsab-
wicklung

Grosse Distanz zwischen einzelnen Quartie-
ren (St. Leonhard, Fluppi) zum Dorfkern und
zum Bahnhof

Gefahrene Geschwindigkeiten in den Quartie-
ren wird teilweise als zu hoch empfunden.

Subjektive Sicherheitsdefizite für Fussgänge-
rinnen und Fussgänger in Kirchgasse

Wohn-/ Gewerbequartier nördlich der Eisen-
bahnlinie vom Rest der Gemeinde abgeschnit-
ten

Ski- und Wandergebiet Pizol schlecht zu Fuss
erreichbar

3.4 Veloverkehr
Aufgrund der Kleinräumigkeit und der eher flachen Topografie in den meis-
ten Gebieten von Bad Ragaz ist das Veloverkehrspotenzial in der Gemeinde
grundsätzlich gross. Mit dem Velo zurückgelegte Wege sind im schweizeri-
schen Schnitt 3.3 km lang (Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2015), was
die ganze Gemeinde abdecken würde.

Der Veloverkehr wird in Bad Ragaz heute im Mischverkehr mit dem MIV oder
über separate Routen geführt. In der ganzen Gemeinde gibt es nahezu keine
separate Veloinfrastruktur (weder Radstreifen noch Radwege).

Auf der Maienfelderstrasse vom Zentrum bis zum Kreisel Ausserfeld/Neugü-
ter besteht ein einseitiger Radstreifen mit einer Breite von 1.20 Metern.

Im Kanton St.Gallen gibt es lokale, regionale und kantonale Velorouten so-
wie Routen von SchweizMobil und nationale Skatingrouten für den Freizeit-
verkehr (Abbildung 12). Die lokalen und kantonalen Velorouten werden
durch die Quartiere bzw. auf Feldwegen mit tiefem MIV-Aufkommen geführt.
Die regionalen Velorouten werden möglichst direkt und damit vorwiegend
auf den Hauptverkehrsstrassen resp. Kantonsstrassen geführt. Die Stras-
senbreite der kantonalen Sarganserstrasse als wichtige regionale Route be-
trägt innerhalb des Siedlungsgebiets auf weiten Strecken aber lediglich
6.5 Meter. Damit ist sie gemäss Norm zu schmal für eine eigenständige Ve-
loinfrastruktur. Die SchweizMobil- und Skating-Routen dienen primär dem
Freizeitverkehr und werden daher nicht auf direktestem Weg, sondern durch
landschaftlich reizvolle Gebiete geführt, beispielsweise entlang dem
Rheindamm.

Grundsätzlich be-
deutendes Fuss-
verkehrspotenzial

Mischverkehr
Velo und MIV

Radstreifen Maien-
felderstrasse

Regionale Velorou-
ten vorwiegend auf
kantonalen Haupt-
verkehrsstrassen



Verkehrskonzept Bad Ragaz

Seite 27

Abbildung 12: Velowege in Bad Ragaz

Gemäss Schwachstellenanalyse Velowegnetz im Kanton St.Gallen aus dem
Jahr 2012 gibt es in Bad Ragaz lineare und punktuelle Schwachstellen (Ab-
bildungen 13 bis 15). Die sieben punktuellen Schwachstellen liegen bei Kno-
ten, bei denen eine Abbiegehilfe oder Querungshilfe fehlt bzw. ungenügend
ist und die Verkehrssicherheit deshalb mangelhaft ist. Die Bahnunterquerun-
gen Bahnhof und Rheinstrasse sind eng und verfügen über keine Radver-
kehrsanlage. Es gibt verschiedene weitere Strassenabschnitte, welche über
keine Radverkehrsanalyse verfügt oder die Radverkehrsanlage mangelhaft
ist, die Verkehrssicherheit als mangelnd beurteilt wird und als lineare
Schwachstellen ausgewiesen werden.

Kantonale
Schwachstellen
Velowegnetz
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Abbildung 13: Kantonale Schwachstellen Analyse Veloverkehr (Quelle: Geoportal Kt. SG)
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Nr. Nr. gemäss
LV-Portal

Schwachstelle

1 112.91.01p Abbiegehilfe fehlt bzw. ungenügend, Querungshilfe fehlt bzw. ungenügend,
kritische Knotenkomplexität, DTV > 8900, mangelnde Verkehrssicherheit

2 112.91.02p Radverkehrsanlage fehlt, schnelle Strassengeometrie, verkehrsorientierter
Ausbau, Abbiegehilfe fehlt bzw. ungenügend, mangelhafte Signalisation (erst
in Kurve lesbar), mangelnde Verkehrssicherheit, hohe Geschwindigkeit MIV

3 112.91.03p verkehrsorientierter Ausbau, Abbiegehilfe fehlt bzw. ungenügend, Querungs-
hilfe fehlt bzw. ungenügend, DTV > 8900, mangelnde Verkehrssicherheit,
Verdrängungseffekt rLV

4 112.91.04p Querungshilfe fehlt bzw. ungenügend, mangelhafte Sichtbeziehung, DTV >
8000, mangelnde Verkehrssicherheit

5 112.92.05p Abbiegehilfe fehlt bzw. ungenügend, Querungshilfe fehlt bzw. ungenügend,
Radverkehrsführung unklar, mangelhafte Markierung, DTV > 8000, man-
gelnde Verkehrssicherheit

6 112.90.06p Radverkehrsanlage fehlt, ungenügende Ausbaubreite, Abbiegehilfe fehlt bzw.
ungenügend, mangelhafte Sichtbeziehung, Fahrbehinderung durch Absperr-
geländer

7 112.91.07p Querungshilfe fehlt bzw. ungenügend, DTV > 8000, mangelnde Verkehrssi-
cherheit

Abbildung 14: Kantonale punktuelle Schwachstellen Veloverkehr (Quelle: LV-Portal Kt. SG)

Nr. Nr. gemäss
LV-Portal

Schwachstelle

1 112.92.01l Radverkehrsanlage fehlt, verkehrsorientierter Ausbau, verkehrsorientierter
Ausbau, DTV > 8900, mangelnde Verkehrssicherheit, Verdrängungseffekt
rLV, Ausweichverkehr in Fussgängerbereich

2 112.92.02l Radverkehrsanlage fehlt, ungenügende Ausbaubreite, Umfeldqualität unge-
nügend, mangelhafte Sichtbeziehung, enge Passage, Verdrängungseffekt
rLV, Ausweichverkehr in Fussgängerbereich, mangelhafte Beleuchtung,
mangelnde Einsehbarkeit

3 112.92.03l Radverkehrsanlage fehlt, Gefahr durch parkierte Fz, mangelhafte Markie-
rung, DTV > 8900, Ausweichverkehr in Fussgängerbereich

4 112.91.04l Radverkehrsanlage fehlt, Gefahr durch parkierte Fz, mangelhafte Sichtbe-
ziehung, Ausweichverkehr in Fussgängerbereich

5 112.91.05l Radverkehrsanlage fehlt teilw., Gefahr durch parkierte Fz, mangelhafte
Sichtbeziehung, Ausweichverkehr in Fussgängerbereich

6 112.91.06l Radverkehrsanlage fehlt, ungenügende Ausbaubreite, gesicherte Radver-
kehrsführung bergwärts fehlt, enge Passage, mangelnde Verkehrssicher-
heit, hohe Geschwindigkeit MIV

7 112.91.07l Radverkehrsanlage fehlt, ungenügende Ausbaubreite, gesicherte Radver-
kehrsführung bergwärts fehlt, enge Passage, mangelnde Verkehrssicher-
heit, Konflikt mit ÖV, Angstraum, mangelhafte Beleuchtung

8 112.91.08l Radverkehrsanlage fehlt, ungenügende Ausbaubreite, gesicherte Radver-
kehrsführung bergwärts fehlt, enge Passage, mangelnde Verkehrssicher-
heit, hohe Geschwindigkeit MIV

9 112.91.09l Gefahr durch parkierte Fz, mangelhafte Sichtbeziehung
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10 112.91.10l Gefahr durch parkierte Fz, mangelhafte Sichtbeziehung

11 112.91.11l Gefahr durch parkierte Fz, mangelhafte Sichtbeziehung

12 112.91.12l Radverkehrsanlage fehlt, ungenügende Ausbaubreite, Umfeldqualität unge-
nügend, enge Passage, Verdrängungseffekt rLV, Ausweichverkehr in Fuss-
gängerbereich, mangelhafte Beleuchtung

13 112.90.13l ungenügende Ausbaubreite, enge Passage, kombinierter Rad-/Gehweg zu
schmal

14 112.92.14l Radstreifen teilw. < 1.0 m, Radverkehrsanlage fehlt teilw., Radverkehrsan-
lage mangelhaft, mangelhafte Markierung, DTV > 8000 (11), Ausweichver-
kehr in Fussgängerbereich

15 112.92.15l mangelhafte Markierung, DTV > 8000, mangelnde Verkehrssicherheit, hohe
Geschwindigkeit MIV

16 112.92.16l ungenügende Ausbaubreite (Rad-Gehweg ca. 2m)

17 112.93.17l Belagsoberfläche mit geringem Fahrkomfort, enge Passage (teilw.)

18 112.91.18l Belagsoberfläche mit geringem Fahrkomfort

19 112.91.19l Radverkehrsanlage fehlt, Radverkehrsführung fehlt, DTV > 8000 (11), man-
gelnde Verkehrssicherheit, Verdrängungseffekt rLV, Ausweichverkehr in
Fussgängerbereich

20 112.92.20l Radverkehrsanlage fehlt, schnelle Strassengeometrie, verkehrsorientierter
Ausbau, DTV > 6000, mangelnde Verkehrssicherheit, hohe Geschwindigkeit
MIV

Abbildung 15: Kantonale lineare Schwachstellen Veloverkehr (Quelle: LV-Portal Kt. SG)

Bad Ragaz verfügt über 15 grosse Veloabstellanlagen6. Diese befinden sich
vorwiegend bei Schulhäusern und Freizeiteinrichtungen. Zwei Drittel davon
sind überdacht. Die ungedeckten Veloabstellanlagen liegen vorwiegend an
Orten, die mehrheitlich bei schönem Wetter aufgesucht werden (z.B. Gies-
senbadpark, Sportplatz Ri-Au). Der Bahnhof verfügt über eine moderne Ve-
loabstellanlage mit 260 gedeckten Veloabstellplätzen. Im Dorfkern stehen
50 Veloabstellplätze zur Verfügung: Beim Parkhaus Zentrum gibt es 21 ge-
deckte Veloabstellplätze, beim Rathaus sind es 10 gedeckte und 8 offene
Veloabstellplätze und bei der Gemeindebibliothek gibt es 10 offene Veloab-
stellplätze. Insgesamt gibt es im Dorfkern und unterhalb der Sarganser-/
Maienfelderstrasse zu wenig Veloabstellanlagen, weswegen aus Sicht der
Bevölkerung und der Gemeinde weitere Veloabstellanlagen vor den einzel-
nen Geschäften wünschenswert wären.

Zwischen 2013 und 2017 wurden auf dem ganzen Gemeindegebiet zehn
Unfälle mit Velobeteiligung registriert, davon drei mit E-Bikes bis 25km/h. Bei
sieben Unfällen waren die Velo- bzw. E-Bike-Fahrer nicht oder leicht, bei
drei Unfällen schwer verletzt. Das entspricht 0.4 Verunfallte pro 1'000 Ein-
wohnern und Jahr. Zum Vergleich: im Kanton Zürich verunfallten im Jahr
2018 knapp 540 Personen mit Velo oder E-Bike, das sind 0.36 Personen pro
1'000 Einwohnern und liegt damit in etwa in der gleichen Höhe wie in Bad
Ragaz.

6  Grosse Veloabstellanlagen sind solche mit mehr als zehn Veloabstellplätzen.

15 grosse Veloab-
stellanlagen; mehr-
heitlich gedeckt

Zehn Unfälle mit
Velobeteiligung
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Stärken Schwächen

Grundsätzlich bedeutendes Veloverkehrspo-
tenzial im Dorfgebiet aufgrund der Kleinräu-
migkeit und flacher Topografie

Nahezu keine separate Veloinfrastruktur

Grosse und gedeckte Veloabstellanlage am
Bahnhof

Regionale Velorouten vorwiegend auf Haupt-
verkehrsachsen (Kantonsstrassen); Sargan-
serstrasse als wichtige regionale Veloroute
schmal und verfügt über keine eigenständige
Veloinfrastruktur

Viele dezentrale Veloabstellplätze vorhanden,
auch gedeckt

Zu geringe Anzahl Veloabstellanlagen im
Dorfkern und unterhalb der Sarganser-/ Mai-
enfelderstrasse: kleinere Veloabstellanlagen
vor den einzelnen Geschäften fehlen

3.5 Öffentlicher Verkehr
Bad Ragaz ist mit dem schienengebundenen ÖV gut erschlossen. Es gibt
Direktverbindungen nach Sargans (IR13, RE und S12, mind. Halbstunden-
takt), Chur (IR13, S12 mind. Halbstundentakt), St.Gallen (IR13, mind. Stun-
dentakt; mit Zwischenhalten in Sargans, Buchs SG, Altstätten SG,
Heerbrugg, St. Margrethen und Rorschach) und Zürich (IR13, RE, mind.
Stundentakt; mit Zwischenhalten in Sargans, Walenstadt, Ziegelbrücke,
Siebnen-Wangen, Pfäffikon SZ, Wädenswil und Thalwil).

Der Bahnhof Bad Ragaz ist nicht nur für Bad Ragaz, sondern auch für die
Nachbarsgemeinden Pfäfers und Fläsch ein wichtiger Umsteigeort. Die Bus-
linien von/nach Pfäfers bzw. Fläsch erschliessen auch das Dorfgebiet von
Bad Ragaz.

Bad Ragaz wird von fünf Buslinien bedient (Abbildung 16). Vier davon ver-
kehren im Stundentakt (22, 451, 453, 456). Der Ortsbus 456 verkehrt mit
einem hinkenden Halbstundentakt (Bahnhof – St.Leonhard – Pizolbahn, Tal-
station Matells). Bis nach Fluppi verkehrt der Bus zweimal am Tag pro Rich-
tung. Die Betriebszeiten sind unterschiedlich: Der Schluchtenbus 453 ver-
kehrt während den Öffnungszeiten vom alten Bad in Pfäfers (April bis Okto-
ber) zwischen 9.30 und 18 Uhr mit wenigen Ausnahmen im Stundentakt. Der
Ortsbus 456 verkehrt bis 19 Uhr, die Buslinie 22 bis 19.30 Uhr und die Bus-
linie 451 bis 22 Uhr. Zusätzlich zu den vier Buslinien im Stundentakt gibt es
den Schnellbus 452 nach Valens, der als Entlastungsbus in den Hauptver-
kehrszeiten morgens, mittags und abends verkehrt.

Alle fünf Buslinien sind auf die IR13-Direktverbindungen von/nach St.Gallen
und Zürich abgestimmt. Auch die Umsteigebeziehungen Richtung Sargans
und Chur funktionieren. Die schnellste ÖV-Verbindung aus Zürich (S12 mit
Umsteigen in Sargans) wird vom Bus nicht abgenommen, was zu längeren
Warte- bzw. Reisezeiten führt. In einer früheren Phase waren die Buslinien
auf die S12 ausgerichtet, was bei der Bevölkerung und den Touristen aber
zu Unzufriedenheit und entsprechenden negativen Reaktionen geführt hat.
Seit der Anpassung und Abstimmung auf den IR-Halt gibt es keine negativen
Rückmeldungen mehr. Es ist zu vermuten, dass von den Wartezeiten eher
der Freizeit- als der tägliche Pendlerverkehr betroffen ist.

Mit dem schienen-
gebundenen ÖV
gut an Sargans,
Chur, St.Gallen
und Zürich ange-
schlossen

Umsteigeort Bad
Ragaz

Buslinien verkeh-
ren grösstenteils im
Stundentakt; Be-
triebszeiten unter-
schiedlich

Buslinien auf IR13
abgestimmt
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Derzeit wird auch ein regionales ÖV-Konzept erarbeitet, die Gemeinde
konnte ihre Anliegen gemäss vorliegendem Konzept bei der Erarbeitung be-
nennen. Die Vernehmlassung bei den Gemeinden findet voraussichtlich im
Winter 2021 statt.

Abbildung 16: Buslinien und ÖV-Güteklassen in Bad Ragaz (Quelle: Bundesamt für Raumentwick-
lung; Gemeinde Bad Ragaz)

Regionales ÖV-
Konzept
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Alle Buslinien führen über den Bahnhof und verbinden diesen mit dem Dorf-
kern sowie den Orten/Stationen Pfäfers, Valens, Vättis, Gigerwald, Fläsch
und Landquart. Der aktuelle Kostendeckungsgrad der Buslinien liegt zwi-
schen 31% und 54%. Damit sind die kantonalen Ziel- oder Mindestvorgaben
bei allen Buslinien eingehalten. Für neue Buslinien gilt für den Kostende-
ckungsgrad eine Schwelle von 25% bei Stundentakt und 30% im Halbstun-
dentakt.

Das Quartier Fluppi und Teile von St. Leonhard liegen peripher und sind
heute nicht ausreichend mit dem ÖV erschlossen. Dies widerspiegelt sich in
den ÖV-Güteklassen: die beiden Quartiere liegen grösstenteils ausserhalb
der vom Bund definierten Standards (>300 m Entfernung zur nächsten Bus-
haltestelle, die ein Kursintervall von mind. 20 Minuten aufweist). Einzelne
Bewohner des Quartiers Fluppi haben ein Begehren eingereicht für die Ver-
besserung der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr. Erste Abklärun-
gen bei Postauto haben ergeben, dass die heutige Ortsbuslinie 456 nicht auf
einen Taktfahrplan ausbaubar ist. Folglich müsste eine neue Buslinie einge-
führt werden, was ein zusätzliches Fahrzeug auslösen würde. Je nach Takt
läge die Kostenbeteiligung der Gemeinde für die neue Buslinie bei CHF
350’000 (60 Minuten-Takt) bzw. CHF 445'000 (30 Minuten-Takt)7.

Das Ski- und Wandergebiet Pizol ist mit den ÖV erschlossen. Das Alte Bad
Pfäfers ist während den Öffnungszeiten (April bis Oktober) mit der Linie 453
erschlossen. Die Tamina Therme hingegen ist ganzjährig mit der Buslinie
456 erschlossen. Der Giessenpark ist nicht direkt mit dem Bus erschlossen,
zu Fuss vom Dorfkern oder Bahnhof aber in gut 10 Minuten erreichbar.

Aus dem Siedlungsentwicklungsgebiet Unterrain ist der Bahnhof in fünf bis
zehn Minuten Fussweg erreichbar. Entsprechend ist dieses Gebiet gut an
den ÖV angebunden.

Die Mehrheit der Bushaltestellen weist keine Sitzmöglichkeiten auf und ist
auch nicht überdeckt. Eine Überdachung ist bei den Haltestellen Post, Ta-
mina Therme und Pizolbahn vorhanden. Die Haltesituation beim Rathaus ist
teilweise unbefriedigend aufgrund der Anordnung der Bushaltestellen sowie
der engen Platzverhältnisse. Zudem ist die Bushaltestelle Post heute noch
nicht behindertengerecht ausgebaut.

Der Bahnhof ist optisch attraktiv gestaltet mit einem Platz, Bäumen, Sitz-
möglichkeiten und dem schönen Bahnhofsgebäude. Das Erscheinungsbild
wird jedoch teilweise als ungepflegt und für Besucher und Besucherinnen
wenig ansprechend wahrgenommen. Es wird auch eine mangelnde soziale
Kontrolle erwähnt. Entsprechend kümmert sich derzeit auch eine Arbeits-
gruppe unter der Leitung vom ressortzuständigen Gemeinderat um Ideen für
eine kurz-, mittel- aber auch längerfristig Aufwertung.

7  Quelle: Ortsbus Bad Ragaz, Besprechung vom 3. Mai 2018, Aktennotiz

Buslinien auf Bahn-
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Siedlungsentwick-
lungsgebiet Unter-
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Qualität und Aus-
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Attraktive Bahnhof-
gestaltung, jedoch
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Stärken Schwächen

Mit dem schienengebundenen ÖV gut an
Sargans, Chur, St.Gallen und Zürich ange-
schlossen

Bahnhof wird nicht als gepflegter Aufenthalts-
ort wahrgenommen (fehlende soziale Kon-
trolle)

Optisch attraktive Bahnhofgestaltung Geringe Taktdichte auf den Buslinien

Buslinien auf Zugverbindungen IR abgestimmt Quartier Fluppi und Teile des Quartiers St.Le-
onhard liegen peripher und sind ungenügend
mit dem ÖV erschlossen

Ski- und Wandergebiet Pizol und Tamina
Therme sind mit dem ÖV erschlossen

Qualität und Ausrüstung Bushaltestellen teil-
weise ungenügend

Siedlungsentwicklungsgebiet Unterrain gut an
den ÖV angebunden

Haltesituation der Busse beim Rathaus

3.6 Motorisierter Individualverkehr
Dank der geographischen Lage und den beiden Autobahnanschlüssen ist
Bad Ragaz mit dem MIV sehr gut erreichbar. Die täglichen Belastungen der
wichtigsten Strassen und deren Entwicklung sind in Kapitel 3.1.3 dargestellt.

Die Gäste des Grand Resorts, der Tamina Therme und des Casinos fahren
von den Autobahnanschlüssen Bad Ragaz und Maienfeld auf der Kantons-
strasse und biegen dann in die Bernhard-Simonstrasse ab. Von der Bern-
hard-Simonstrasse ist die Ausfahrt mit einem Pfeil Richtung Autobahnauf-
fahrt Maienfeld signalisiert. Über die Pfäferserstrasse werden zudem rund
200 Angestellten-Parkplätze der Grand Resort Bad Ragaz AG erschlossen.

In den Parkierungsanlagen mit Schranken des Grand Resorts wurden im
Jahr 2017 insgesamt rund 350'000 Ein- und Ausfahrten gezählt, im Jahr
2018 mit 352'000 etwas mehr. Es generiert also täglich knapp 1'000 Ein- und
1'000 Ausfahrten, die primär über das kantonale Strassennetz abgewickelt
werden. Davon entfallen ca. 80% auf die öffentliche Parkgarage an der Hans
Albrechtstrasse und 20% auf den Aussenparkplatz Solitude an der Pfäfer-
serstrasse. In der öffentlichen Parkgarage sind es grösstenteils Besucher
und Gäste (87%), während auf dem Aussenparkplatz primär Angestellte par-
kieren (80-85%).

Im Vergleich mit dem durchschnittlichen Modalsplit des Kantons St.Gallen8

ist der MIV-Anteil mit zwei Dritteln hoch. Vor allem die Aussenquartiere, aber
auch das Quartier nördlich der Eisenbahnlinie sind sehr MIV-affin.

Analysen zeigen, dass es in der gesamten Gemeinde keine Kapazitätsprob-
leme gibt. Die grösste Verkehrsbelastung weist die Sarganserstrasse auf
(2019: 9’300 DTV). Es werden vereinzelte Stockungen beobachtet, dies v.a.
unter der Woche in den Hauptverkehrszeiten (12 Uhr, 17 Uhr) oder bei Aus-
weichverkehr von der Nationalstrasse aufgrund von Staubildungen (Wo-
chenende, Unfall).

8  Hauptverkehrsmittel der Arbeitspendler/innen im Kanton St.Gallen: 60% MIV, 22% ÖV, 18%
Fuss- und Veloverkehr (BFS: Die Kantone im Spiegel der eidgenössischen Volkszählungen,
2012–2016, 2018)

Sehr gute MIV-
Erreichbarkeit

Verkehr Grand Re-
sort

Ein- und Ausfahr-
ten Grand Resort

Hoher MIV-Anteil

Keine grösseren
Kapazitätsprob-
leme
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Die Route nach Pfäfers/Valens/Vättis führt durch den Dorfkern. Von den täg-
lich 4'100 Fahrzeugen (DTV 2020) im Dorfkern ist rund die Hälfte Durch-
gangsverkehr Richtung Pfäfers/Valens/Vättis (Verkehrserhebung 2012 und
2020). Das hat sich in den letzten acht Jahren nicht merklich geändert. Die
Verkehrserhebungen aus den Jahren 2012 und 20209 zeigen auch, dass ein
grosser Anteil des von der Gemeinde Pfäfers erzeugten Verkehrs Durch-
gangsverkehr in Bad Ragaz ist: Nur ein Viertel verbleibt in Bad Ragaz, gut
die Hälfte fährt zur Autobahn Richtung Sargans und ein Viertel hat weitere
Ziele ausserhalb der Gemeinde Bad Ragaz.

Das Verkehrsaufkommen im Dorfkern ist mit rund 4'100 Fz/d (DTV 2020)
nicht sehr hoch. Aber die Gestaltung der Kantonsstrasse berücksichtigt zu
wenig die städtebaulichen Anforderungen, die Nutzung des Aussenraumes
(z.B. bei der Dorfbadhalle) sowie die Nutzungsansprüche der Fussgängerin-
nen und Fussgänger.

Weitere Ergebnisse der Verkehrserhebungen aus den Jahren 2012 und
2020 sind dem Anhang A4 zu entnehmen.

Die Brücke über die Tamina und der Tunnel bei der ehemaligen Talstation
der Wartensteinbahn sind nicht für alle grossen Lastwagen befahrbar. Ge-
mäss Kanton besteht aus juristischer Sicht aber kein Anspruch darauf, die
Strasse nach Pfäfers für 40-Tönner befahrbar zu machen. Mit der Sarel-
listrasse besteht für schwere Lastwagen eine Alternativroute nach Pfäfers.
Es bestehen allerdings auch für 25-Tönner einzelne kleinere Sicherheitsde-
fizite beim Tunnel, für deren Behebung bereits im 17. Strassenbauprogramm
ein Projekt der Klasse B10 eingestellt wurde. Dieses müsste allerdings im
Kontext der mittlerweile angedachten Revitalisierung der Wartensteinbahn
nochmals überprüft werden. Die Brücke ausgangs Dorfes über die Tamina
ist für 25-Tönner befahrbar, ein Ausbau ist aus heutiger Sicht daher nicht
begründbar und nur schwer umsetzbar, aber auch nicht abschliessend ge-
prüft. Dort bestehen keine Sicherheitsdefizite.

An verschiedenen Stellen gibt es quartierfremden Verkehr: So führt bei-
spielsweise der Zubringer zum Naherholungsgebiet Giessenpark durch das
Wohnquartier. Deshalb weist die Sand-/Seestrasse auch motorisierten Frei-
zeitverkehr auf. Weitere Wohnbauten entlang der Seestrasse sind in Pla-
nung bzw. Umsetzung. Gemäss einzelnen Rückmeldungen aus der Bevöl-
kerung dient auch die St. Leonhard-/Scadonsstrasse als Ausweichroute
Richtung Vilters-Wangs.

Die Mühlerainstrasse ist sanierungsbedürftig. Unabhängig von den früher
und später untersuchten Massnahmen für die Entlastung des Dorfkerns
muss sie in den nächsten Jahren saniert werden, v.a. die darunter verlau-
fenden Werkleitungen. Dabei müssen die einschlägigen Normen eingehalten
werden, was zu einer geringfügigen Verbreiterung der Strasse führen

9  Die Verkehrserhebung 2020 wurde im Sommer durchgeführt. Die Einordnung in die langjährige
Messreihe der Dauerzählstellen hat ergeben, dass zu diesem Zeitpunkt kein «Corona-Effekt»
zu beobachten war.

10  Klasse B = Bauvorhaben der 2. Priorität (Ersatzprojekte);

Durchgangsverkehr

Keine angepasste
Strassenraumge-
staltung im Dorf-
kern

Details im Anhang

Sanierungsbedarf
Pfäferserstrasse

Quartierfremder
Verkehr St. Leon-
hard-/ Scadons-
strasse bzw. Sand-
/ Seestrasse

Sanierungsbedarf
Mühlerainstrasse
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könnte. Die Mühlrainstrasse spielt bei kurzzeitigen Sperrungen des Dorfker-
nes während Veranstaltungen eine wichtige Rolle.

Auf dem Gemeindegebiet Bad Ragaz gab es zwischen 2013 und 2017 ins-
gesamt 138 Unfälle, wobei niemand getötet wurde, jedoch 9 schwer und 38
Personen leicht verletzt wurden. Dies entspricht im Mittel 1.2 Verunfallten
pro Jahr und 1'000 Personen11. Diese Zahl ist tiefer als der Durchschnitt (1.6)
und der Median (1.53) aller Agglomerationsgemeinden in der Schweiz.

Die Unfallauswertung 2013-2017 zeigt sechs Orte, an denen drei oder mehr
Unfälle registriert wurden. Sie finden sich alle ausserhalb des eigentlichen
Siedlungsgebiets: bei der westlichen Autobahnein-/ausfahrt Bad Ragaz,
beim Kreisel Sarganser-/Rheinaustrasse (St. Leonhard), beim Kreisel Mai-
enfelder-/Kantonsstrasse nahe dem Anschluss Maienfeld, bei der Kreuzung
Sarganserstrasse/Scadons sowie in der engen Kurve auf der Wartenstein-
/Pfäferserstrasse Richtung Pfäfers. Die Häufung von Unfällen auf der Va-
lenserstrasse ist aufgrund der Eröffnung der Taminabrücke und der gleich-
zeitigen Sperrung der Valenserstrasse ab Bad Ragaz nicht mehr relevant.
Eigentliche Unfallschwerpunkte gemäss der schweizerischen Norm SN 641
724 sind in Bad Ragaz keine zu finden.

Stärken Schwächen

Sehr gute MIV-Erreichbarkeit (Lage, zwei Au-
tobahnanschlüsse)

Durchgangsverkehr im Dorfkern

Keine grösseren Kapazitätsprobleme Keine angepasste Strassenraumgestaltung
Dorfkern (Kantonsstrasse)

Keine Unfallschwerpunkte gem. SN 641 724 Teilweise Quartierfremder Verkehr St. Leon-
hard-/Scadonsstrasse bzw. Sand-/ Seestrasse

Sechs Orte mit drei oder mehr registrierten
Unfällen (2013 – 2017)

Kleinere Sicherheitsdefizite auf der Pfäfer-
serstrasse beim Tunnel Talstation Warten-
steinbahn

Sanierungsbedarf Werkleitungen Mühler-
ainstrasse

3.7 Ruhender Verkehr
Das Parkierungsreglement (2001) regelt das Parkieren auf öffentlichem
Grund. Gemäss Reglement sind örtliche und zeitliche Beschränkungen der
öffentlichen Parkplätze sowie eine Gebührenerhebung möglich. Für Anwoh-
ner und Berufstätige im bezeichneten Gebiet gibt es die Möglichkeit einer
gebührenpflichtigen Parkkarte für das Dauerparkieren. Im Jahr 2013 wurde
an der Bahnhofstrasse, Kirchgasse und Fläscherstrasse die Erweiterte
Blaue Zone (EBZ) eingeführt. Sie ermöglicht den direkt Anwohnenden und

11  Ausgewertet in Bezug auf die Präsensbevölkerung, d.h. der Summe der Einwohner und der
Hälfte der Beschäftigten

Geringes Unfallge-
schehen

Sechs Orte mit drei
oder mehr re-
gistrierten Unfällen;
keine Unfallschwer-
punkte

Parkierungsregle-
ment ermöglicht
örtliche und zeitli-
che Beschränkun-
gen der öffentli-
chen Parkplätze
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Berufstätigen mittels Erwerbes einer Parkkarte unbefristet zu parkieren. Ak-
tuell haben 8 Personen eine Jahreskarte und 13 Personen eine Monatskarte
für diese EBZ gelöst12.

Bad Ragaz verfügt insgesamt über 1'650 öffentliche Parkplätze. Der Gross-
teil davon ist zeitlich auf eine Stunde begrenzt (Strassenparkplätze) oder
monetär bewirtschaftet (CHF 1.-/Stunde bzw. CHF 4 – 5.-/Tag). Insgesamt
gibt es 87 Parkplätze in der blauen Zone bzw. EBZ. Die grössten öffentlich
zugänglichen Parkplätze sind: Pizolbahn Matells (600 PP), Grand Resort
(320 PP), Parkhaus Zentrum (170 PP), Sportplatz Ri-Au (90 PP), Giessen-
park (80 PP), Areal Bahnhof (80 PP) und Sporthalle Badrieb (60 PP). Mit
Ausnahme des Sportplatzes Ri-Au sind alle diese Parkplätze monetär, teil-
weise auch zeitlich bewirtschaftet, wobei die Bewirtschaftung bei der Pizol-
bahn nur in der Wintersaison aktiv ist.

Im Dorfkern befinden sich neben dem Parkhaus Zentrum (mit Gebühren,
Dauer unbeschränkt) 30 oberirdische Parkplätze (teilweise mit Gebühren,
Dauer beschränkt). Die Einfahrt des Parkhauses Zentrum befindet sich nörd-
lich des Dorfkernes. Parkhausbenutzer aus der Gemeinde Pfäfers verkehren
zuerst durch den Dorfkern, bevor sie zum Parkhaus gelangen. Die übrigen
Parkhausbenutzer gelangen ins Parkhaus, ohne durch den Dorfkern zu fah-
ren. Die Statistik der Jahre 2015 bis 2018 zeigt, dass das Parkhaus Zentrum
jährlich von 100'000 bis 115'000 Fahrzeugen benutzt wird. Dies entspricht
ca. 300 bis 350 Fahrzeuge pro Tag bzw. 600 bis 700 Ein- und Ausfahrten
pro Tag. Über 60% benutzen ein Kurzzeitticket13, 30% eine Dauerparkkarte
und 6% eine Langzeitkarte. Ein Parkplatz im Parkhaus Zentrum wird täglich
durchschnittlich zweimal belegt, was vier Fahrten pro Parkplatz und Tag er-
zeugt. Die Statistik der Jahre 2016 bis 2018 zeigt, dass pro Jahr zwischen
11'500 und 12'200 Parkvorgänge unter 30 Minuten sind. Das sind ca. 10 %
aller Parkvorgänge pro Jahr. Der durchschnittliche Umsatz pro Parkvorgang
lag in den Jahren 2016 bis 2018 bei CHF 2.30 bis CHF 2.4014.

Für den Dorfkern von Bad Ragaz hat der Gemeinderat ein Parkverbot für
alle Strassen erlassen und eingeführt. Dies aufgrund der historisch gewach-
senen, kleinräumigen und dichten Strukturen als Kurort im Bereich der Bä-
derkultur mit Hotel- und Restaurationsbetrieben, welche mehrheitlich (wie im
Dorfkern üblich) in geschlossener Bauweise über eine Situierung direkt an-
grenzend an Strassen und Wegen verfügen. Der Umschwung der Liegen-
schaften im Dorfkern ist entsprechend klein.

Das Parkplatz-Reglement (1983) regelt den Parkplatzbedarf für Motorfahr-
zeuge auf privatem Grund. Die Berechnung des Bedarfs an Parkplätzen er-
folgt nur anhand der Nutzungsart. In Härtefällen kann von den Richtwerten
abgewichen werden. Für jeden fehlenden Parkplatz ist eine Ersatzabgabe

12 Bezogen auf den Wohn-/Arbeitsort ergibt sich folgende Aufteilung der Parkkarten; Bahnhofstrasse 13, Kirch-
gasse 5 und Fläscherstrasse 3.

13  Kurzzeit kann zwischen 0 Minuten und einem ganzen Tag sein. Es unterscheidet sich zur Dauerparkkarte
damit, dass die Gebühr am Automaten entrichtet wird. Die ersten 30 Minuten sind gratis.

14  Da die ersten 30 Minuten gratis sind und die Gebühren je nach Tageszeit unterschiedlich sind, lassen sich
keine Aussagen zur durchschnittlichen Parkdauer ermitteln. Eine solche ist auch nicht im System ermittel-
bar.

Grosse Anzahl an
Parkplätzen;
Grossteil der
öffentlichen Park-
plätze ist entweder
zeitlich auf eine
Stunde begrenzt
oder bewirtschaftet

Hohe Verfügbarkeit
von öffentlichen
Parkplätzen im
Dorfzentrum, aber
unterschiedliche
Auslastung ober-
und unterirdische
Parkplätze

Parkplatz-
Reglement
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von Fr. 5'000.- zu leisten. Maximalwerte für Parkplätze oder die Berücksich-
tigung der ÖV-Erschliessungsqualität sind im Reglement nicht vorgesehen.

Eine Beeinträchtigung der Durchfahrt der Quartierstrassen aufgrund der Par-
kierung über Nacht konnte laut Gemeinde nur vereinzelt festgestellt werden.

Stärken Schwächen

Parkierungsreglement ermöglicht örtliche und
zeitliche Beschränkungen der öffentlichen
Parkplätze

Parkplatz-Reglement sieht keine Maximalwerte
an Parkplätzen oder die Berücksichtigung der
ÖV-Erschliessungsqualität vor

Grossteil der öffentlichen Parkplätze ist entwe-
der zeitlich auf eine Stunde begrenzt oder be-
wirtschaftet (CHF 1.-/h bzw. CHF 4 – 5.-/d)

Hohe Verfügbarkeit von öffentlichen Parkplät-
zen im Dorfzentrum, aber unterschiedliche
Auslastung ober- und unterirdische Parkplätze

3.8 Laufende Projekte
Sowohl auf Ebene der Gemeinde als auch beim Kanton sind schon Projekte
in Planung, welche einige der genannten Schwächen voraussichtlich redu-
zieren oder ganz eliminieren können. Es ist zu beachten, dass diese Projekte
noch vor Beschluss des vorliegenden Verkehrskonzepts gestartet sind und
damit teilweise unter anderen Prämissen erarbeitet wurden.

Kommunale Projekte:

— Anbindung Bahnhof an den Dorfkern wird zu Fuss als ungenügend emp-
funden: Derzeit liegt das Vorprojekt zur Vorprüfung bei der Kantonspoli-
zei. Diese sind kompatibel mit dem hier vorliegenden Konzept.

— Subjektive Sicherheitsdefizite für Fussgängerinnen und Fussgänger in
der Kirchgasse: Der Gemeinderat hat die Realisierung einer Begeg-
nungszone beschlossen. Dies ist kompatibel mit dem hier vorliegenden
Konzept. Die Bevölkerung hat dieses Projekt und den Kredit anlässlich
einer Urnenabstimmung genehmigt.

— Wohn-/ Gewerbequartier nördlich der Eisenbahnlinie vom Rest der Ge-
meinde abgeschnitten: Eine Unterführung Unterrain ist bereits in Projek-
tierung. Diese ist kompatibel mit dem hier vorliegenden Konzept.

— Schwachstelle Veloverkehr Malver: Neuer Fuss-/ Veloweg entlang Rhein
(Projekt Rheinaufweitung Maienfeld/Bad Ragaz). Dieser ist kompatibel
mit dem hier vorliegenden Konzept.

Kantonale Projekte:

— Sarganserstrasse Fussgängerschutz (B36.2.001.844); Bauprojekt, Stel-
lungnahme der Gemeinde nach Art. 35 Strassengesetz im Herbst 2020
eingereicht.

— Sarganserstrasse Lärmschutzwand Ochsenbrunnen (B36.7.036.001.
150); Vorprojekt, Stellungnahme im Kontext mit Projekt Fussgänger-
schutz im Herbst 2020 eingereicht.

Gerade bei den beiden vorliegenden Projekten auf der Sarganserstrasse
lässt sich feststellen, dass aufgrund der bereits mehrjährigen Bearbeitungs-
dauer und stark fortgeschrittenem Projektstand beim Kanton St.Gallen nicht

Keine Beeinträchti-
gung Quartierstras-
sen

Wiedererwägung
Sarganserstrasse
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alle Ansprüche, die sich aus dem neuen vorliegenden Konzept ergeben, be-
rücksichtigt sind. Ursprung des Projekts war das Begehren der Gemeinde
Bad Ragaz den Fussgängerschutz zu verbessern. Die Gemeinde hat im Wis-
sen des damaligen Begehrens im Herbst 2020 beim Kanton eine Wiederer-
wägung der Projekte unter Berücksichtigung der im Folgenden beschlosse-
nen Ziele und Strategien beantragt.

Weitere (Sanierungs-)Projekte sind beim Kanton in Projektierung (u.a. Stütz-
bauwerk Valurrank), diese haben jedoch keine verkehrliche Wirkung, wes-
wegen sie hier nicht im Detail beschrieben sind.

3.9 Fazit
In der Situationsanalyse wurden alle Stärken und Schwächen beschrieben –
dabei wurde insbesondere auch der Input aus den öffentlichen Foren be-
rücksichtigt. Die zusammenfassende Karte ist im Anhang A5 dargestellt. Aus
Sicht der Gemeinde und des Kantons ergeben sich daraus die im Folgenden
zusammengefassten zentralen Herausforderungen, die im Rahmen des Ver-
kehrskonzepts angegangen werden sollen.

Der Wert des Dorfkernes mit den schützenswerten Bauten, den Plätzen so-
wie Läden, Gastronomie und Hotellerie kommt nicht voll zum Tragen. Ver-
besserungsfähig sind die Aufenthaltsqualität und die Querungsmöglichkei-
ten im Dorfkern sowie die Vernetzung mit dem Bahnhofgebiet und dem Kur-
park für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Besucherinnen und
Besucher.

Grundsätzlich weist Bad Ragaz aufgrund der Kleinräumigkeit ein bedeuten-
des Fussverkehrspotenzial auf. Viele Ziele in der Gemeinde sind gut zu Fuss
erreichbar, so beispielsweise der Bahnhof, der Dorfkern oder das Naherho-
lungsgebiet Giessenpark. Ein gewisses Potenzial zur Verlagerung von MIV-
Fahrten hin zum Fussverkehr ist vorhanden.

Grundsätzlich weist das Dorfgebiet aufgrund der Kleinräumigkeit und Topo-
grafie ein bedeutendes Veloverkehrspotenzial auf. Alle Ziele im Dorfgebiet
sind gut mit dem Velo erreichbar. Potenzial zur Verlagerung von MIV auf
Velo-Fahrten ist vorhanden. Aufgrund der teilweise nicht optimalen Veloinf-
rastruktur wird dieses Potenzial nicht ausgeschöpft.

Bad Ragaz ist mit dem Schienenverkehr gut erschlossen. Diese gute Aus-
gangslage für den öffentlichen Verkehr wird heute insbesondere im Pendler-
verkehr noch zu wenig genutzt. Die bestehenden ÖV-Erschliessungslücken
und die grosse Attraktivität und Affinität zur Nutzung des eigenen Autos las-
sen den ÖV wenig attraktiv erscheinen.

Attraktive Bedingungen für den MIV und die grosse private wie öffentliche
Parkplatz-Verfügbarkeit ist es attraktiv, Wege mit dem Auto zurückzulegen,
was wiederum das ÖV-/Velopotenzial einschränkt.

Weitere Sanie-
rungsprojekte
ohne Wirkung auf
den Verkehr

Potenzial
Dorfkern

Potenzial
Fussverkehr

Potenzial
Veloverkehr

Potenzial ÖV

Nutzung MIV
sehr attraktiv
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4. Ziele

4.1 Übergeordnete Ziele des Kantons
Bad Ragaz wird im kantonalen Raumkonzept dem Raumtyp «Landschaft mit
kompakten Siedlungen» zugeordnet15. Das Raumkonzept macht folgende
strategische Kernaussagen für die Entwicklung dieser «Landschaften mit
kompakten Siedlungen»:

— Zersiedlung eindämmen durch klare Abgrenzung zwischen Dorfstruktu-
ren und Kulturlandschaft

— Siedlungsentwicklung ermöglichen, aber konzentriert an verkehrlich gut
erschlossenen Standorten

— Regionale ÖV-Angebote ausbauen und Anbindung an Zentren optimieren

— Dorfkerne aufwerten

Für Tourismusgebiete, die dem Raumtyp überlagert werden und in Bad Ra-
gaz vorkommen, bestehen zusätzlich folgende strategische Kernaussagen:

— Vorhandene Nutzungen landschaftsverträglich gestalten und touristisch
stärker in Wert setzen

— Bestehende Gebäudesubstanz erneuern und landschaftsverträglich ent-
wickeln

— Öffentliche Verkehrserschliessung von Tourismusorten ausbauen

Darüber hinaus legte der Kanton in der Gesamtverkehrsstrategie (GVS SG)
seine Ziele für die Verkehrsentwicklung fest. Diese sind als Rahmen für die
kommunalen Zielsetzungen zu berücksichtigen.

Die GVS SG formuliert – abgeleitet aus den in der Kantonsverfassung ver-
ankerten Prinzipen einer nachhaltigen Mobilität – folgende vier Oberziele:

— Erreichbar

Sicherstellung der inner- und ausserkantonalen Erreichbarkeit

Die Erreichbarkeit innerhalb des Kantons und insbesondere der urbanen
Verdichtungsräume wird auf dem heutigen Niveau sichergestellt. Die Er-
reichbarkeit nach aussen, insbesondere in Richtung Zürich und München,
wird verbessert. Zur Erreichbarkeit tragen alle miteinander optimal ver-
netzten Verkehrsmittel bei.

— Ökologisch
Reduktion des Energie- und Ressourcenverbrauchs sowie der Belastung
von Bevölkerung und Umwelt

Die verkehrsbedingte Belastung von Bevölkerung und natürlicher Umwelt
sowie der Ressourcenverbrauch pro Kopf vermindern sich gegenüber
heute.

15  Neben den «Landschaften mit kompakten Siedlungen» sind im Richtplan des Kantons St.Gallen
auch «urbane Verdichtungsräume», «Kultur- und Agrarlandschaften» und «Naturlandschaften»
als Raumtypen ausgewiesen.

Kantonale Gesamt-
verkehrsstrategie
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— Solidarisch und sicher
Berücksichtigung der Sicherheit und der Bedürfnisse aller Verkehrsteil-
nehmenden

Die Bedürfnisse aller Personen, insbesondere der schwächeren Ver-
kehrsteilnehmenden, werden angemessen berücksichtigt. Die Verkehrs-
sicherheit wird gegenüber heute erhöht.

— Finanzierbar und wirtschaftlich
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des staatlichen Mitteleinsatzes und
Sicherstellung der Finanzierbarkeit des Verkehrs

Die langfristige Finanzierbarkeit des Gesamtverkehrssystems wird si-
chergestellt. Der gesamtwirtschaftliche Nutzen des kantonalen Finanz-
mitteleinsatzes muss weiter erhöht werden.

Die Oberziele werden in der GVS SG in Bezug auf die heutigen Herausfor-
derungen weiter konkretisiert. Wichtig für das Verkehrskonzept Bad Ragaz
sind folgende für den Gesamtkanton gültigen Aussagen:

— Ausrichtung des Verkehrsangebots auf eine konzentrierte Siedlungsent-
wicklung resp. konzentrierte Siedlungsentwicklung an gut mit ÖV er-
schlossenen Lagen

— Abwicklung Mehr-/Neuverkehr mit ÖV sowie Fuss- und Veloverkehr

— Berücksichtigung aller Verkehrsmittel: Nutzung der spezifischen Vorteile
ohne gegenseitiges Ausspielen

— Effiziente Nutzung bestehender Verkehrsinfrastrukturen vor einer Ange-
botserweiterung

— Bei der Gestaltung des Strassenraums im bebauten Raum haben die Be-
dürfnisse des ÖV sowie des Fuss- und Veloverkehrs Priorität

— Das Parkierungsangebot ist auf die Kapazitäten des Strassennetzes so-
wie auf die alternativen Verkehrsangebote auszurichten

— Deckung der Verkehrskosten vermehrt nach Verursacher- und Nutznies-
serprinzip

— Erweiterung Angebot nur bei Bedarfsnachweis, Prüfung verkehrsträger-
übergreifender Alternativen, Zweckmässigkeit und gesicherter Finanzie-
rung

— Priorisierung von verkehrlichen Vorhaben nach ihrer Wirtschaftlichkeit

Darüber hinaus werden für die Region Sarganserland-Werdenberg folgende
strategischen Stossrichtungen benannt (Auswahl):

— Optimierung und Ausbau der Infrastrukturen für den kombinierten Ver-
kehr, v.a. an den Bahnhöfen

— Verbesserung des Images von ÖV und FVV und Schaffung einer höheren
Akzeptanz

— Optimierung der gesamtverkehrlichen Erschliessung touristischer Ge-
biete

— Prüfung einer optimierten ÖV-Feinerschliessung von Siedlungsgebieten
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4.2 Kommunale Ziele der Siedlungsentwicklung
Abgeleitet aus den im Kapitel 2 formulierten Grundsätzen, den Vorgaben des
Kantons sowie den Entwicklungsvorstellungen der Bevölkerung und der Ge-
meinde werden folgende Ziele für die Siedlungsentwicklung in Bad Ragaz
festgelegt:

S1. Für die verschiedene Generationen soll ein vielfältiges Wohn- und Frei-
zeitangebot bestehen. Altersgerechter Wohnraum sorgt dafür, dass Ein-
und Mehrfamilienhäuser für junge Familien verfügbar bleiben.

S2. Die Qualität des Wohnumfeldes und Freiraumangebots soll erhalten und
punktuell verbessert werden.

S3. Die Innenentwicklung soll ortsverträglich erfolgen und wichtige Freiflä-
chen sollen erhalten bleiben. Der Charakter als "Dorf" soll gewahrt wer-
den.

S4. Die Siedlungsentwicklung soll primär im Gebiet Unterrain stattfinden.
Eine massvolle Siedlungsentwicklung an peripheren Lagen soll jedoch
weiterhin möglich sein. Es soll bedarfsgerecht Land eingezont und die
Entwicklung auf die Verkehrsinfrastruktur abgestimmt werden.

S5. Die Entwicklungsmöglichkeiten für das lokale Gewerbe und die Industrie
sollen erhalten bleiben.

Die Ziele müssen im Rahmen der Ortsplanungsrevision durch den Gemein-
derat vertieft respektive ergänzt werden.
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4.3 Kommunale Ziele der Verkehrsentwicklung
Abgestimmt auf die Grundsätze, die Ziele der Siedlungsentwicklung und ba-
sierend auf den Erkenntnissen der Analyse sowie den Vorgaben des Kan-
tons und den Entwicklungsvorstellungen der Bevölkerung resp. der Ge-
meinde werden die Ziele der Verkehrsentwicklung festgelegt:

V1. Der Anteil am Modalsplit des ÖV sowie des Fuss- und Veloverkehrs soll
erhöht werden. Insbesondere der Neuverkehr wird mit dem ÖV und dem
Fuss- und Veloverkehr abgewickelt.

V2. Die Aufenthaltsqualität und Sicherheit im Strassenraum soll erhöht wer-
den. Insbesondere sollen die Bedürfnisse von Fussgängern und Velo-
fahrenden besser berücksichtigt werden.

V3. Die wichtigen Orte der Gemeinde und die Quartiere sollen besser er-
schlossen und vernetzt werden. Insbesondere ist die Erschliessung der
Wohngebiete mit dem ÖV und zu Fuss resp. mit dem Velo zu verbes-
sern.

V4. Das Angebot an öffentlichen und privaten Parkplätzen soll optimiert wer-
den. Insbesondere ist dafür zu sorgen, dass die Aufenthaltsqualität im
Strassenraum nicht durch Park(such)verkehr beeinträchtigt wird.

V5. Der ortsfremde Verkehr soll auf überregionale Achsen gelenkt werden.

V6. Die verkehrsbedingten Umweltbelastungen sollen minimiert werden
(Lärm, Luft, Bodenverbrauch).

Herleitung und Ab-
stimmung mit an-
deren Planungen
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5. Strategien

Die Strategien zeigen auf, wie die in Kapitel 4.3 formulierten Ziele der Ver-
kehrsentwicklung (V1-V6) erreicht werden sollen, aber noch ohne konkrete
Massnahmen zu formulieren. Die Strategien dienen dazu, im nächsten
Schritt geeignete Massnahmen abzuleiten.

Strategie

A. Verbesserung Aufenthaltsqualität Dorfkern

Die Nutzungsvielfalt und Aufenthaltsqualität im Dorfkern soll erhal-
ten bleiben und identitätsstiftend weiterentwickelt werden. Im
Strassenraum sollen die Bedürfnisse der verschiedenen An-
spruchsgruppen berücksichtigt werden. Autos, Velos, öffentliche
Verkehrsmittel und Fussgänger sollen nebeneinander Platz fin-
den. Die Anforderungen der Anwohner, des Gewerbes und der
Gastrobetriebe sind gleichermassen zu berücksichtigen. Die Lage
und Anzahl der öffentlichen Parkplätze sollen optimiert werden.

V1 V2  V4

B. Verbesserung Aufenthaltsqualität und Sicherheit Sargan-
ser- und Maienfelderstrasse

Die Trennwirkung der Sarganser- und Maienfelderstrasse soll re-
duziert werden, entweder durch eine Temporeduktion und/oder
durch eine andere Aufteilung des Strassenraums. Den Bedürfnis-
sen des Fuss- und Veloverkehrs soll mehr Beachtung geschenkt
werden. Dabei sind auch die Anforderungen des Kantons zu be-
rücksichtigen.

V1 V2 V3  V6

C. Gezielte Lenkung des übergeordneten Verkehrs

Der Verkehr, der ohne Ziel oder Quelle durch Bad Ragaz verkehrt,
soll gezielt über die Hauptachsen gelenkt und siedlungsverträglich
abgewickelt werden. Er ist nach Möglichkeit aus dem Dorfkern
und den Wohnquartieren fern zu halten. Dies gilt im besonderen
Masse auch für den Schwerverkehr.

 V2  V5 V6

D. Verbesserte Vernetzung Bahnhof mit dem Dorfkern

Über die Strassenraumgestaltung, bauliche Aufwertung und Be-
grünung entlang der Bahnhofstrasse, der Fläscherstrasse und der
Kirchgasse sowie durch zukunftsgerichtete Verkehrslösungen soll
der Bahnhof besser mit dem Dorfkern vernetzt werden.

V1 V2 V3  V6

E. Bahnhof als Empfangsadresse von Bad Ragaz aufwerten

Rund um den Bahnhof soll die Aufenthaltsqualität verbessert wer-
den, etwa durch eine ortsbauliche Aufwertung und geschickte
Lenkung aller Verkehrsteilnehmenden. Reisende sollen sich will-
kommen fühlen und sich sofort zurechtfinden.

V1 V2  V6
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Strategie

F. Ortseinfahrten als Einfallsachsen von Bad Ragaz aufwerten

Dort wo die Hauptachsen auf das Siedlungsgebiet treffen, soll der
Strassenraum sorgfältig und sicher gestaltet werden. Den Auto-
fahrenden soll bewusst werden, dass sie sich auf einer von ver-
schiedenen Verkehrsteilnehmenden gleichermassen benutzten
Strasse bewegen.

V1 V2

G. Verbesserung Aufenthaltsqualität und Sicherheit in den
Quartieren

Die Abwicklung des Verkehrs zu Naherholungsgebieten soll sied-
lungsverträglich und sicher erfolgen, quartierfremder Verkehr soll
auf Hauptverkehrsachsen gelenkt werden.

V1 V2 V3  V6

H. Parkplatzbedarf auf ÖV-Erschliessungsqualität abstimmen

Die Bemessung des Parkplatzbedarfs soll die Erschliessungsqua-
lität mit dem ÖV berücksichtigten.

V1  V4

I. Parkplatzbewirtschaftung optimieren

Für alle Nutzergruppen sollen am richtigen Ort die notwendigen
öffentlichen Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Kosten werden
von den Verursachern getragen.

 V4

J. Verbesserung Erschliessung Dorfkern mit dem Velo

Bei den Geschäften im Dorfkern sollen mehr attraktive Veloab-
stellplätze realisiert werden.

V1  V6

K. Verbesserung Erschliessung Wohngebiete mit dem ÖV

Eine verkehrliche Grundversorgung ist für die gesamte Bevölke-
rung zu gewährleisten. Dies betrifft insbesondere die Erschlies-
sungsqualität mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Einerseits soll die
ÖV-Erschliessung der peripheren Quartiere verbessert werden.
Andererseits ist die Abstimmung des Busnetzes mit dem Fern-
und Regionalverkehr zu optimieren.

V1 V3
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Strategie

L. Verbesserung Erschliessung Wohngebiete zu Fuss und mit
dem Velo

Die bestehenden Wohngebiete sollen mit dem Zentrum sowie mit
dem Bahnhof über attraktive und sichere Fuss- und Veloverbin-
dungen verbunden sein.

V1  V3  V6

M. Siedlungsentwicklungsgebiete mit dem ÖV erschliessen

Bei der Entwicklung von neuen Wohngebieten soll darauf geachtet
werden, dass diese von Beginn an gut mit dem ÖV erschlossen
sind. Das Angebot an neuen privaten Parkplätzen ist auf eine er-
höhte Nutzung von ÖV auszurichten.

V1  V3 V4  V6

N. Siedlungsentwicklungsgebiete mit dem Fuss- und Velover-
kehr erschliessen

Bei der Entwicklung von neuen Wohngebieten soll darauf geachtet
werden, dass diese von Beginn an zu Fuss und mit dem Velo gut
erschlossen sind und der Verkehr siedlungsverträglich abgewi-
ckelt wird.

V1 V3 V4  V6

O. Verbesserte Erschliessung Naherholungsgebiete mit dem
ÖV sowie Fuss- und Veloverkehr

Publikumsintensive Nutzungen sind bedürfnisgerecht mit dem ÖV
zu erschliessen und sollen zu Fuss und mit dem Velo auf attrakti-
ven Wegen gut erreichbar sein. Dies beinhaltet auch eine aktive
Bewirtschaftung der dazugehörigen Parkplätze.

V1 V3 V4

P. Ausbau der intermodalen Angebote

Die Infrastruktur, die einen einfachen und niederschwelligen Um-
stieg zwischen verschiedenen Angeboten ermöglichen (z.B. B+R-
Anlagen, Sharing-Angebote, etc.), sollen ausgebaut werden.

V1  V4

Q. Sensibilisierung und Information

Bewohnerinnen, Bewohner, Arbeitnehmende und Gäste sollen auf
ihr Mobilitätsverhalten sensibilisiert und über mögliche Alternati-
ven informiert werden.

V1  V6
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6. Massnahmen

Zur Behebung der genannten Schwachstellen und zur Erreichung der defi-
nierten Ziele wurden in den Foren mit der Bevölkerung und unter Beteiligung
der Fachexperten verschiedene Massnahmen entwickelt, welche dazu die-
nen, die Strategien umzusetzen. Diese wurden im Anschluss gemäss dem
einleitend beschriebenen Mitwirkungsprozess fachlich anhand der Ziele und
der Strategien sowie auch politisch geprüft und vom Gemeinderat festge-
setzt. Massnahmenideen, die in den Foren aufgenommen und geprüft wur-
den, aber nicht zur Umsetzung kommen, sind im Anhang A2 beschrieben.

Die Massnahmen sind nach verschiedenen Aspekten gegliedert:

— (Strassen-)Eigentümer resp. Zuständigkeit: Projekte, die in Federfüh-
rung der Gemeinde umgesetzt werden, sind als «kommunale» Massnah-
men bezeichnet. Projekte auf Kantonsstrassen, für die der Lead beim
Kanton liegt, werden kantonale Massnahmen genannt, es handelt sich
hierbei primär um Massnahmen zur Entlastung des Dorfkerns und zur
siedlungsverträglichen und sicheren Verkehrsabwicklung auf der Sargan-
ser- resp. Maienfelderstrasse. Aber auch bei kommunalen Massnahmen
hat der Kanton je nach Art der Massnahme und Verfahren eine Mitspra-
che oder die Verfügungsgewalt inne, beispielsweise bei der Genehmi-
gung von Signalisationsänderungen (z.B. Tempo 30-Zonen) auf dem
Strassennetz der Gemeinde oder auch bei den ÖV-Massnahmen.

— Verkehrsmittel: Die kommunalen Massnahmen sind unterteilt nach FVV,
ÖV, MIV, Parkierung (P) und Gesamtverkehr (GV). Die kantonalen Mass-
nahmen betreffen alle primär den MIV, haben aber auch wichtige Auswir-
kungen auf alle anderen Verkehrsmittel.

Die kommunalen Massnahmen sind in Kapitel 6.2 nach Verkehrsmittel zu-
sammengefasst. Die Massnahmen unter Federführung des Kantons sind in
Kapitel 6.3 dokumentiert. Weitere Details zu sämtlichen Massnahmen finden
sich unter Verweis der jeweiligen Nummer in den Massnahmenblättern im
Anhang A1.

Die untersuchten Varianten zur Entlastung des Dorfkerns und die aus dem
Variantenvergleich hervorgehende Bestvariante sind vorab in Kapitel 6.1 be-
schrieben. Diese gehören zu den kantonalen Massnahmen, da die Strasse
durch den Dorfkern resp. die Pfäferserstrasse heute eine Kantonsstrasse ist
und damit der Kanton zuständig ist für allfällige Anpassungen.

Massnahmen
zur Umsetzung
der Strategien

Unterscheidung
der Massnahmen

Kurze Beschrei-
bung im Bericht,
Details im Anhang

Entlastung Dorf-
kern als kantonale
Massnahmen
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6.1 Entlastung Dorfkern
Untersuchte Varianten
Die Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität im Dorfkern durch den (Durch-
gangs-)Verkehr wird von den Forumsteilnehmenden und vom Gemeinderat
als das grösste Problem in Bad Ragaz wahrgenommen. Nicht umsonst wer-
den seit Jahren Umfahrungsvarianten untersucht. Auch im vorliegenden Ver-
kehrskonzept kommt der Lösung dieses Problems einen hohen Stellenwert
zu – neu aber in Abstimmung mit den Grundsätzen und Zielen gemäss Ka-
pitel 2 und 4.

Diese Grundsätze und Ziele wurden im Rahmen des Mitwirkungsprozesses
mit der interessierten Öffentlichkeit entwickelt und vom Gemeinderat verab-
schiedet und sind neben den Vorgaben des Kantons die zentrale Leitlinie für
die Bestimmung der Bestvariante. Die Beurteilung, welche Variante die kom-
munalen und kantonalen Ziele am besten erfüllt, ist eine Facharbeit und nicht
Gegenstand des Mitwirkungsprozesses. Der auf den Ergebnissen des Vari-
antenvergleichs basierende Entscheid zur Bestvariante ist Aufgabe des Ge-
meinderats in Abstimmung mit dem Kanton. Der Variantenvergleich wird zu-
handen der interessierten Öffentlichkeit aber transparent dargelegt und der
Entscheid von Gemeinde und Kanton im vorliegenden Kapitel begründet.

Aus dem beschriebenen Mitwirkungsprozess wurden knapp 30 Ideen und
Vorschläge für die Entlastung des Dorfkerns gesammelt und gemässe der
folgenden Tabelle in vier thematisch ähnlichen Gruppen zusammengefasst:
Die erste Gruppe umfasst Optimierungsmassnahmen im Bestand und nur
kleinere bauliche Anpassungen resp. Umgestaltung von bestehenden Stras-
sen. Die zweite Gruppe umfasst Varianten, welche einen anderen Betrieb
resp. eine andere Steuerung im bestehenden Strassennetz vorsehen. Die
dritte Gruppe beinhaltet alle Ideen für eine Umfahrung nahe dem Dorfkern
und die vierte und letzte Gruppe die weiträumigen Umfahrungsvarianten.

1) Varianten im Bestand 2) Varianten Steuerung / Betrieb

Begegnungszone im Dorfkern Einbahnregime 1: Dorfkern nur südwärts,
Mühlerainstrasse nur nordwärts befahrbar

Tempo 30 im Dorfkern Einbahnverkehr 2: Dorfkern nur nordwärts,
Mühlerainstrasse nur südwärts befahrbar

«Shared Space» im Dorfkern Zweirichtungsverkehr Mühlerainstrasse
mit Ampel (ohne Sperrung Dorfkern)

Umgestaltung Dorfkern
(ohne Temporeduktion)

Zweirichtungsverkehr Mühlerainstrasse
mit Ampel und Sperrung Dorfkern

3) Umfahrungsvarianten nahe Dorfkern 4) Weiter entfernte Umfahrungsvarianten

Ausbau Mühlerainstrasse
(ohne Sperrung Dorfkern)

Grossräumige Umfahrung Rosenbergli mit
Tunnel Schlossrank (ohne Sperrung Dorfkern)

Ausbau Mühlerainstrasse
mit Sperrung Dorfkern

Grossräumige Umfahrung Rosenbergli mit
Tunnel Schlossrank und Sperrung Dorfkern

Tunnel Wartensteinstrasse – Hans-Alb-
recht-Strasse (ohne Sperrung Dorfkern)

Grossräumige Umfahrung Rosenbergli mit
offener Linienführung (ohne Sperrung Dorfkern)

Verschiedene
Varianten zur
Erhöhung der
Aufenthaltsqualität
im Dorfkern
untersucht

Entscheid-
kompetenzen

Gesammelte
Massnahmen
aus 3. Forum

Alle am 3. Forum
genannte Varian-
ten, gegliedert in
vier thematische
Gruppen



Verkehrskonzept Bad Ragaz

Seite 49

Tunnel Wartensteinstrasse – Hans-Alb-
recht-Strasse mit Sperrung Dorfkern

Grossräumige Umfahrung Rosenbergli mit
offener Linienführung und Sperrung Dorfkern

Tunnel Kurpark kurz
(ohne Sperrung Dorfkern)

Ausbau Sarellistrasse
(ohne Sperrung Dorfkern)

Tunnel Kurpark kurz
mit Sperrung Dorfkern

Ausbau Sarellistrasse
mit Sperrung Dorfkern

Tunnel Kurpark lang
(ohne Sperrung Dorfkern)

Grossräumige Umfahrung Rosenbergli mit
Tunnel Schlossrank (ohne Sperrung Dorfkern)

Tunnel Kurpark lang
mit Sperrung Dorfkern

Tunnel Kurpark lang mit Tiefgarage unter
Kurpark (ohne Sperrung Dorfkern)

Tunnel Kurpark lang mit Tiefgarage unter
Kurpark mit Sperrung Dorfkern

Auch aus fachlicher Sicht ist wichtig, dass ein möglichst breites Varianten-
spektrum unvoreingenommen untersucht wird, um die Wirkungen verschie-
dener Lösungsansätze in der vollen Breite ermitteln und abwägen zu kön-
nen. Entsprechend wird von jeder Gruppe mindestens eine repräsentative
Variante untersucht, gestützt auf den Mitwirkungsprozess auch zum früher
abgelehnten Projekt der nahen Umfahrung Mühlerain. Diese war im Varian-
tenvergleich aus dem Jahr 2012 aus fachlicher Sicht am besten geeignet,
das Problem mit einem adäquaten Kosten-Nutzen-Verhältnis zu beheben16.

Genauso gehören dazu aber auch die in den Diskussionen immer wieder
erwähnten Rosenbergli-Varianten als auch die vor rund 20 Jahren präferierte
Variante mit einem Tunnel unter dem Kurpark sowie Varianten mit ver-
gleichsweise kleineren baulichen Eingriffen. In einer ersten groben Abschät-
zung wurde aus fachlicher Sicht beurteilt, welche der Varianten innerhalb
einer Gruppe die beste Zielerreichung haben und wurden so bestimmt, die
ganze Gruppe zu repräsentieren.

Grundsätzlich kann die Entlastung des Dorfkerns auf zwei Arten erreicht
werden: Entweder es wird die Anzahl der Fahrzeuge reduziert, die durch den
Dorfkern fahren, und/oder deren Geschwindigkeit wird gesenkt. Beides führt
zur gewünschten Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Die sechs repräsen-
tativen Varianten setzen sich aus diesen beiden Elementen zusammen:

1. Niedriggeschwindigkeitszone im Dorfkern (Optimierung im Bestand):
In der Nutzungsstrategie Dorfkern wird die Einrichtung einer Zone mit re-
duzierter Geschwindigkeit zwischen Bartholomé- und Bernard-Simon-
Platz empfohlen. In einer Tempo-30-Zone darf maximal 30 km/h gefahren
werden und die Fahrzeuge haben Vortritt. Alternativ könnte einen Nied-
riggeschwindigkeitszone auch mit einer Begegnungszone umgesetzt wer-
den, in welcher maximal 20 km/h gefahren werden dürfte und die Fuss-
gänger und Fussgängerinnen Vortritt hätten. Zusätzlich wird der Abschnitt
neu gestaltet. Der Vorteil einer Niedriggeschwindigkeitszone liegt in den

16  Siehe Bericht «Variantenvergleich Verkehrsentlastung Bad Ragaz. Schlussbericht 22.06.12»

Breites Varianten-
spektrum unter-
sucht inkl. bisheri-
gen Varianten

Grobbeurteilung
zur Reduktion der
Anzahl Varianten

Entlastung durch
Geschwindigkeits-
reduktion oder Ver-
kehrsverlagerung
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vergleichsweisen tiefen Investitionskosten und der kurzen Bauzeit, dafür
bleibt die Anzahl der durchfahrenden Fahrzeuge in etwa gleich hoch.

2. Einbahnregime (Anpassung Steuerung und Betrieb): Im dritten Forum
wurde u.a. vorgeschlagen, ein Einbahnregime einzuführen. Dabei würde
man in Richtung Süden durch den Dorfkern und in Richtung Norden durch
die Mühlerainstrasse fahren. Dieses Verkehrsregime benötigt tiefere In-
vestitionskosten als der Gegenrichtungsverkehr in der Mühlrainstrasse,
da die Strasse weniger stark verbreitert werden muss. Die Anzahl der
Fahrzeuge, die den Dorfkern durchquert, könnte so in etwa halbiert wer-
den. Die Wirkung wird mit einer reduzierten Geschwindigkeit auf beiden
Achsen und einer Umgestaltung des Dorfkerns verstärkt.

3. Ausbau Mühlerainstrasse (Dorfkernnahe Umfahrung, ohne Tunnel): Die
Variante aus der Abstimmung vom 17. Mai 2017 wird als eine Möglichkeit
zur Entlastung des Dorfkerns nochmals mitbeurteilt. Sie war gemessen
an den Kriterien des kantonalen Strassenbauprogramms die Bestvariante
in früheren Untersuchungen. Auch in dieser Variante wird für den verblei-
benden Verkehr im Dorfkern eine Niedriggeschwindigkeitszone einge-
führt und die Durchfahrt gestalterisch aufgewertet. Die Durchfahrts-
strasse würde dann zu einer Gemeindestrasse.17

4. Grossräumige Umfahrung Rosenbergli mit Sperrung Pfäferser-
strasse: Schon lange wird von einer Interessengruppe eine grossräumige
Umfahrung von Bad Ragaz Richtung Pfäfers gefordert. Eine solche wird
im Variantenvergleich mit einer offenen Linienführung berücksichtigt18.
Die Entlastungswirkung im Dorfkern kann maximiert werden, wenn die
Pfäferserstrasse beim Dorfausgang (Höhe Parkplatz Grand Resort) ge-
sperrt und das Tempo im Dorfkern reduziert sowie der Strassenraum um-
gestaltet wird. Sämtliche Fahrten von/nach Pfäfers würden dann nur über
diese neue Umfahrung führen, was zu Umwegfahrten, aber gleichzeitig
auch einer höheren Entlastung des Dorfkerns führen wird.

5. Grossräumige Umfahrung Rosenbergli ohne Sperrung Pfäferser-
strasse:  In dieser Variante wird davon ausgegangen, dass das Verkehrs-
regime im Dorfkern wie bisher bleibt und es keine Sperrungen nach Pfä-
fers gibt. Die Durchfahrt durch den Dorfkern würde aber umgestaltet und
die Geschwindigkeit gesenkt.

6. Tunnel Kurpark lang (Dorfkernnahe Umfahrung, mit Tunnel): Der lange
Kurparktunnel wurde vor dem geplanten Projekt Mühlerainstrasse bereits
als mögliche Variante gehandelt. Sie stiess von allen Umfahrungen nahe
dem Dorfkern trotz hohen Investitionskosten auf die grösste Akzeptanz,
weil die Tunnelportale ausserhalb des Dorfkernes zu liegen kommen. Da-
mit die Entlastung im Dorfkern möglichst gross ist, wird als flankierende
Massnahme beim Dorfausgang die Pfäferserstrasse für die Durchfahrt

17  Diese Variante ist analog zur Variante der Volksabstimmung 2017, aber nicht analog der
Mühlerain-Variante, die 2012 vom Kanton in der Zweckmässigkeitsbeurteilung untersucht
wurde (dort wurde von einer Sperrung des Dorfkerns ausgegangen)

18  Der Bau eines Tunnels würde zu grösseren Investitionskosten führen und sich demnach nur
rechtfertigen, wenn der Nutzen der offen geführten Umfahrung viel grösser ist als die Investiti-
onskosten.
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für die Durchfahrt gesperrt. Die Fahrt von/nach Pfäfers könnte also nur
noch via Kurparktunnel erfolgen. Auch in dieser Variante wird für den ver-
bleibenden Verkehr im Dorfkern eine Niedriggeschwindigkeitszone einge-
führt und eine Umgestaltung vorgenommen.

Diese sechs untersuchten Varianten sind in der folgenden Abbildung 17 dar-
gestellt. Dabei ist auch gekennzeichnet, welche Strasse welchen Eigentü-
mer hätte und welche Geschwindigkeiten signalisiert würden.

Abbildung 17: Untersuche Varianten zur Entlastung des Dorfkerns (für die Bewertung musste in
der Niedriggeschwindigkeitszone Dorfkern eine Annahme über die signalisierte Ge-
schwindigkeit getroffen werden, diese ist jedoch noch nicht abschliessend bestimmt
und Gegenstand der weiteren Vertiefung)
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Die Wahl der zu untersuchenden Varianten sowie der Bestvariante ist unab-
hängig von den in Kapitel 3.6 genannten kleineren Sicherheitsdefiziten auf
der Pfäferserstrasse. Bei fast allen Varianten ist ein separates Projekt für
deren Behebung notwendig und kann daher auch kostenmässig nicht ange-
rechnet werden, da es sich um Kosten handelt, die der Kanton ohnehin in-
vestieren müsste. Ausnahme bildet die Variante 4, in der mit Eröffnung der
Rosenbergli-Umfahrung die heutige Strasse soweit zurückgebaut würde,
dass sie nur noch für den Fuss- und Veloverkehr sowie den Unterhalt des
Waldes und des Trinkwasserreservoirs St. Niklausen genutzt werden kann.

Gleiches gilt für den beschriebenen Sanierungsbedarf der Mühlerainstrasse.
Unabhängig der gewählten Variante muss die heutige Gemeindestrasse
baulich saniert und den einschlägigen Normen angepasst werden (siehe Ka-
pitel 3.6). Die Kosten für die Sanierung sind als kommunale Ohnehin-Kosten
zu betrachten und können den Projekten nicht angerechnet werden. Nur in
Variante 3 würde sich diese kleine Sanierung erübrigen, weil die Strasse
ausgebaut werden müsste.

Bewertungsmethodik
Wie einleitend beschrieben, muss die Umsetzung der Bestvariante für die
Entlastung des Dorfkerns dem Kanton im Rahmen des 18. Strassenbaupro-
gramms beantragt werden. Massgebend sind damit die Aussagen und Ziele
resp. Strategien der GVS. Erfahrungsgemäss werden von allen st.gallischen
Gemeinden viel mehr Anträge eingereicht, als in vier Jahren finanziert wer-
den können. Entsprechend muss der Kanton eine Abwägung resp. Priorisie-
rung zwischen den Projekten vornehmen. Dabei stützt er sich auf eine be-
währte Bewertungsmethodik. Diese zeigt die Nutzen einer Variante anhand
von 15 Indikatoren (=Gesamtnutzen, siehe Abbildung 18) auf und setzt die-
sen in Bezug zu den Kosten einer Massnahme (=Kostenwirksamkeit). Diese
beiden Grössen werden vom Kanton dazu verwendet, dem Kantonsrat eine
aus fachlicher Sicht priorisierte (und gekürzte Liste) vorzulegen: Je höher
die Kostenwirksamkeit einer Massnahme ist, je grösser ist deren Chance,
ins Programm aufgenommen zu werden. Projekte mit einem negativen Ge-
samtnutzen werden vom Tiefbauamt nicht vorgelegt und in der Regel auch
politisch nicht in ein Programm aufgenommen.

Die Bewertung erfolgt aus einer volkswirtschaftlichen Sicht: Es wird nicht
unterschieden, wer welchen finanziellen Beitrag leistet an Bau, Betrieb und
Unterhalt, sondern es werden die gesamten Kosten resp. die Jahreskosten
über den Amortisierungszeitraum angerechnet. Entsprechend spielen in der
fachlichen Bewertung allfällige Beiträge von Grand Resort oder der Ge-
meinde keine Rolle. Diese können aber natürlich bei den anschliessenden
politischen Erwägungen einen Einfluss haben. Ob der im Kapitel 1 erwähnte
frühere «Kurortartikel» bei den Abwägungen des Kantonsrats eine Rolle
spielen wird, muss offen gelassen werden. In der GVS und der angewende-
ten Bewertungsmethodik wird dieser Artikel nicht berücksichtigt.

Um mit der von Bad Ragaz eingereichten Variante im interkommunalen Ver-
gleich möglichst konkurrenzfähig zu sein, werden die sechs Varianten ba-
sierend auf dieser kantonalen Bewertungsmethodik beurteilt. Dies erlaubt

Umgang mit Sanie-
rungsbedarf Pfäfer-
serstrasse

Umgang mit Sanie-
rungsbedarf Müh-
lerainstrasse

Gleiche Methode
wie zur Beurteilung
in den Strassen-
bauprogrammen

Verwendung der
kantonalen Metho-
dik für das kommu-
nale Konzept
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neben der Abschätzung der Chance zur Aufnahme ins 18. Strassenbaupro-
gramm im Quervergleich zu Projekten aus anderen Gemeinden auch das
Erkennen von Optimierungspotenzialen für die weitere Variantenvertiefung.

Da die Ziele der GVS auch Vorgabe waren für die kommunalen Ziele der
Verkehrsentwicklung (Kapitel 4.3) ist die Übereinstimmung grundsätzlich ge-
geben. So ist beispielsweise das kommunale Ziel V1 (Modalsplit-Anteil
ÖV/FVV erhöhen) indirekt bei den ökologischen Teilzielen abgebildet, wäh-
rend die Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Sicherheit im FVV (V2) direkt
bei den Teilzielen unter «Solidarisch und sicher» abgebildet ist. Das kom-
munale Erschliessungsziel (V3) entspricht den Kriterien im Oberziel «Er-
reichbar». Die Ziele V4 (Parkierung) und V5 (übergeordnete Achsen) sind
nicht direkt, aber bezüglich ihrer Auswirkungen ebenfalls berücksichtigt, bei-
spielsweise bei der Trennwirkung innerorts. Die systematische Beurteilung
der Erreichung der kommunalen Ziele ist für alle untersuchten Varianten am
Ende des Kapitels als Grundlage für die politische Entscheidfindung darge-
legt.

Abbildung 18: Ziele und Indikatoren des Strassenbauprogramms

Als Grundlage für die detaillierte Bewertung wurde unter anderem die neue
Verkehrserhebung (siehe Anhang A4) verwendet, aber auch statische sowie
räumliche Grundlagendaten von Gemeinde und Kanton sowie teilweise Ex-
perteneinschätzungen. Für Details wird auf den Anhang A3 verwiesen.
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sichtigt
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Bewertungsergebnisse: Gesamtnutzen
Die Bewertung der sechs Varianten entlang der in Abbildung 18 dargestell-
ten Indikatoren führt zu den in Abbildung 19 dargestellten Ergebnissen. Da-
rin ist ersichtlich, welchen Gesamtnutzen die sechs Varianten in Bezug auf
die 15 Indikatoren erreichen. Am grössten sind die positiven (oberhalb der
Null-Linie aufgetragen) und negativen Nutzen (unterhalb der Null-Linie) bei
folgenden, in der Abbildung in dicker Schrift aufgeführten Indikatoren:

— 1.2.1 Reisezeit: grösster Reisezeitverlust resp. negativer Nutzen bei der
Variante Niedriggeschwindigkeitszone wegen der Temporeduktion, mini-
mer Reisezeitgewinn in Variante Rosenbergli ohne Sperrung

— 2.2 Attraktivität für den Fuss-/Veloverkehr: durch Umgestaltung, Tem-
poreduktion und Verkehrsentlastung erzielen alle Varianten einen positi-
ven Nutzen

— 2.3 Trennwirkung: grösster Nutzen in Rosenbergli-Varianten, weil hier
auch die Sarganser- und ein Teil der Maienfelderstrasse vom Verkehr
entlastet werden

— 2.4 Unfälle: Umgestaltung und Verkehrsverlagerung von innerorts nach
ausserorts reduzieren Unfallzahlen; Rosenbergli-Varianten erzielen
höchsten Nutzen

— 2.5 Betriebskosten MIV: höhere Kosten aufgrund Fahrleistungszunahme
in Rosenbergli-Varianten

— 3.1.2 Luftschadstoffimmissionen: Rosenbergli-Varianten erzielen
höchsten Nutzen, weil Verkehrsverlagerung vom Siedlungsgebiet in
Nicht-Siedlungsgebiet

— 3.2 Verkehrslärmbelastung: Positiver Nutzen aufgrund Geschwindig-
keitsreduktion und Verkehrsverlagerung vom Siedlungsgebiet in Nicht-
Siedlungsgebiet

— 3.3 Flächenbeanspruchung: Grösster negativer Nutzen in Rosenbergli-
Varianten aufgrund Bodenversiegelung

— 3.4 Landschaft-/ Ortsbild: Positiver Nutzen bzgl. Ortsbild aufgrund Um-
gestaltung Dorfkern in allen Varianten; negativer Nutzen bzgl. Ortsbild
aufgrund Tunnelportale in Tunnel-Variante; negativer Nutzen bzgl. Land-
schaftsbild in Rosenbergli-Varianten

— Die Wirkungen bei den anderen Indikatoren sind vernachlässigbar.

Der höchste Gesamtnutzen erzielt mit 1.3 Punkten die Mühlerain-Variante.
Sie weist im Indikatorensystem des Kantons praktisch keine negativen Nut-
zen auf.

Mühlerain hat
höchsten
Gesamtnutzen
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Abbildung 19: Gerundeter gewichteter Gesamtnutzen nach Indikator je Variante (Einzelwerte in
Anhang A3 ersichtlich)

Um zu beurteilen, wie stabil und damit schlüssig diese Ergebnisse sind, wer-
den verschiedene Gewichtungsfälle hinterlegt. In der folgenden Abbildung
20 sind die Ergebnisse ersichtlich, wobei der höchste und tiefste Gesamt-
nutzen jeweils farblich hinterlegt sind:

Sensitivitätsfall Niedrigge-
schwindig-
keitszone

Einbahn Mühlerain Rosen-
bergli mit
Sperrung

Rosen-
bergli ohne
Sperrung

Kurpark-
tunnel

Standardgewichtung
(Abbildung 18) 0.8 0.8 1.3 -0.5 -1.5 -0.3

Erhöhte Gewichtung
Oberziel «Erreichbar» 0.3 0.4 0.9 -0.3 -0.9 -0.4

Erhöhte Gewichtung
Oberziel «Solidarisch
und Sicher»

0.8 0.8 1.2 0.9 0.2 0.1

Erhöhte Gewichtung
Oberziel «Ökolo-
gisch»

1.0 1.0 1.4 -1.4 -2.8 -0.5

Abbildung 20: Gerundeter gewichteter Nutzen bei verschiedenen Sensitivitätsfällen

Es zeigt sich, dass die Mühlerainvariante bei allen Gewichtungsfällen den
höchsten Gesamtnutzen (grün hinterlegt) erreicht, damit kann das Ergebnis
als stabil bezeichnet werden. Die Rosenbergli-Variante ohne Sperrung hat
mit Ausnahme bei der erhöhten Gewichtung von «Solidarisch und sicher»
immer den tiefsten Gesamtnutzen (rot hinterlegt). Weitere Details zur Be-
wertung der Varianten sind in Anhang A3 enthalten.

Gegenüberstellung
von Nutzen und
Kosten

Aussage zum
Gesamtnutzen
stabil
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Bewertungsergebnisse: Kostenwirksamkeit
Zur Beurteilung der Kostenwirksamkeit werden diese Gesamtnutzen den an-
fallenden Kosten für Bau, Betrieb und Unterhalt gegenübergestellt. Dazu
werden die Investitionskosten sowie der finanzielle Aufwand für Betrieb und
Unterhalt auf Jahreskosten zurückgerechnet (Abbildung 21). Dabei werden
die unterschiedlichen Lebens- resp. Amortisationsdauern je Bauteil gemäss
Schweizer Norm (SN) 640 820 berücksichtigt, beispielsweise 25 Jahre für
die Deckbeläge oder 75 Jahre für Tagbautunnels. Die Abschätzung von Kos-
ten für Betrieb und Unterhalt richtet sich nach SN 641 286.

Variante Gesamt-
nutzen

Investitionskosten
(inkl. Genauigkeit)19

Jahreskosten (inkl.
Betrieb und Unterhalt)

1 Niedriggeschwindigkeits-
zone im Dorfkern

0.8 1.2 Mio. (±30%) CHF 38’000

2 Einbahnregime 0.8 2.1 Mio. (±40%) CHF 62’000

3 Mühlerain 1.3 6.1 Mio. (±10%) CHF 173’000

4 Rosenbergli mit Sperrung -0.5 21.9 Mio. (±10%) CHF 710’000

5 Rosenbergli ohne Sperrung -1.5 24.9 Mio. (±10%) CHF 828’000

6 Kurparktunnel lang -0.3 22.8 Mio. (±20%) CHF 575’000

Abbildung 21: Übersicht über die Bewertungsergebnisse (bei den aufgeführten Kosten handelt es
sich um die volkwirtschaftliche Betrachtung der Gesamtkosten ohne Berücksichti-
gung allfälliger Beiträge Dritter, welche für die Bewertung nicht relevant sind)

In der folgenden Abbildung 22 werden nur mehr die drei Varianten mit posi-
tiven Gesamtnutzen berücksichtigt, da eine negative Kostenwirksamkeit
nicht erwünscht ist.

Abbildung 22: Kostenwirksamkeit der drei Varianten mit positivem Gesamtnutzen

19  Kostenstand 2019, inkl. Landerwerb, exkl. Mehrwertsteuer. Unterschiedliche Genauigkeiten
sind durch verschiedene Projektstände begründet. Die Umgestaltung des Dorfkerns ist als flan-
kierende Massnahme bei allen Varianten enthalten. Die Investitionskosten werden gemäss
Schweizer Norm (SN) 640 820 auf Jahreskosten umgerechnet. Betrieb und Unterhalt sind ge-
mäss SN 641 286 abgeschätzt.

Berechnung der
Jahreskosten
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Die Abbildung 22 liest sich folgendermassen: Der Gesamtnutzen von 0.8 für
die Niedriggeschwindigkeitszone im Dorfkern kostet aus volkswirtschaftli-
cher Sicht total CHF 1.2 Mio. resp. jährlich CHF 38'000. Die Kostenwirksam-
keit (=Steigung der Geraden) ist damit höher als bei der Einbahnvariante
(0.8 Punkte für jährlich CHF 62'000) resp. Mühlerain (1.3 Punkte für jährlich
CHF 173'000). Eine negative Kostenwirksamkeit hingegen würde bedeuten,
dass jährliche Kosten anfallen, um einen negativen Nutzen zu realisieren.

Die höchste Kostenwirksamkeit stellt sich bei der Niedriggeschwindigkeits-
zone im Dorfkern ein.

Bewertungsergebnisse: Zusammenfassung und Empfehlung
Aus fachlicher Sicht sind diese Ergebnisse folgendermassen zusammenzu-
fassen und einzuordnen:

— Der deutlich höchste Gesamtnutzen in allen untersuchten Gewichtungs-
fällen stellt sich mit Realisierung der Variante Mühlrain ein.

— Die höchste Kostenwirksamkeit, d.h. am meisten Nutzen pro eingesetz-
tem Franken, bringt die Niedriggeschwindigkeitszone im Dorfkern.

— Die Kostenwirksamkeit der Mühlerain-Variante könnte noch etwas stei-
gen, wenn die Kosten, welche für eine Sanierung der Mühlerainstrasse
ohnehin anfallen würden, von den Jahreskosten abgezogen würden – sie
erreicht aber dennoch nicht die Kostenwirksamkeit der Niedriggeschwin-
digkeitszone.

— Die drei Varianten mit einem negativen Gesamtnutzen haben kaum eine
Chance, im kantonalen Strassenbauprogramm berücksichtigt zu werden,
das voraussichtlich nach denselben Kriterien bewertet wird wie der hier
vorliegende Variantenvergleich – insbesondere vor dem Hintergrund,
dass Lösungen mit positiven Gesamtnutzen, guter Kostenwirksamkeit
und geringerer Investition vorliegen. Dies gilt auch für die Rosenbergli-
Variante 4, die auch bei einer potenziellen Anrechnung der wegfallenden
Sanierungskosten für den bestehenden Tunnel weiterhin einen negativen
Gesamtnutzen und damit eine negative Kostenwirksamkeit aufweist.

— Beiträge Dritter haben keinen Einfluss auf dieses Ergebnis, weil es sich
um eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung handelt und die Gesamtkos-
ten berücksichtigt werden

Aufgrund dieser Ergebnisse des Variantenvergleichs und unter Berücksich-
tigung der Ziele und Absichten des hier vorliegenden Verkehrstkonzepts wird
aus fachlicher Sicht empfohlen, eine Niedriggeschwindigkeitszone im
Dorfkern umzusetzen.

Einerseits hat diese Variante die grösste Kostenwirksamkeit, andererseits ist
sie auch aufwärtskompatibel und lässt den Handlungsspielraum für kom-
mende Generationen offen. Zudem entspricht sie auch dem Ergebnis der
Nutzungsstrategie Dorfkern und kann mit der kommunale Massnahme «T30-
Zone im Dorfkern» (siehe Kapitel 6.2) kombiniert werden.

Niedriggeschwin-
digkeitszone hat
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wirksamkeit
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Da die heutige Belastung des Dorfkerns auch ein «emotionales» Thema ist
und weniger von einer absolut hohe Verkehrsmenge bestimmt wird, er-
scheint dies eine zweckmässige und auch rasch umsetzbare Lösung. Ob-
wohl der Gesamtnutzen einer Mühlerainvariante insgesamt etwas grösser
ausfallen würde, sind damit auch höhere Kosten verbunden. Bei dieser Emp-
fehlung wird zudem berücksichtigt, dass bei der Mühlerainvariante aufgrund
der Vorgeschichte die Gefahr besteht, dass das Vorhaben aufgrund unter-
schiedlicher Meinungen über Jahren blockiert wird und sich damit auch keine
rasche Verbesserung im Dorfkern realisieren lässt. Dies betrifft auch die wei-
teren Umfahrungsvarianten: Wenn auf diese gesetzt würde, dann wird damit
eine rasche Umgestaltung des Dorfkerns auf das Spiel gesetzt. Zudem kann
aus fachlicher Sicht nicht empfohlen werden, eine Variante mit negativen
Gesamtnutzen weiter zu verfolgen.

Bestvariante
Der Gemeinderat und der Kanton haben aufgrund dieser fachlichen Empfeh-
lungen gemeinsam die «Niedriggeschwindigkeitszone Dorfkern» als
Bestvariante zur Entlastung des Dorfkerns bestimmt.

Für diese Festlegung waren folgende Überlegungen ausschlaggebend:

— Erfüllungsgrad der Grundsätze, Ziele und Strategien aus dem Verkehrs-
konzept gem. qualitativer Einschätzung der Zielerreichung je Variante
(Abbildung 23): Insbesondere fördert diese Massnahme die Aufenthalts-
qualität im Dorfkern (V2) und unterstützt die Veränderung des Verkehrs-
verhaltens (V1). Dadurch, dass keine neuen Infrastrukturen gebaut wer-
den müssen, sind auch die Auswirkungen auf die Umwelt leicht positiv zu
werten – was bei allen anderen Varianten nicht gegeben ist. Die Variante
ist zudem kompatibel mit den Strategien in Kapitel 5.

Abbildung 23: Erfüllungsgrad der kommunalen Ziele (qualitative Beurteilung)

— Planungsgeschichte (Ablehnung Ausbau Mühlerain an der Urne im Jahr
2017) und vermuteter politischer Widerstand gegen diese Variante.

— Erkenntnisse und Empfehlungen der Nutzungsstrategie Dorfkern: Als
Massnahmen für die Stossrichtung B «Das Raumerlebnis des Oberdorfes
und seiner Plätze schärfen» wird empfohlen, die Durchfahrt im Dorfkern
in ein siedlungsverträgliches Regime zu überführen (B1), was mit der
Niedriggeschwindigkeitszone erreicht werden kann.

— Rasche Umsetzbarkeit.

Berücksichtigung
der Vorgeschichte

Bestvariante aus
Sicht Gemeinde
und Kanton

Begründung
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— Eigentümerschaft resp. Handlungsspielraum der Gemeinde auf ihrem
Strassennetz: Die Einbahn-Variante erzielt zwar denselben Gesamtnut-
zen wie die Niedriggeschwindigkeitszone, sie ist aber v.a. im Betrieb teu-
rer, weil zwei gleichermassen ausgebaute Strassen unterhalten und be-
trieben werden müssen. Zudem wird der Kanton Eigentümer beider Stras-
sen, was weder im Interesse der Gemeinde noch des Kantons liegt.

— Minimierung der negativen Auswirkungen resp. der Betroffenen: Die Bau-
zeit ist vergleichsweise kurz, es kommt während dieser Zeit auch nicht zu
grösseren Beeinträchtigungen ausserhalb des Dorfkerns.

— Handlungsspielraum für kommende Generationen: mit einem neuen Ge-
schwindigkeitsregime und der Umgestaltung des Dorfkerns werden spä-
tere Varianten nicht verunmöglicht.

— Bewilligungs- und Planungsverfahren: Bis jetzt gibt es im Kanton St.Gal-
len noch keine Niedriggeschwindigkeitszonen auf Kantonsstrassen, es
sind jedoch einige Begehren von anderen Gemeinden hängig sowie Pi-
lotstudien in Vorbereitung. Bad Ragaz will diese Dynamik nutzen und an
vorderster Front mit dabei sein, auch wenn dies bedeutet, dass der Zeit-
plan für das weitere Vorgehen und der Umsetzungszeitraum noch nicht
abschliessend klar ist. Die Gemeinde ist gewillt das Projekt mit den ver-
fügbaren politischen Mitteln voranzutreiben.

— Umsetzungschancen: Beim kantonalen Tiefbauamt werden für das
nächste Strassenbauprogramm sehr viele Anträge erwartet. Aufgrund der
knapp vorhandenen Finanzmittel möchte die Gemeinde deshalb auf einen
Antrag setzen, der vor diesem Hintergrund die grössten und raschesten
Umsetzungschancen hat.

Weiterer Vertiefungsbedarf für die Bestvariante
Folgende Aspekte der Niedriggeschwindigkeitszone konnten im Rahmen
dieses Verkehrskonzepts noch nicht abschliessend geklärt und sollten ide-
alerweise vor dem Antrag an den Kanton für die Umsetzung einer Niedrig-
geschwindigkeitszone im Dorfkern für das 18. Strassenbauprogramm vertieft
werden:

— Die Niedriggeschwindigkeitszone soll den ganzen Dorfkern also auch die
kommunalen Strassen inkl. Mühlerainstrasse umfassen (siehe auch kom-
munale Massnahme MIV2, Anhang A1). Mit einer Integration der Mühler-
ainstrasse in eine Niedriggeschwindigkeitszonen sinken voraussichtlich
die Anforderungen an deren Ausbaustandards, was sowohl den Interes-
sen der Gemeinde als auch der Anstösser Rechnung tragen würde.

— Linienführung und Haltestellen der Busse im Normalbetrieb: Wie in der
Analyse dargelegt, ist die Situation bei der Bushaltestelle Post vor dem
Rathaus heute unbefriedigend. Es muss geklärt werden, welche Optimie-
rungen im Rahmen der Umgestaltung des Dorfkerns möglich sind (u.a.
auch bezüglich des barrierefreien Zugangs).

— Für die öffentliche Parkierung im Dorfkern wird sowohl in dieser Analyse
als auch in der Nutzungsstrategie Handlungsbedarf erkannt. Auch dieser
soll im Rahmen der weiteren Vertiefungen für die Niedriggeschwindig-
keitszone angegangen werden.
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— Temporäre Sperrungen des Dorfkerns für Veranstaltungen sollen weiter-
hin möglich sein, die MIV-Verkehrsführung und Linienführung und Halte-
stelle der Busse für diesen Fall müssen noch festgelegt werden.

— Die Niedriggeschwindigkeitszone ist «von Fassade bis Fassade» zu pla-
nen, es soll nicht nur der Strassenraum im engeren Sinne umgestaltet
werden. Dabei sind auch die weiteren Erkenntnisse der Nutzungsstrate-
gie zu berücksichtigen.
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6.2 Kommunale Massnahmen
Die folgende Liste zeigt den Überblick über die beschlossenen kommunalen
Massnahmen. Anhang A2 listet die Massnahmen auf, die in den Foren zu-
sätzliche vorgeschlagen, aber begründet verworfen wurden.

Nr. Name Kurzbeschreibung

FVV1 Erarbeitung Veloverkehrskon-
zept

Erarbeitung eines Veloverkehrskonzepts zur Attrak-
tivierung des Veloverkehrs

FVV2 Zentrale Veloabstellplätze im
Dorfkern

Erstellung einer zentralen Veloabstellanlage im
Dorfkern mit weiteren Veloabstellplätzen, die in na-
her Gehdistanz zu den Einkaufsläden, der Papete-
rie, der Post, dem Gemeindehaus und den Restau-
rants liegen.

FVV3 Veloabstellanlage Bahnhof
Nord

Erstellung attraktive Veloabstellplätze nördlich des
Bahnhofs, die in naher Gehdistanz zu den Perrons
liegen.

FVV4 Fusswege durch Quartiere Umgestaltung / Beleuchtung Unterrainstrasse im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung des Gebiets Un-
terrain. Zudem Erstellung neue / Optimierung beste-
hende Fusswege durch Quartiere inkl. Beleuchtung.

FVV5 Begegnungsplätze Aufwertung bestehende und Erstellung neuer Be-
gegnungs-/ Erholungsplätze. Denkbar sind Grünflä-
chen mit Sitzmöglichkeiten und allenfalls einem
kleinen Spielplatz.

FVV6 Vernetzung Dorfkern – Kurpark Die Vernetzung zwischen dem Dorfkern und dem
Kurpark soll verbessert werden. Die Sichtbarkeit
und Attraktivität dieser bestehenden Verbindung ist
zu erhöhen.

ÖV1 Optimierung ÖV-Angebot Optimierung ÖV-Angebot und Prüfung alternativer
Angebotsformen in Abstimmung mit dem regionalen
Buskonzept 2025.

ÖV2 Umgestaltung Bushof Der Bahnhof selbst soll in den nächsten Jahren als
Ankunftsort für Gäste und BewohnerInnen optimiert
werden. Zudem sind die Haltekanten neu anzuord-
nen und es ist die Konformität mit dem Behinder-
tengleichstellungsgesetz sicherzustellen.

MIV1 Umgestaltung Bahnhofstrasse Mit einer Umgestaltung und Sanierung der Bahn-
hostrasse soll die Fuss- und Veloanbindung des
Bahnhofs ans Dorf verbessert werden. Dazu liegt
bereits ein Vorprojekt vor.

MIV2 Tempo 30-Zonen in Quartieren Etappenweise Umsetzung vom Tempo 30-Zonen in
den Quartieren. Prioritär sind Zonen umzusetzen,
in welchen schon ein Bevölkerungsbegehren nach
Geschwindigkeitsreduktion und Aufwertung besteht
bzw., sich entsprechende Massnahmen gut und
einfach umsetzen lassen.

MIV3 Optimierung Erschliessung
Grand Resort

Die Erschliessung Grand Resort für MitarbeiterIn-
nen und Gäste soll unter Berücksichtigung der
Bestvariante zur Entlastung Dorfkern optimiert wer-
den.

P1 Parkplatzerstellungspflicht für
private Parkplätze

Das Bau- resp. Parkplatz-Reglement soll im Rah-
men der Ortsplanungsrevision überarbeitet werden,
sodass die ÖV-Erschliessung berücksichtigt wird
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und bei Vorlegen eines Massnahmenkonzeptes die
Mindestzahl auch unterschritten werden kann.

P2 Parkierungsreglement für
öffentliche Parkplätze

Das Parkierungsreglement für öffentliche Park-
plätze soll überarbeitet werden, sodass eine nach
Lage abgestufte und koordinierte flächendeckende
Bewirtschaftung umgesetzt werden kann.

GV1 Sensibilisierung und Informa-
tion

Die BewohnerInnen, ArbeitnehmerInnen und Gäste
werden durch die Gemeinde auf ihr Mobilitätsverhal-
ten sensibilisiert. Dazu gehört auch die Bewusst-
seinsbildung über positive gesundheitliche Effekte
und über Gefahrenstellen. Die Gemeinde informiert
auf ihrer Webseite aktiv über die Mobilität und die
verfügbaren Angebote. Eine «Fragen und Anregun-
gen» Webseite für die Bevölkerung wurde als Sofort-
massnahme bereits umgesetzt.

GV2 Umsetzung Verkehrskonzept
und Nutzungsstrategie Dorfkern

Die Gemeinde beauftragt eine externe Person mit
der Umsetzung der Massnahmen aus dem Ver-
kehrskonzept sowie der Nutzungsstrategie Dorfkern
(bereits erfolgt).

GV3 Unterstützung von Massnah-
men Dritter

Die Gemeinde unterstützt Anstrengungen Dritter,
die eine Veränderung des Verkehrsverhaltens zu-
gunsten von ÖV sowie Fuss-/Veloverkehr begünsti-
gen.

6.3 Kantonale Massnahmen
Die folgende Tabelle umfasst die Massnahmen unter Federführung des Kan-
tons, entweder direkt auf der Sarganser-/Maienfelderstrasse oder indirekt
durch die Entlastung dieser Strassen vom übergeordneten Verkehr. Die De-
tails je Massnahme sind im Anhang A1 (Massnahmenblätter) beschrieben.

Nr. Name Kurze Beschreibung

MIV5 Umgestaltung
Sarganserstrasse

Die Sarganserstrasse ist vom Kanton in Koordination mit der
Gemeinde so umzugestalten, dass den Bedürfnissen des
Fuss- und Veloverkehrs mehr Beachtung geschenkt wird.
Dabei sind die Abhängigkeiten mit den laufenden Projekten
«Fussgängerschutz» und «Lärmschutz» gem. Kapitel 3.8 zu
beachten.

MIV6 Umgestaltung
Maienfelderstrasse

Die Maienfelderstrasse ist vom Kanton in Koordination mit
der Gemeinde so umzugestalten, dass den Bedürfnissen des
Fuss- und Veloverkehrs mehr Beachtung geschenkt wird.

MIV7 Signalisationsände-
rung auf Autobahn

Beim Bund soll zusammen mit dem Kanton eine Anpassung
der Signalisation von/nach Bad Ragaz beantragt werden, um
die Beeinträchtigung des Siedlungsgebietes zu minimieren.

MIV8 Schliessung Auto-
bahnausfahrt und
Tardisbrücke bei Stau

Beim Bund soll zusammen mit dem Kanton und benachbar-
ten Regionen in Bündnerland eine temporäre Schliessung
der Autobahnausfahrt und Tardisbrücke bei Staubildung auf
der Autobahn erwirkt werden. Dadurch soll das Dorfgebiet
von temporären Ausweichverkehr und den damit verbunde-
nen negativen Auswirkungen entlastet werden.
Hinweis: Eine erste Antwort auf einen Ende 2020 eingereich-
ten ähnlich lautenden politischen Vorstoss mit derselben Ab-
sicht fiel negativ aus (Geschäft EA 61.20.68)
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6.4 Umsetzungsprioritäten
Die aufgeführten Massnahmen haben nicht alle die gleiche zeitliche und in-
haltliche Dringlichkeit. Zudem gibt es zu berücksichtigende Abhängigkeiten 
und die kommunalen Ressourcen erlauben es auch nicht, alle Massnahmen 
gleichzeitig umzusetzen. Der Gemeinderat hat mit Beschluss des vorliegen-
den Konzepts daher die folgenden Umsetzungsprioritäten beschlossen:

Bereits umgesetzt / in Planung / Sofortmassnahmen:
Folgende Massnahmen und Projekte sind bereits umgesetzt, in Planung 
und/oder sollen im Sinne von Sofortmassnahmen rasch umgesetzt werden:

— GV2 Umsetzung Verkehrskonzept und Nutzungsstrategie Dorfkern

— MIV1 Umgestaltung Bahnhofstrasse

— MIV2 Tempo 30-Zonen in Quartieren, St. Leonhard in Planung

— MIV5 Umgestaltung Sarganserstrasse, beim Kanton in Planung

— FVV2 Zentrale Veloabstellplätze im Dorfkern

— FVV3 Veloabstellanlage Bahnhof Nord

— MIV7 Signalisationsänderung auf Autobahn

— MIV8 Schliessung Autobahnausfahrt und Tardisbrücke bei Stau

In der nächsten Legislaturplanung
In den kommenden vier Jahren werden einerseits weitere Tempo 30-Zonen 
umgesetzt sowie die planerischen Arbeiten für die Niedriggeschwindigkeits-
zone im Dorfkern, das Parkierungsreglement sowie das Veloverkehrs-
konzept aufgenommen:

— MIV2 Tempo 30-Zonen in Quartieren, Dorfkern inkl. Mühlerain, Fluppi und
Gebiet Sandtrasse/Seestrasse, mit Einbezug der Massnahme FVV6 (Ver-
netzung Dorfkern-Kurpark)

— Niedriggeschwindigkeitszone Dorfkern Antrag im 18. Strassenbaupro-
gramm, mit Einbezug der Massnahme MIV2 (Dorfkern) und FVV6 (Ver-
netzung Dorfkern-Kurpark)

— P2 Parkierungsreglement für öffentliche Parkplätze

— FVV1 Erarbeitung Veloverkehrskonzept

— ÖV1 Optimierung ÖV-Angebot

Laufende Aufgaben
Darüber hinaus gibt es laufende Aufgaben, welche die Gemeinde im Zusam-
menhang mit anderen Planungen, v.a. der anstehende Revision der Ortspla-
nung, anpacken resp. umsetzen wird:

— FVV4 Fusswege durch Quartiere

— FVV5 Begegnungsplätze

— P1 Parkplatzerstellungspflicht für private Parkplätze 

— GV1 Sensibilisierung und Information

— GV3 Unterstützung von Massnahmen Dritter
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In den späteren Legislaturplanungen
Die folgenden Projekte sind weniger dringlich und werden voraussichtlich
erst in den späteren Legislaturperioden umgesetzt:

— ÖV2 Umgestaltung Bushof

— MIV2 Tempo 30-Zonen in Quartieren, weitere Quartiere

— MIV6 Umgestaltung Maienfelderstrasse
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A1 Massnahmenblätter

Kommunale Massnahmen Fuss- und Veloverkehr

FVV1: Erarbeitung Veloverkehrskonzept

Problembeschrieb: Mit zwei Dritteln dominiert der MIV als Hauptverkehrsmittel bei der Bad Ragazer erwerbstätigen
Bevölkerung. Der MIV-Anteil an den Wegen ist sowohl im Vergleich zum kantonalen Durch-
schnitt als auch zum Schweizer Durchschnitt grösser. Grundsätzlich weist das Dorfgebiet auf-
grund der Kleinräumigkeit und Topografie ein bedeutendes Veloverkehrspotenzial auf. Alle
Ziele im Dorfgebiet sind gut mit dem Velo erreichbar. Potenzial zur Verlagerung von MIV auf
Velo-Fahrten ist vorhanden. Aufgrund der teilweise nicht optimalen Veloinfrastruktur wird dieses
Potenzial nicht ausgeschöpft.

Beschreibung
Massnahme:

Erarbeitung eines Veloverkehrskonzepts zur Attraktivierung des Veloverkehrs. Folgende Inhalte
sollte das Konzept mindestens behandeln:
— Definition eines durchgängigen, lückenlosen Velonetzes nach den Vorgaben des Kantons

resp. des Bundes und in Koordination mit dem Fusswegnetz
— Behebung der Velo-Schwachstellen gem. Schwachstellenanalyse Kanton (Bericht, Kapitel

3.4 Veloverkehr, Abbildung 12)
— Ausbau/Verbesserung der Bahn-Unterführungen für den Fuss-/ Veloverkehr
— Neue Fuss-/Velo-Unterführung zur Verbindung Quartier Unterrain und Quartiere nördlich

der Bahn
— Velo-Erschliessung der Quartiere Unterrain / St. Leonhard / Fluppi / Aeuli für Schulkinder
— Prüfung Lückenschluss Erlenweg westlich und östlich der Tamina, neue Brücke oder Ver-

breiterung der bestehenden Tamina-Brücke «Erlenweg»

— Optimierung Bahngleis-Unterführungen (verschiedene Optionen prüfen)
— Anbindungen an Nachbargemeinden, insbesondere auch für den touristischen Freizeitver-

kehr

— Anzahl und Lage von Veloabstellanlagen
Allenfalls sind Veloverkehrszählungen im Rahmen der Erarbeitung des Veloverkehrskonzepts
sinnvoll.

Darstellung:
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Velorouten in Bad Ragaz

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☒V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☒V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☒gering (Erarbeitung Konzept) ☒mittel (Umsetzung Massnahmen) ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☒Kanton St.Gallen, Tiefbauamt (Kantonsstrassen, kantonale und regionale Routen)

☐Weitere:

Umsetzungs-
horizont:

☒kurzfristig ☐mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: Aufweitung Alpenrhein, Maienfeld / Bad Ragaz, Neue Fuss-/ Veloverkehrsbrücke

Entwicklungsplanung Unterrain
FVV2/3: Veloabstellanlagen Dorfzentrum und Bahnhof Nord

FVV4: Fusswege durch Quartiere

Nächste Schritte: Erarbeitung Veloverkehrskonzept, anschliessend Umsetzung der Veloverkehrsmassnahmen
(z.B. Erstellung Veloinfrastruktur, Schliessung von Netzlücken)
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FVV2: Zentrale Veloabstellplätze im Dorfkern

Problembeschrieb: Im Dorfkern stehen heute 50 Veloabstellplätze zur Verfügung: Beim Parkhaus Zentrum gibt es
21 gedeckte Veloabstellplätze, beim Rathaus sind es 10 gedeckte und 8 offene Veloabstell-
plätze und bei der Gemeindebibliothek gibt es 10 offene Veloabstellplätze. Weitere Veloabstell-
plätze müssen erstellt werden, um den Veloverkehr ins Dorfzentrum und insgesamt zu stärken.

Beschreibung
Massnahme:

Erstellung einer zentralen Veloabstellanlage im Dorfkern mit weiteren Veloabstellplätzen, die in
naher Gehdistanz zu den Einkaufsläden, der Papeterie, der Post, dem Gemeindehaus und den
Restaurants liegen (siehe Abbildung unten). Die Veloabstellplätze sollen beleuchtet und über-
deckt sein und eine Möglichkeit zum Anschliessen der Velorahmen haben. Sie sollen ausser-
dem signalisiert und gut erkennbar sein. Die Konzentration und gezielte Anordnung von attrak-
tiven Veloabstellplätzen verhindert das wilde Parkieren und erhöht damit auch die Attraktivität
des Strassenraums für andere Verkehrsteilnehmende.

Darstellung:

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☐V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☐V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☒gering ☐mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☐Kanton St.Gallen

☐Weitere:

Umsetzungs-
horizont:

☒kurzfristig ☐mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: FVV1: Veloverkehrskonzept (Abstellanlagen)

Nutzungsstrategie Dorfkern

Nächste Schritte: Planung Veloabstellplätze, anschliessend Umsetzung
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FVV3: Veloabstellanlage Bahnhof Nord

Problembeschrieb: Der Bahnhof verfügt im Süden über eine moderne Veloabstellanlage mit 260 gedeckten Velo-
abstellplätzen, welche gut genutzt werden. Nördlich des Bahnhofs sind noch keine entspre-
chend attraktiven Veloabstellplätze vorhanden.

Beschreibung
Massnahme:

Erstellung attraktive Veloabstellplätze nördlich des Bahnhofs, die in naher Gehdistanz zu den
Perrons liegen. Die Veloabstellplätze sollen beleuchtet und überdeckt sein und eine Möglichkeit
zum Anschliessen der Velorahmen haben. Dazu gehört auch der Ausbau Elestaweg, damit ge-
nügend Platz für Zufussgehende und Velofahrende vorhanden ist und die Abstellplätze gut und
sicher erschlossen werden können.

Darstellung:

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☐V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☐V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☒gering ☐mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☐Kanton St.Gallen

☐Weitere:

Umsetzungs-
horizont:

☒kurzfristig ☐mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: FVV1: Veloverkehrskonzept (Abstellanlagen)

Nächste Schritte: Planung Veloabstellplätze, Machbarkeitsprüfung mit SBB, anschliessend Umsetzung
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FVV4: Fusswege durch Quartiere

Problembeschrieb: Grundsätzlich weist Bad Ragaz aufgrund der Kleinräumigkeit ein bedeutendes Fussverkehrspo-
tenzial auf. Viele Ziele in der Gemeinde sind gut zu Fuss erreichbar, so beispielsweise der
Bahnhof, der Dorfkern oder das Naherholungsgebiet Giessenpark. Im Fusswegnetz gibt es al-
lerdings noch einzelne Lücken. Der Fussweg zwischen dem Quartier St.Leonhard via Entwick-
lungsgebiet Unterrain zum Bahnhof (Unterrainstrasse) ist zudem v.a. bei Dunkelheit wenig
beliebt. Die im Plan dargestellten Netzlücken sind nicht abschliessend und werden laufend ge-
prüft resp. ergänzt.

Beschreibung
Massnahme:

Umgestaltung / Beleuchtung Unterrainstrasse im Zusammenhang mit der Entwicklung des Ge-
biets Unterrain.
Erstellung neue / Optimierung bestehende Fusswege durch Quartiere (gem. Abbildung unten),
inkl. Beleuchtung:
— Verbindung zwischen Unterrain- und Industriestrasse (1)

— Verbindung zwischen Pizol-, Sarganser- und Unterrainstrasse (2)
— Verbindung zwischen Grossfeld- und Calandastrasse (3)

— Verbindung zwischen Weilig- und Sarganserstrasse (4)

— Verbindung zwischen Golfweg und Bernhard-Simonstrasse (5)
Sollten im Rahmen der Umsetzung des Verkehrskonzepts weitere relevante Lücken identifiziert
werden, dann werden diese laufend behoben; die aufgeführten Verbindungen sind nicht ab-
schliessend. Es wird jeweils aus einer gesamtheitlichen Perspektive entschieden, welche Er-
gänzungen am Fusswegnetz zweckmässig sind.

Darstellung:

1

2

3

4

5
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Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☒V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☒V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☒gering ☐mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☐Kanton St.Gallen

☐Weitere:

Umsetzungs-
horizont:

☐kurzfristig ☒mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: FVV1: Erarbeitung Veloverkehrskonzept (Neue Fuss-/Velo-Unterführung Unterrain)

Entwicklungsplanung Unterrain

Nächste Schritte: Erstellung Projekte zur Netzlückenschliessung, bauliche Umsetzung der Massnahmen
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FVV5: Begegnungsplätze

Problembeschrieb: Im Dorfkern gibt es verschiedene öffentliche Plätze, die ihr Potenzial als Begegnungsorte aus
Sicht der Bevölkerung noch nicht ausgeschöpft haben (Bernard-Simon-Platz, Kronenplatz, Am
Platz, Badplatz, Bartholoméplatz). Die Quartiere St.Leonhard und Fluppi liegen ausserhalb des
kompakten Dorfes; die Fusswege in den Dorfkern bzw. zum Bahnhof sind entsprechend länger
und sollten daher auch mit dezentralen Begegnungs-/ Erholungsplätze aufgewertet werden.
Diese sollen so geplant werden, dass sich daraus keine Konflikte mit dem Veloverkehr ergeben.

Beschreibung
Massnahme:

Aufwertung bestehende und Erstellung neuer Begegnungs-/ Erholungsplätze. Denkbar sind
Grünflächen mit Sitzmöglichkeiten und allenfalls einem kleinen Spielplatz.

Darstellung:

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☒V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☐V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☐gering ☒mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☐Kanton St.Gallen

☐Weitere:

Umsetzungs-
horizont:

☒kurzfristig
(erste Massnahmen)

☒mittelfristig
(laufende Umsetzung)

☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: FVV1: Veloverkehrskonzept

FVV3: Fusswege durch Quartiere

Nutzungsstrategie Dorfkern
Entwicklungsplanung Unterrain

Ortsplanungsrevision

Nächste Schritte: Anliegen in Bau- und Zonenordnung einfliessen lassen, neue Begegnungsplätze projektieren
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FVV6: Vernetzung Dorfkern – Kurpark

Problembeschrieb: Eine Fusswegverbindung ist vorhanden, die Vernetzung zwischen dem Dorfkern und dem Kur-
park wird jedoch zu wenig wahrgenommen.

Beschreibung
Massnahme:

Die Vernetzung zwischen dem Dorfkern und dem Kurpark soll verbessert werden. Die Sichtbar-
keit und Attraktivität dieser bestehenden Verbindung ist zu erhöhen.

Darstellung:

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☐V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☒V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☐V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☒gering ☐mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☐Kanton St.Gallen

☐Weitere:

Umsetzungs-
horizont:

☒kurzfristig ☐mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: Bestvariante zur Entlastung Dorfkern

Nutzungsstrategie Dorfkern

Nächste Schritte: -
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Massnahmen Öffentlicher Verkehr

ÖV1: Optimierung ÖV-Angebot

Problembeschrieb: Bad Ragaz ist mit dem Schienenverkehr gut erschlossen. Diese gute Ausgangslage für den
öffentlichen Verkehr wird heute noch zu wenig genutzt, insbesondere im Pendlerverkehr. Die
bestehenden ÖV-Erschliessungslücken und die wahrgenommene Unattraktivität des ÖV stehen
in Konkurrenz zur grossen Attraktivität und Affinität zur Nutzung des eigenen Autos. Mit einer
Optimierung des Angebots kann die Position des ÖV gestärkt und die Bevölkerung zum Um-
steigen bewegt werden. Eine Herausforderung stellt die Wirtschaftlichkeit des ÖV bzw. das Er-
reichen der Mindest- und Zielvorgaben bezüglich Kostendeckungsgrad dar.

Beschreibung
Massnahme:

Optimierung ÖV-Angebot und Prüfung alternativer Angebotsformen:

— Prüfung Halbstundentakt für alle Buslinien
— Prüfung ÖV-Erschliessung Fluppi (Hinweis: letztmalige Prüfung im Frühjahr 2018)

— Prüfung Rufbus zur Erschliessung der peripheren Quartiere
— Prüfung von selbstfahrenden kleinen Shuttles zur Erschliessung der peripheren Quartiere

und/oder des Grand Resorts resp. einer allenfalls revidierten Wartensteinbahn
— Prüfung Finanzierbarkeit ÖV, z.B. durch Umlagern
Diese Überprüfung und allfällige Optimierungen fliessen in das in Überarbeitung befindliche re-
gionale Buskonzept 2025 ein und werden mit dem Kanton abgestimmt.

Darstellung:
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Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal Split ☐V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☒V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☒V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☒gering (Optimierungskonzept) ☒mittel (Umsetzung mit Kanton) ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☒Kanton St.Gallen, Amt für öffentlicher Verkehr

☒Weitere: Busbetreiber, Region Sarganserland

Umsetzungs-
horizont:

☒kurzfristig
(Konzept)

☒mittelfristig
(Umsetzung)

☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: Regionales «Buskonzept 2025»; Bestvariante zur Entlastung Dorfkern; Entwicklungsplanung
Unterrain

Nächste Schritte: Ausarbeitung Konzept ÖV-Optimierung in Übereinstimmung mit den Zielen von Bad Ragaz mo-
bil und dem vorliegenden Verkehrskonzept.
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ÖV2: Umgestaltung Bushof

Problembe-
schrieb:

Der Bahnhof Bad Ragaz ist nicht nur für Bad Ragaz, sondern auch für die Nachbarsgemeinden
Pfäfers und Fläsch ein wichtiger Umsteigeort. Die Buslinien von/nach Pfäfers bzw. Fläsch er-
schliessen auch das Dorfgebiet von Bad Ragaz. Der Bushof ist noch nicht konform mit dem Be-
hindertengleichstellungsgesetz (BehiG) und die Anordnung der Bushaltekanten ist nicht ideal.

Beschreibung
Massnahme:

Die Umgestaltung Bushof umfasst eine BehiG-Konformität und Neuanordnung der Bushaltekan-
ten. Ein Variantenstudium liegt bereits vor (asa 2015). Der Bahnhof selbst soll in den nächsten
Jahren als Ankunftsort für Gäste und Bevölkerung ebenfalls optimiert werden. Eine von der Ge-
meinde eingesetzte Arbeitsgruppe kümmert sich darum, erste Sofortmassnahmen sind bereits
umgesetzt. Die Massnahmen müssen aufeinander abgestimmt sein.

Darstellung:

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☒V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☐V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☐gering ☒mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☒Kanton St.Gallen, Amt für öffentlicher Verkehr

☒Weitere: SBB; Busbetreiber

Umsetzungs-
horizont:

☐kurz-
fristig

☒mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: ÖV1: Optimierung ÖV-Angebot

Arbeitsgruppe zur Attraktivitätssteigerung des Bahnhofs als Ankunftsort

Nächste Schritte: Abstimmung Gemeinde mit SBB
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Kommunale Massnahmen Motorisierter Individualverkehr

MIV1: Umgestaltung Bahnhofstrasse

Problembe-
schrieb:

Der Bahnhof ist vom Dorfzentrum entlang der Bahnhofstrasse oder über die Kirchgasse resp.
Fläscherstrasse zu Fuss in rund 10 bis 12 Minuten erreichbar. Dies ist für den Fussverkehr eine
relativ weite Distanz, die v.a. dann zurückgelegt wird, wenn der Weg attraktiv und sicher ist.  Die
Attraktivität und Sicherheit der heutigen Strassengestaltung werden von der Bevölkerung als un-
genügend betrachtet.

Beschreibung
Massnahme:

Mit einer Umgestaltung und Sanierung der Bahnhostrasse soll die Fuss- und Veloanbindung des
Bahnhofs ans Dorf verbessert werden. Dazu liegt bereits ein Vorprojekt vor (siehe Abbildung
unten). Aufgrund der parallelen Erarbeitung von Verkehrskonzept und Vorprojekt konnten Über-
legungen zum Veloverkehr bereits einfliessen. Von einer attraktiven und sicheren Anbindung des
Bahnhofs kann auch der ÖV profitieren. Zudem sinkt mittels einer geeigneten Gestaltung die
Lärm- und Luftbelastung der angrenzenden Liegenschaften. Es muss aber sichergestellt sein,
dass die Busführung sowie die Parkierung gewährleistet bleiben.

Darstellung:

Vorprojekt der Bahnhofstrasse (Variante A, Stand 2015)

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal
Split

☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☒V3: Erschliessung

☐V4: Par-
kierung

☐V5: Ortsfremder Verkehr ☒V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☐gering ☒mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☐Kanton St.Gallen

☒Weitere: Anlieger

Umsetzungs-
horizont:

☒kurzfristig ☐mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: FVV1: Veloverkehrskonzept

ÖV1: Optimierung ÖV-Angebot

Nächste Schritte: Projekt umsetzen (Vorprojekt besteht bereits)
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MIV2: Tempo 30-Zonen in Quartieren

Problembe-
schrieb:

Derzeit gibt es in Bad Ragaz keine Tempo-30-Zonen oder Begegnungszonen. In der Kirchgasse
ist eine Begegnungszone beschlossen, aber noch nicht umgesetzt. Auf allen (Quartier-)Strassen
gilt generell Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Diese Geschwindigkeit wird insbesondere im Dorf-
kern und auf den Quartierstrassen subjektiv von der Bevölkerung als zu hoch empfunden. Eine
Reduktion der Geschwindigkeit kann einerseits die Sicherheit und Attraktivität von Zufussgehen-
den und Velofahrenden, insbesondere Kindern, erhöhen. Andererseits sinken aber auch die Luft-
belastung und Lärmimmissionen in den Quartieren. Die Reduktion der Geschwindigkeit hilft auch
gegen Ausweichfahrten und Schleichverkehr in den Quartieren und sorgt dafür, dass der quar-
tierfremde Verkehr auch auf den übergeordneten Achsen bleibt.

Beschreibung
Massnahme:

Etappenweise Umsetzung vom Tempo 30-Zonen in den Quartieren, die Zonen und die mögliche
Reihenfolge sind im folgenden Plan dargestellt. Prioritär sind Tempo 30-Zonen umzusetzen, in
welchen schon ein Bevölkerungsbegehren nach Geschwindigkeitsreduktion und Aufwertung be-
steht (1 St. Leonhard, 2 Dorfkern inkl. Mühlerainstrasse) bzw., sich entsprechende Massnahmen
gut und einfach umsetzen lassen (3 Fluppi). Wohnzonen stehen vor Gewerbe-Industriezonen,
weshalb Bad Ragaz Nord (8) an letzter Stelle steht. Das Gebiet Unterrain ist als Tempo 30-Zone
zu planen. Ausgenommen bleiben vorerst Kantonsstrassen. Ausgenommen bleiben auch Quar-
tiere, in denen sich die Bevölkerung mehrheitlich dagegen wehrt. Die Umsetzung macht nur dort
Sinn, wo die Bevölkerung den Mehrwert erkennt und die Massnahme mitträgt.

Darstellung:
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Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☐V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☒V5: Ortsfremder Verkehr ☒V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☐gering ☒mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☒Kanton St.Gallen, Tiefbauamt (Kantonsstrasse), Kantonspolizei (Bewilligungsbehörde)

☒Weitere: Quartierbevölkerung

Umsetzungs-
horizont:

☒kurzfristig ☒mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: FVV1: Veloverkehrskonzept (T30-Achsen in Quartieren sind attraktive Veloverbindungen)

Entwicklungsplanung Unterrain
Bestvariante zur Entlastung Dorfkern: Die Federführung für eine allfällige Tempo 30-Signalisation
auf der Kantonsstrasse im Dorfkern liegt beim Kanton.

Nächste Schritte: Ausarbeitung Gesamtkonzept inkl. Gestaltung, Verkehrsgutachten für die einzelnen Zonen (inkl.
Geschwindigkeitsmessungen), Auflage Signalisationsänderung und etappierte Umsetzung.
Nachkontrolle und bei Bedarf bauliche Optimierung.

1

3

4

5

2

7

6

8
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MIV3: Optimierung Erschliessung Grand Resort

Problembeschrieb: Aus dem Westen kommende Gäste des Grand Resorts, der Tamina Therme und des Casinos
fahren von der Autobahnausfahrt Bad Ragaz auf der Kantonsstrasse durch das Dorf und biegen
dann in die Bernhard-Simonstrasse ein (signalisierter und schnellster Weg). Aus dem Osten
kommende Gäste benützen die Autobahnausfahrt Maienfeld und biegen vor dem Dorfeingang
in die Bernhard-Simonstrasse. Von der Bernhard-Simonstrasse ist die Ausfahrt mit einem Pfeil
Richtung Autobahnanschluss Maienfeld signalisiert. Der ankommende Verkehr aus Richtung
Westen sowie der ortskundige wegfahrende Verkehr nach Westen fahren also durch den Dorf-
kern, obwohl es via Autobahnanschluss Maienfeld einen Weg gäbe, der das Siedlungsgebiet
weniger beeinträchtigt.
Über die Pfäferserstrasse werden zudem rund 200 Angestellten-Parkplätze des Grand Resorts
erschlossen. Teilzeitanstellungen und das Arbeiten in verschiedenen Schichten führen dazu,
dass diese Parkplätze im Durchschnitt etwa 1,75 bis 2 Mal pro Tag belegt werden, was zu 350
bis 400 Durchfahrten durch den Dorfkern je Richtung pro Tag führt. Aufgrund von Erhebungen
im Jahr 2012 und plausibilisierten Richtwerten durch das Büro asa in Rapperswil-Jona ist davon
auszugehen, dass die Angestellten-Parkplätze pro Tag insgesamt 700 bis 800 Fahrzeugbewe-
gungen generieren (Gemeinde Bad Ragaz: Gutachten und Antrag des Gemeinderates zur Stel-
lungnahme der Gemeinde für die Dorfkernumfahrung Mühlerain. 7. März 2017).

Beschreibung
Massnahme:

Die Erschliessung Grand Resort für Angestellte und Gäste soll unter Berücksichtigung der Best-
variante zur Entlastung Dorfkern optimiert werden. Geprüft werden soll auch eine angepasste
Signalisation von/nach der Autobahn. Zudem soll eine Verschiebung der Parkplätze für die Mit-
arbeitenden geprüft werden (z.B. Erweiterung bestehende Tiefgarage Grand Resort für Ange-
stellte). Im Vordergrund sollte künftig nicht mehr der kürzeste Weg stehen, sondern derjenige,
der das Siedlungsgebiet und den Dorfkern von Bad Ragaz am wenigsten belastet.

Darstellung:

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☐V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☒V3: Erschliessung

☒V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☒V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☐gering ☒mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☐Kanton St.Gallen

☒Weitere: Grand Resort, ASTRA (Signalisationsänderung)

Umsetzungs-
horizont:

☐kurzfristig ☒mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: Bestvariante zur Entlastung Dorfkern

MIV7: Signalisationsänderungen auf der Autobahn

Nächste Schritte: Abklärung mit Grand Resort, welche Ideen schon vorhanden sind.
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Kommunale Massnahmen Parkierung

P1: Parkplatzerstellungspflicht für private Parkplätze

Problembeschrieb: Das aktuell gültige Parkplatz-Reglement aus dem Jahr 1983 regelt den Parkplatzbedarf für Mo-
torfahrzeuge auf privatem Grund. Die Berechnung des Bedarfs an Parkplätzen erfolgt anhand
der Nutzungsart. In Härtefällen kann von den Richtwerten abgewichen werden. Für jeden feh-
lenden Parkplatz ist eine Ersatzabgabe von Fr. 5'000.- zu leisten. Maximalwerte für Parkplätze
oder die Berücksichtigung der ÖV-Erschliessungsqualität sind im heutigen Reglement nicht vor-
gesehen. Mit der grossen Verfügbarkeit privater Parkplätze ist es attraktiv, Wege mit dem Auto
zurückzulegen, was das ÖV-/Velopotenzial einschränkt. Durch weniger abgestellte Fahrzeuge
steigen die Attraktivität und Sicherheit des Strassenraums, zudem können Bauherren und In-
vestoren Kosten für die Erstellung von später allenfalls nicht benötigten Parkplatz einsparen.

Beschreibung
Massnahme:

Das Bau- resp. Parkplatz-Reglement soll im Rahmen der Ortsplanungsrevision in folgendem
Sinne überarbeitet werden:
— Neubauten: Abstimmung Parkplatzerstellungspflicht auf ÖV-Erschliessungsgüte (weniger

private Pflichtparkplätze bei guter ÖV-Erschliessung)

— Ermöglichung von gemeinsamen Parkierungslösung bei Grossüberbauungen
— Ermöglichung von autoarmen Überbauungen (siehe Beispiele unten)

— Flexibilisierung der Ersatzabgabepflicht
— Neubauten: Erstellungspflicht von attraktiven Veloabstellplätzen

Darstellung: Beispiele von autoarmem Wohnen in ländlichen Gemeinden (weitere Bsp. https://wohnbau-mo-
bilitaet.ch/):

Kochermatte, Aegerten Pumera, Almens (in Planung)

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☐V3: Erschliessung

☒V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☒V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☒gering ☐mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☐Kanton St.Gallen

☒Weitere: Bauherren und Investoren (bei der Umsetzung)

Umsetzungs-
horizont:

☒kurzfristig ☐mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: Ortsplanungsrevision

Entwicklungsplanung Unterrain

Nächste Schritte: Überarbeitung Baureglement/Parkplatz-Reglement
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P2: Parkierungsreglement für öffentliche Parkplätze

Problembeschrieb: Das aktuell gültige Parkierungsreglement aus dem Jahr 2001 regelt das Parkieren auf öffentli-
chem Grund. Gemäss Reglement sind örtliche und zeitliche Beschränkungen der öffentlichen
Parkplätze sowie eine Gebührenerhebung möglich. Eine Abstimmung zwischen den einzelnen
Anlagen findet nur begrenzt statt, was teilweise zu Parksuchverkehr führt. Mit der grossen und
kostengünstigen Verfügbarkeit öffentlicher Parkplätze ist es zudem attraktiv, Wege auch inner-
halb des Dorfes mit dem Auto zurückzulegen, was das ÖV-/Velopotenzial einschränkt. Eine
gezielte Lenkung des parkierenden Verkehrs ermöglicht zudem einen sicheren und attraktiven
öffentlichen Raum und verhindert Suchverkehr.

Beschreibung
Massnahme:

Das Parkierungsreglement für öffentliche Parkplätze soll in folgendem Sinne überarbeitet wer-
den:
— Entwicklung Zonenmodell mit abgestuften Bewirtschaftungsformen (Parkplatzgebühr ab-

hängig von Nähe zum Dorfkern (nähere Parkplätze kosten mehr)
— Flächendeckende Bewirtschaftung der Parkplätze bei Freizeitanlagen

— Zeitliche (evtl. monetäre) Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplätze im Dorfkern
— Abstufung Preise zwischen ober- und unterirdischen Parkplätzen im Dorfkern
Ausserdem soll der Kontrollmechanismus zur Einhaltung der Parkierungsvorschriften überprüft
und bei Bedarf angepasst werden. Erfahrungsgemäss werden Regeln dann eingehalten, wenn
zu Beginn eine Sensibilisierung und häufigere Kontrollen durchgeführt werden.
Bei der Ausarbeitung des neuen Reglements sollen die betroffenen Akteure (Verwaltung, Poli-
tik, Gewerbe, Vereine, Schule, Kirche) in geeigneter Form miteinbezogen werden.
Die Parking Pay App wurde als Sofortmassnahme bereits eingeführt.

Darstellung:

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☐V3: Erschliessung

☒V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☐V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☒gering ☐mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☐Kanton St.Gallen

☒Weitere: Betroffene Akteure

Umsetzungs-
horizont:

☒kurzfristig ☐mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: -

Nächste Schritte: Überarbeitung Parkierungsreglement
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Kommunale Massnahmen Gesamtverkehr

GV1: Sensibilisierung und Information

Problembeschrieb: Aufgrund der guten Bedingungen für den MIV und die grosse private wie öffentliche Parkplatz-
Verfügbarkeit ist es attraktiv, auch kurze Wege innerhalb der Gemeinde mit dem Auto zurück-
zulegen. Der MIV dominiert als Hauptverkehrsmittel mit den entsprechenden Folgen für den
Modalsplit sowie für die Aufenthaltsqualität und Sicherheit im Strassenraum.

Beschreibung
Massnahme:

Die Bevölkerung, Arbeitnehmenden und Gäste werden durch die Gemeinde für ihr Mobilitäts-
verhalten sensibilisiert und über die das Angebot von ÖV und Fuss- und Veloverkehr und der
Vorteile dessen Benützung informiert. Dazu gehört auch die Bewusstseinsbildung über positive
gesundheitliche Effekte und über Gefahrenstellen, insbesondere bei den besonders "gefährde-
ten" Gruppen (Senioren, Seniorinnen, Schulkinder).
Die Gemeinde informiert auf ihrer Webseite aktiv über die Mobilität und die verfügbaren Ange-
bote. Eine «Fragen und Anregungen» Webseite für die Bevölkerung wurde als Sofortmass-
nahme bereits umgesetzt.
Mögliche Kampagnen: Aktionstage für einzelne Zielgruppen, Bike to Work, Gratis-Veloflicktag,
mit dem Velo zur Schule (Weiterführung Veloprüfung), Spielerisches Velofahren z.B. in einem
Parcours, Velo-Check-Tag bei Schulen mit kleinen Reparaturen vor Ort.
Evtl. kann die Mobilität resp. das Verkehrskonzept auch als Thema resp. attraktive Aktion in die
Ausstellung Bad Ragartz Eingang finden.

Darstellung: Beispiele von Kampagnen:

Verkehrsverhalten spielerisch lernen Veloförderung Wien Veloförderung
Schule

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☐V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☒V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☒gering ☐mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☒Kanton St.Gallen, Prävention und Gesundheitsförderung (www.zepra.info/gemeinde-bewegt)

☒Weitere: Schulen, Vereine, Mobilitätsanbieter, Veranstalter, etc.

Umsetzungs-
horizont:

☐kurzfristig ☐mittelfristig ☐langfristig ☒Daueraufgabe

Abhängigkeiten: Idealerweise werden bestehende Gefässe (Veranstaltungen, Feste, Aktionen, Märkte) dafür ge-
nutzt und unter dem Mobilitätsaspekt angereichert. Der Kanton unterstützt mit entsprechenden
Angeboten (https://www.zepra.info/gemeinde-bewegt). Koordination mit Umsetzung Nutzungs-
strategie Dorfkern.

GV3: Unterstützung von Massnahmen Dritter

Nächste Schritte: Kampagnen in Abstimmung mit wichtigen Akteuren vorbereiten und durchführen. Es handelt
sich hierbei um eine Daueraufgabe, die nach einer erstmaligen Umsetzung nicht fertig ist.
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GV2: Umsetzung Verkehrskonzept und Nutzungsstrategie Dorfkern

Problembeschrieb: Das Verkehrskonzept Bad Ragaz sowie die Nutzungsstrategie Dorfkern enthalten verschiedene
Massnahmen, die nach dem Beschluss vorangetrieben und umgesetzt werden sollen. Zeitliche
Ressourcen und Fachwissen sind dafür notwendig.

Beschreibung
Massnahme:

Die Gemeinde beauftragt eine externe Person mit der Umsetzung der Massnahmen aus dem
Verkehrskonzept sowie der Nutzungsstrategie Dorfkern.

Darstellung:

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☒V3: Erschliessung

☒V4: Parkierung ☒V5: Ortsfremder Verkehr ☒V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☐gering ☒mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☒Kanton St.Gallen (Kantonale Massnahmen)

☐Weitere:

Umsetzungs-
horizont:

☐kurzfristig ☐mittelfristig ☐langfristig ☒Daueraufgabe

Abhängigkeiten: Koordination mit Umsetzung Nutzungsstrategie Dorfkern

GV1: Sensibilisierung und Information

GV3: Unterstützung von Massnahmen Dritter

Nächste Schritte: Beauftragung einer externen Person «DorfentwicklerIn». Es handelt sich hierbei um eine Dau-
eraufgabe, die nach einer erstmaligen Umsetzung nicht fertig ist.
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GV3: Unterstützung von Massnahmen Dritter

Problembeschrieb: Aufgrund der guten Bedingungen für den MIV und die grosse private wie öffentliche Parkplatz-
Verfügbarkeit ist es attraktiv, auch kurze Wege innerhalb der Gemeinde mit dem Auto zurück-
zulegen. Der MIV dominiert als Hauptverkehrsmittel mit den entsprechenden Folgen für den
Modalsplit sowie für die Aufenthaltsqualität und Sicherheit im Strassenraum.

Beschreibung
Massnahme:

Die Gemeinde unterstützt Anstrengungen Dritter, die eine Veränderung des Verkehrsverhaltens
zugunsten von ÖV sowie Fuss-/Veloverkehr begünstigen. Beispiele sind:
— Öffentliche Ladestationen für E-Autos und E-Bikes

— Pedibus für Kindergärtner (www.pedibus.ch): Eltern

— Bikesharing-Angebot ausbauen: Biker-Netzwerk
— Kombitickets ÖV und Freizeit: Gewerbe / Private

— Lieferdienst für Einkäufe im Dorf: Gewerbe / Private
— Attraktive Schaufenster für hohe Aufenthaltsqualität im Dorfkern (siehe auch Nutzungs-

strategie)

— Verschiebung Markt in Dorfzentrum

Darstellung:

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☒V1: Modal Split ☐V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☐V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☒V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☒gering ☐mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☐Kanton St.Gallen

☒Weitere: interessierte Akteure

Umsetzungs-
horizont:

☐kurzfristig ☐mittelfristig ☐langfristig ☒Daueraufgabe

Abhängigkeiten: GV1: Sensibilisierung und Information

GV2: Umsetzung Verkehrskonzept und Nutzungsstrategie

Nächste Schritte: Unterstützung nach aussen kommunizieren und Akteure motivieren, Ideen zu entwickeln. Es
handelt sich hierbei um eine Daueraufgabe, die nach einer erstmaligen Umsetzung nicht fertig
ist.



Verkehrskonzept Bad Ragaz

Seite 85

Kantonale Massnahmen

Für die Umsetzung der folgenden Massnahmen ist der Kanton in Absprache mit der Ge-
meinde zuständig.

MIV5: Umgestaltung Sarganserstrasse

Problembeschrieb: Die Sarganserstrasse bildet als Kantonsstrasse ein Teil der Hauptverkehrsachse durch den Ort
Bad Ragaz und ist deshalb verkehrsorientiert gestaltet. Der Ortseingang beim Kreisel St. Leon-
hard ist als solcher nicht deutlich erkennbar. Die regionale Veloroute führt gem. Geoportal Bad
Ragaz entlang der Sarganserstrasse. Das bestehende Bauprojekt «Sarganserstrasse Fussgän-
gerschutz» sieht vor, dass der Veloverkehr weiterhin im Mischverkehr geführt wird. Die Stras-
senbreite beträgt innerhalb des Siedlungsgebiets auf weiten Strecken lediglich 6.5 Meter. Damit
ist sie zu schmal für die Markierung eines separaten Radstreifens. Nebst dem Strassenbaupro-
jekt ist derzeit ein Lärmsanierungsprojekt in Erarbeitung, welches streckenweise eine Lärm-
schutzwand vorsieht.

Beschreibung
Massnahme:

Die Gemeinde beantragt dem Kanton ein Projekt für die Umgestaltung der Sarganserstrasse,
das auch die Ziele des vorliegenden Konzepts sowie insbesondere den Bedürfnissen des Fuss-
und Veloverkehrs gerecht wird (v.a. Sicherheit für Zufussgehende und Velofahrende inkl. Schul-
kinder entlang der Achse sowie Aufenthaltsqualität im Zentrumsbereich). Die Gemeinde hat
dem Kanton im Herbst 2020 einen entsprechenden Antrag eingereicht, der auch die gleichzei-
tige Neubeurteilung der Lärmschutzwand beinhaltet. Die Trennwirkung ist mit der geeigneten
Anordnung und Gestaltung von Übergängen zu reduzieren. Ebenso ist der Ortseingang so zu
gestalten, dass sich die Autolenkenden bewusst(er) werden, dass sie sich in einem Siedlungs-
gebiet befinden, in dem auch Zufussgehende und Velofahrende verkehren und ihre Geschwin-
digkeit entsprechend anpassen. Falls eine Veloführung entlang der Sarganserstrasse nicht
möglich sein sollte, ist in FVV1 eine alternative Veloroutenführung zu prüfen.

Darstellung:

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☐V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☐V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☒V5: Ortsfremder Verkehr ☐V6: Umweltbelastungen
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Kostenkategorie: ☐gering ☐mittel ☒hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☒Kanton St.Gallen, Tiefbauamt; Kantonspolizei

☐Weitere:

Umsetzungs-
horizont:

☐kurzfristig ☐mittelfristig ☒langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: FVV1: Veloverkehrskonzept

FVV5: Begegnungsplätze

MIV3: Optimierung Erschliessung Grand Resort
MIV6: Umgestaltung Maienfelderstrasse

Nächste Schritte: Betriebs- und Gestaltungskonzept ausarbeiten
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MIV6: Umgestaltung Maienfelderstrasse

Problembeschrieb: Die Maienfelderstrasse ist als Kantonsstrasse die Hauptverkehrsstrasse durch den Ort Bad Ra-
gaz und deshalb verkehrsorientiert gestaltet. Der Ortseingang bei der evangelischen Kirche ist
als solcher nicht deutlich erkennbar. Die regionale Veloroute führt gem. Geoportal Bad Ragaz
entlang der Maienfelderstrasse. Vom Zentrum bis zum Kreisel Ausserfeld/Neugüter besteht le-
diglich ein einseitiger Radstreifen. Dieser ist mit 1.20 Meter zu schmal.

Beschreibung
Massnahme:

Die Maienfelderstrasse ist vom Kanton in Koordination mit der Gemeinde so umzugestalten,
dass den Bedürfnissen des Fuss- und Veloverkehrs mehr Beachtung geschenkt wird (v.a. Si-
cherheit für Zufussgehende und Velofahrende inkl. Schulkinder) entlang der Achse sowie Auf-
enthaltsqualität im Zentrumsbereich). Die Trennwirkung ist mit der geeigneten Anordnung und
Gestaltung von Übergängen zu reduzieren. Ebenso ist der Ortseingang so zu gestalten, dass
sich die Autolenkende bewusst(er) werden, dass sie sich in einem Siedlungsgebiet befinden, in
dem Zufussgehende und Velofahrende verkehren und ihre Geschwindigkeit entsprechend an-
passen.

Darstellung:

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☐V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☐V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☒V5: Ortsfremder Verkehr ☐V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☐gering ☒mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☒Kanton St.Gallen, Tiefbauamt

☐Weitere:

Umsetzungs-
horizont:

☐kurzfristig ☒mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: FVV1: Veloverkehrskonzept

FVV5: Begegnungsplätze
MIV3: Optimierung Erschliessung Grand Resort

MIV5: Umgestaltung Sarganserstrasse

Nächste Schritte: Betriebs- und Gestaltungskonzept ausarbeiten
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MIV7: Signalisationsänderung auf Autobahn

Problembeschrieb: Aus dem Westen kommende Gäste des Grand Resorts, der Tamina Therme und des Casinos
fahren von der Autobahnausfahrt Bad Ragaz auf der Kantonsstrasse durch das Dorf und biegen
dann in die Bernhard-Simonstrasse ein (signalisierter und schnellster Weg). Aus dem Osten
kommende Gäste benützen die Autobahnausfahrt Maienfeld und biegen vor dem Dorfeingang
in die Bernhard-Simonstrasse. Von der Bernhard-Simonstrasse ist die Ausfahrt mit einem Pfeil
Richtung Autobahnanschluss Maienfeld signalisiert. Der ankommende Verkehr aus Richtung
Westen sowie der ortskundige wegfahrende Verkehr nach Westen fahren also durch den Dorf-
kern, obwohl es via Autobahnanschluss Maienfeld einen Weg gäbe, der das Siedlungsgebiet
weniger beeinträchtigt.

Beschreibung
Massnahme:

Beim Bund soll eine angepasste Signalisation von/nach der Autobahn beantragt werden. Im
Vordergrund sollte künftig nicht mehr der kürzeste Weg stehen, sondern derjenige, der das
Siedlungsgebiet und den Dorfkern von Bad Ragaz am wenigsten belastet.

Auch bei der touristischen Signalisation Nationalstrassen fliessen diese Überlegungen ein.

Darstellung:

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☐V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☒V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☐V5: Ortsfremder Verkehr ☒V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☒gering ☐mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☒Kanton St.Gallen, Tiefbauamt; Kantonspolizei

☒Weitere: ASTRA

Umsetzungs-
horizont:

☒kurzfristig ☐mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: MIV3: Optimierung Erschliessung Grand Resort

Nächste Schritte: Antrag beim Bundesamt für Strassen stellen (durch Kanton)
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MIV8: Schliessung Autobahnausfahrt und Tardisbrücke bei Stau

Problembeschrieb: Wenn es zu Stau auf der Nationalstrasse kommt, dann werden immer wieder Autos beobachtet,
welche die Autobahn verlassen und durch die Ortschaft fahren. Dies führt zu zusätzlichen Emis-
sionen und Sicherheitsbedenken und lässt die Aufenthaltsqualität entlang der Hauptstrasse so-
wie im Dorfkern zu diesen Zeiten merkbar sinken.

Beschreibung
Massnahme:

Beim Bund soll daher eine temporäre Schliessung der Autobahnausfahrt und Tardisbrücke bei
Staubildungen auf der Autobahn beantragt werden. Dadurch soll das Dorfgebiet von diesem
temporären Ausweichverkehr und den damit verbundenen negativen Auswirkungen entlastet
werden. Dieser Antrag soll in Abstimmung mit dem Nachbarkanton Graubünden gestellt wer-
den, da die Gemeinden Maienfeld, Landquart, Igis und Zizers vor vergleichbaren Herausforde-
rungen stehen und im Gesamtverkehrskonzept Region Landquart ähnliche Vorgehensschritte
geplant haben. Hinweis: eine erste Antwort auf einen Ende 2020 eingereichten ähnlich lauten-
den politischen Vorstoss mit derselben Absicht fiel negativ aus (Geschäft EA 61.20.68)

Darstellung:

Quelle: Gesamtverkehrskonzept Region Landquart

Kommunale Ziele
der Verkehrsent-
wicklung:

☐V1: Modal Split ☒V2: Aufenthaltsqualität / Sicherheit ☐V3: Erschliessung

☐V4: Parkierung ☒V5: Ortsfremder Verkehr ☒V6: Umweltbelastungen

Kostenkategorie: ☒gering ☐mittel ☐hoch

Beteiligte:
(fett: Federführung)

☒Gemeinde Bad Ragaz

☒Kanton St.Gallen, Tiefbauamt

☒Weitere: ASTRA, Kanton Graubünden, Region Landquart

Umsetzungs-
horizont:

☒kurzfristig ☐mittelfristig ☐langfristig ☐Daueraufgabe

Abhängigkeiten: Gesamtverkehrskonzept Region Landquart, Teil MIV, LV

Nächste Schritte: In Abstimmung mit Kanton Graubünden Antrag beim Bundesamt für Strassen stellen (Kanton)
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A2 Verworfene Massnahmen

Folgende Massnahmen wurden in den Foren genannt, im Anschluss an den Zielen und Stra-
tegien des Prozesses Bad Ragaz mobil gespiegelt und aus dem im Folgenden dargelegten
Gründen nicht weiterverfolgt:

— Tempo 30 auf Sarganser-/Maienfelderstrasse und Umgestaltung. Begründung: integriert
in Umgestaltungsmassnahmen MIV5/6

— Gestaltung Einfallsachsen. Begründung: integriert in Umgestaltungsmassnahmen
MIV5/6

— Landwirtschaftsverkehr auf Umfahrung (Maienfeld/Heidiland/Fläsch) umlagern. Begrün-
dung: zeigt sehr wenig Wirkung

— SBB Unterführung Unterrain-Elestastrasse für MIV. Begründung: die Verkehrsbelastung
im Quartier soll nicht erhöht werden

— Entlastung Dorfachse: Unterrainstrasse für MIV öffnen. Begründung: die Verkehrsbelas-
tung im Quartier soll nicht erhöht werden, Befahrung für Notfalldienste und allenfalls ÖV
sollte möglich sein

— Einbahnregime Bahnhof- & Fläscherstrasse. Begründung: die Verkehrsbelastung im
Quartier soll nicht erhöht werden

— Monetäre Bewirtschaftung oberirdische Parkplätze im Dorfkern. Begründung: zielfüh-
rendste Variante im Parkplatzkonzept (P2) zuerst prüfen

— Parkplätze Giessenpark: kostenpflichtig ab 1. Minute. Begründung: bereits umgesetzt

— Weiterführung Bus nach Vilters-Wangs und Sargans. Begründung: Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis fraglich, andere Optimierungen werden in ÖV1 geprüft.

— Prüfung Schulbus / Trennung Schulbus und ÖV. Begründung: Das Anliegen wird in Mas-
snahme ÖV1 aufgenommen, aber nicht als Trennung, sondern als Verbesserung ÖV-Er-
schliessung für periphere Quartiere

— ÖV-Haltestelle bei der Badi. Begründung: gem. Strategien im Kapitel 5 ist eine ÖV-Er-
schliessung der Badi nicht erwünscht

— Veloabstellplätze vor jedem Geschäft und Restaurant. Begründung: eine zentrale Abstel-
lanlage im Dorfkern gem. FVV2 findet mehr Zuspruch als mehrere kleine Veloabstellan-
lagen

— Öffentliche Ladestationen für E-Bikes. Begründung: ist eher private Aufgabe, allfällige
Bestrebungen Dritter werden im Rahmen von GV3 unterstützt

— Öffentliche Ladestationen für E-Fahrzeuge. Begründung: ist eher private Aufgabe, allfäl-
lige Bestrebungen Dritter werden im Rahmen von GV3 unterstützt

— Umsetzung Verkehrskonzept mit einer zusätzlichen Stelle bei der Gemeindeverwaltung.
Begründung: Gegenvorschlag gem. Nutzungsstrategie (Verpflichtung Dorfkernentwick-
ler) bevorzugt

— Mobilitätsortsplan. Begründung: geringe Wirkung
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A3 Variantenvergleich Entlastung Dorfkern

Die vergleichende Beurteilung der in Kapitel 6.1 beschriebenen Varianten zur Entlastung des
Dorfkerns erfolgte anhand der Methodik des Kantons St.Gallen, die auch bei der Erarbeitung
der letzten Strassenbauprogramme zum Einsatz kam20. Diese basiert auf den Grundsätzen
der Kantonsverfassung zur nachhaltigen Mobilität sowie auf dem Richtplan resp. dem darin
enthaltenen Raumkonzept und der GVS. Gemäss diesen Vorgaben ist die Mobilität gleich-
wertig und langfristig auf die Bedürfnisse der Umwelt, der Wirtschaft und der Gesellschaft
ausgerichtet. Verkehr ist kein Selbstzweck, sondern untrennbar mit der Siedlungsentwicklung
sowie mit dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld verbunden.

Die von den Gemeinden zur Aufnahme ins Strassenbauprogramm beantragten Projekte im
MIV sowie ÖV müssen beim Kanton zuerst eine Eingangsprüfung durchlaufen, in denen die
Mindestanforderungen bezüglich Kompatibilität mit dem Raumkonzept und der GVS geprüft
werden. Da der Kanton in die vorliegenden Arbeiten involviert war und die entsprechenden
Dokumente als Vorgabe verstanden wurden, sind diese eingehalten. Anschliessend erfolgt
eine Abstimmung zwischen MIV- und ÖV-Vorhaben und allenfalls eine Optimierung. Erst
wenn diese Abstimmung erfolgt ist, werden die Strassenbauvorhaben bewertet und priori-
siert. Dies geschieht parallel auch mit den ÖV-Vorhaben.

Abbildung 24: Kriterienraster des Kantons für das 17. Strassenbauprogramm

20  Ob genau dieselbe Methodik auch für das anstehende 18. SBP zur Anwendung kommt, ist noch offen.



Verkehrskonzept Bad Ragaz

Seite 92

Im Zentrum der Bewertung stehen die vier Oberziele der GVS «Erreichbar», «Ökologisch»,
«Solidarisch und sicher» sowie «Finanzierbar und wirtschaftlich». Zu jedem dieser Oberziele
hat der Kanton Teilziele und Indikatoren definiert und diese auch gewichtet (Abbildung 24).

Für die Beurteilung der einzelnen Indikatoren kommen verschiedene Grundlagen zur Anwen-
dung, primär Zahlen zu den heutigen durchschnittlichen täglichen Verkehrsbelastungen
(DTV). Diese wurden für die verschiedenen Varianten aufgrund der Verkehrserhebung im
Sommer 2020 ermittelt (Anhang A4). Für die Plausibilisierung der Zahlen wurden auch die
kantonalen Messstellen sowie das nationale Personenverkehrsmodell und die Erhebung aus
dem Jahr 2012 beigezogen. Die folgenden Abbildungen zeigen die durch die Varianten aus-
gelösten Verkehrsverlagerungen (rot = Mehrbelastung, grün = Entlastung; gerundete Werte):

Abbildung 25: Verkehrsverlagerungen Niedriggeschwindigkeitszone und Einbahnregime (rot = Mehrbelastung, grün =
Entlastung)

— Bei der Niedriggeschwindigkeitszone sind keine Verkehrsverlagerungen zu erwarten. Alle
Fahrzeuge nehmen dieselbe Route wie heute, sind durch den Dorfkern einfach etwas
langsamer unterwegs.

— Beim Einbahnregime fährt der Verkehr von Pfäfers Richtung Norden neu über die Mühler-
ainstrasse und Maienfelderstrasse Richtung Westen. Richtung Osten gibt sich keine Ver-
änderung, weil diese Fahrten heute bereits über die Mühlerainstrasse führen. Es sind rund
1'100 Fahrzeuge pro Tag (DTV), die im Dorfkern wegfallen und die tägliche Belastung auf
3'000 Fahrzeuge reduzieren.

Abbildung 26: Verkehrsverlagerungen Ausbau Mühlerainstrasse und Kurparktunnel (rot = Mehrbelastung, grün = Ent-
lastung)
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— Wenn die Mühlerainstrasse ausgebaut wird, dann wird Verkehr in beide Richtungen vom
Dorfkern auf die Mühlerainstrasse umgelagert, täglich ca. 2'500 Fahrzeuge. Im Dorfkern
verbleiben 1’600 Fahrten Ziel-/Quellverkehr. Dieser verbleibende Verkehr hat sein Ziel
oder seine Quelle im Dorfkern und könnte nur mit einer Sperrung weiter reduziert werden.
Auf der Maienfelderstrasse Richtung Westen kommt es ebenfalls zu mehr Verkehr, rund
1'700 Fahrten täglich, was gut 20% der heutigen Belastung (DTV 7'500) entspricht.

— Einen ähnlichen Effekt hat der Kurparktunnel: der Dorfkern wird um rund 2'500 Fahrten
täglich entlastet (Restbelastung 1'600 DTV). Zusätzlich wird auch die Mühlerainstrasse
um 600 Fahrzeuge entlastet. Im neuen Tunnel verkehren somit gut 3'000 Fahrzeuge täg-
lich.

Abbildung 27: Verkehrsverlagerung Rosenbergli mit Sperrung Pfäferserstr. (rot = Mehrbelastung, grün = Entlastung)

— Bei der Variante Rosenbergli mit Sperrung wird der Dorfkern ebenfalls in beiden Richtun-
gen zusammen um 2'500 Fahrten entlastet. Gleichzeitig sind aber auch grossräumigere
Verkehrsverlagerungen zu erwarten: der übergeordnete Verkehr nimmt vermehrt den Au-
tobahnanschluss Maienfeld, um nach Pfäfers zu gelangen. So könnte auch die Sargan-
serstrasse um ca. 1'400 Fahrten täglich (-15%) entlastet werden. Dafür ergibt sich eine
Mehrbelastung der Maienfelderstrasse auf dem Abschnitt zwischen Einmündung Mühler-
ainstrasse und der Abzweigung zum Rosenbergli in der Höhe von ca. 2'200 Fahrten. Auf
der neuen Umfahrung Rosenbergli würden sodann rund 2'800 Fahrzeuge pro Tag verkeh-
ren, auf der Pfäferserstrasse entsprechend weniger resp. keine Fahrzeuge mehr.
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— Wenn die Pfäferserstrasse trotz einer neuen Umfahrung Rosenbergli nicht gesperrt würde,
dann würden nur rund 2'000 Fahrzeuge die neue Strasse nutzen, der Rest fährt weiterhin
durch den Dorfkern und über die Pfäferserstrasse. Die Entlastung des Dorfkerns in dieser
Variante liegt mit -1'700 Fahrten zwischen Einbahnregime (-1'100 DTV) und den anderen
Varianten (-2'500 DTV). Die Mehrbelastung der Maienfelderstrasse fällt entsprechend mit
1'400 Fahrten täglich auch etwas geringer aus.

Abbildung 28: Verkehrsverlagerungen Rosenbergli ohne Sperrung Pfäferserstr. (rot = Mehrbelastung, grün = Entlas-
tung)

Neben den Verkehrsbelastungen werden für die Bewertung weitere quantitative und qualita-
tive Datenquellen herangezogen:

— Angaben zu Streckenlägen, Flächenbedarf, betroffenen EinwohnerInnen und Einwohner
sowie Arbeitsplätze aus dem kantonalen geographischen Informationssystem

— Effektive Reisegeschwindigkeiten auf den einzelnen Abschnitten (Erhebung, Beobach-
tung)

— Lastwagenanteil aus der Verkehrserhebung

— Unfälle je Streckenabschnitt aus der kantonalen Statistik der letzten 5 Jahre

— Lärmimmissions- und Emissionsfaktoren gemäss nationalen Vorgaben
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— Lage der Strasse und Zonierung aus dem Zonenplan

— Raumtyp aus dem kantonalen Raumkonzept (Landschaft mit kompakten Siedlungen)

— ÖV-Linien aus dem aktuellen Netzplan 2020

Die Bewertung der allermeisten Indikatoren erfolgt mittels vorgegebenen Berechnungsver-
fahren auf Basis der oben genannten Datenquellen. Einzig beim Landschafts- und Ortsbild
ist eine qualitative Experteneinschätzung notwendig, die aber ebenfalls klar definierten Vor-
gaben folgt. Bewertet wird auf einer Skala von -3 bis +3 einerseits die Grösse des Eingriffs
sowie andererseits die Empfindlichkeit des Orts- resp. Landschaftsbildes. Die Summierung
von positiven und negativen Effekten und die Multiplikation mit der Empfindlichkeit ergeben
die Bewertung gemäss folgender Tabelle mit Begründungen in Abbildung 29.

Grösse des Eingriffs
(Ortsbild)

Niedrigge-
schwindig-
keitszone

Einbahn Mühlerain Rosen-
bergli mit
Sperrung

Rosenbergli
ohne

Sperrung

Kurpark-
tunnel

Umgestaltung Dorfkern
(in allen Varianten) +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5

Entlastung Dorfkern um
ca. 50% der maximal
möglichen Verlagerung

+0.5 +0.5

Maximal mögliche Entlas-
tung des Dorfkerns +1.0 +1.0 +1.0

Kleiner Ausbau Mühler-
ainstrasse (Einbahn) -0.5

Vollständiger Ausbau
Mühlerainstrasse (beide
Richtungen)

-1.0

Tunnelportale Kurparktun-
nel in Siedlung -2.0

Aufsummierte Grösse des
Eingriffs 0.5 0.5 0.5 +1.5 +1.0 -0.5

Empfindlichkeit Ortsbild 2 2 2 2 2 2

Eingriff*Empfindlichkeit
Ortsbild 1 1 1 3 2 -1

Grösse des Eingriffs
(Landschaftsbild)

Offene Linienführung
Rosenbergli am Hang -3.0 -3.0

Aufsummierte Grösse des
Eingriffs 0 0 0 -3.0 -3.0 0

Empfindlichkeit Land-
schaftsbild 2 2 2 2 2 2

Eingriff*Empfindlichkeit
Landschaftsbild 0 0 0 -6 -6 0

Total Beeinträchtigung
Orts- und Landschafts-
bild

1 1 1 -3 -4 -1
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Abbildung 29: Ergebnis der Bewertung Landschafts- und Ortsbild

Aus diesen Berechnungen ergeben sich die folgenden gewichteten Nutzwerte je Indikator
und Variante (Abbildungen 30 und 31):

Gewichtete Nutzwerte Niedrigge-
schwindig-
keitszone

Einbahn Mühlerain
Rosen-

bergli mit
Sperrung

Rosen-
bergli ohne
Sperrung

Kurpark-
tunnel

1.1 Verkehrsfluss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Reisezeit -0.21 -0.07 -0.02 -0.04 0.03 -0.04

1.2.2 Erschliessung AP-Ge-
biete 0.00 -0.08 0.00 -0.08 0.00 -0.15

2.1 Erschliessungswirkung
EW 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.02

2.2 Attraktivität Fuss-/Velover-
kehr 0.34 0.26 0.36 0.37 0.33 0.23

2.3 Trennwirkung 0.00 0.03 0.09 1.30 1.13 0.20

2.4 Unfälle reduzieren 0.02 0.02 0.03 0.09 0.16 -0.03

2.5 Betriebskosten MIV 0.00 0.00 0.00 -0.28 -0.20 -0.02

3.1.1 Luftschadstoffemissio-
nen 0.00 0.00 0.00 -0.08 -0.04 -0.01

3.1.2 Luftschadstoffimmissio-
nen 0.00 0.02 0.02 0.32 0.30 0.05

3.2 Verkehrslärmbelastung 0.00 0.01 0.14 0.34 0.08 0.23

3.3 Flächenbeanspruchung 0.00 0.00 -0.02 -0.20 -0.50 -0.02

3.4 Landschafts-, Ortsbild 0.67 0.67 0.67 -2.00 -2.67 -0.67

3.5 CO2-Emissionen 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.07 -0.01

3.6 Energieverbrauch 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.07 -0.01

Gesamtnutzen (gerundet) 0.8 0.8 1.3 -0.5 -1.5 -0.3

Abbildung 30: Gewichteter und gerundeter Nutzerwerte je Variante und Indikator (grün = positiver Gesamtnutzen, rot
= negativer Gesamtnutzen)
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Abbildung 31: Gewichteter Nutzen je Indikator
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Am grössten sind die positiven (in Abbildung 31 oberhalb der Null-Linie aufgetragen und in
Abbildung 30 mit positiven Vorzeichen) und negativen Nutzen (unterhalb der Null-Linie resp.
negatives Vorzeichen) bei den folgenden Indikatoren:

— 1.2.1 Reisezeit: grösster Reisezeitverlust resp. negativer Nutzen bei Niedriggeschwindig-
keitszone wegen Temporeduktion, kleiner Reisezeitgewinn in Variante Rosenbergli ohne
Sperrung

— 2.2 Attraktivität für den Fuss-/Veloverkehr: durch Umgestaltung, Temporeduktion und
Verkehrsentlastung erzielen alle Varianten einen positiven Nutzen

— 2.3 Trennwirkung: grösster Nutzen in Rosenbergli-Varianten, weil hier auch die Sargan-
ser- und ein Teil der Maienfelderstrasse vom Verkehr entlastet werden

— 2.4 Unfälle: Umgestaltung und Verkehrsverlagerung von innerorts nach ausserorts redu-
zieren Unfallzahlen; Rosenbergli-Varianten erzielen höchsten Nutzen

— 2.5 Betriebskosten MIV: höhere Kosten aufgrund Fahrleistungszunahme in Rosenbergli-
Varianten

— 3.1.2 Luftschadstoffimmissionen: Rosenbergli-Varianten erzielen höchsten Nutzen,
weil Verkehrsverlagerung vom Siedlungsgebiet in Nicht-Siedlungsgebiet

— 3.2 Verkehrslärmbelastung: Positiver Nutzen aufgrund Geschwindigkeitsreduktion und
Verkehrsverlagerung vom Siedlungsgebiet in Nicht-Siedlungsgebiet

— 3.3 Flächenbeanspruchung: Grösster negativer Nutzen in Rosenbergli-Varianten auf-
grund Bodenversiegelung

— 3.4 Landschaft-/ Ortsbild: Positiver Nutzen bzgl. Ortsbild aufgrund Umgestaltung Dorf-
kern in allen Varianten; negativer Nutzen bzgl. Ortsbild aufgrund Tunnelportale in Tunnel-
Variante; negativer Nutzen bzgl. Landschaftsbild in Rosenbergli-Varianten

Die Wirkungen bei den anderen Indikatoren sind vernachlässigbar. Der höchste Gesamtnut-
zen erzielt mit knapp 1.3 Punkten die Mühlerain-Variante. Sie weist im Indikatorensystem des
Kantons praktisch keine negativen Nutzen auf. Den tiefsten Gesamtnutzen erreicht die Vari-
ante Rosenbergli ohne Sperrung, weil die positiven Nutzen aus Attraktivität FVV, Trennwir-
kung, Unfallreduktion, Emissionen und Immissionen primär vom Eingriff ins Landschaftsbild
und sekundär durch die zusätzliche Flächenbeanspruchung und die steigenden Betriebskos-
ten für den MIV aufgehoben werden.

Um zu beurteilen, wie stabil diese Ergebnisse sind, werden gemäss Vorgaben des Kantons
verschiedene Gewichtungsfälle (Abbildung 32) hinterlegt:

Sensitivitätsfall Gewicht Oberziel
«Erreichbar»

Gewicht Oberziel
«Solidarisch und Sicher»

Gewicht Oberziel
«Ökologisch»

Total

Standardgewichtung 28% 34% 38% 100%

Erhöhte Gewichtung
Oberziel «Erreichbar»

50% 25% 25% 100%

Erhöhte Gewichtung
Oberziel «Solidarisch
und Sicher»

25% 50% 25% 100%

Erhöhte Gewichtung
Oberziel «Ökologisch» 25% 25% 50% 100%

Abbildung 32: Vom Kanton vorgegebene Gewichtungsfälle
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In der folgenden Übersicht (Abbildung 33) sind die Ergebnisse unter Berücksichtigung dieser
Gewichtungsfälle ersichtlich, wobei der höchste und tiefste Gesamtnutzen jeweils grün resp.
rot hinterlegt ist:
Sensitivitätsfall Niedrigge-

schwindig-
keitszone

Einbahn Mühlerain Rosen-
bergli mit
Sperrung

Rosen-
bergli ohne
Sperrung

Kurpark-
tunnel

Standardgewichtung 0.82 0.83 1.28 -0.46 -1.51 -0.28

Erhöhte Gewichtung
Oberziel «Erreichbar» 0.33 0.39 0.86 -0.33 -0.85 -0.40

Erhöhte Gewichtung
Oberziel «Solidarisch
und Sicher»

0.79 0.75 1.23 0.88 0.16 0.07

Erhöhte Gewichtung
Oberziel «Ökolo-
gisch»

0.96 0.99 1.41 -1.42 -2.83 -0.49

Abbildung 33: Gewichteter Nutzen bei verschiedenen Sensitivitätsfällen

Es zeigt sich, dass die Mühlerainvariante bei allen Gewichtungsfällen den höchsten Gesamt-
nutzen (grün hinterlegt) erreicht, damit kann das Ergebnis als stabil bezeichnet werden. Die
Rosenbergli-Variante ohne Sperrung hat mit Ausnahme bei der erhöhten Gewichtung von
«Solidarisch und sicher» den tiefsten Gesamtnutzen (rot hinterlegt). Ebenfalls erkennbar ist,
dass sich die Ergebnisse bei einer höheren Gewichtung der Erreichbarkeit tendenziell eher
angleichen, wobei die Rosenbergli-Varianten und der Kurparktunnel weiterhin einen negati-
ven Gesamtnutzwert aufweisen. Leicht positive Nutzwerte erreichen sie nur bei einer erhöh-
ten Gewichtung von Solidarität und Sicherheit, in diesem Fall ist die Variante Rosenberg mit
Sperrung sogar die zweitbeste Variante nach Mühlerain. Bei einer höheren Gewichtung von
ökologischen Zielen wiederum gehen die erreichten Gesamtnutzen noch weiter auseinander:
Niedriggeschwindigkeitszone und Einbahn werden etwas besser bewertet als im Standard-
fall, Mühlerain in Etwa gleich und die Rosenbergli-Varianten sowie der Kurparktunnel deutlich
schlechter.

Zur Beurteilung der Kostenwirksamkeit werden diese Gesamtnutzen den anfallenden Kosten
für Bau, Betrieb und Unterhalt gegenübergestellt. Dabei werden die Investitionskosten sowie
der finanzielle Aufwand für Betrieb und Unterhalt auf Jahreskosten21 zurückgerechnet. Bei
den Kosten für Betrieb und Unterhalt kommt nur die Differenz zu den heute bereits anfallen-
den Betriebs- und Unterhaltskosten zum Tragen, eine solche ist bei der Niedriggeschwindig-
keitszone nicht zu erwarten und bei den Varianten Einbahnregime und Mühlerain vernach-
lässigbar tief. Deutliche Mehraufwände für den Betrieb fallen bei den Varianten Rosenbergli
ohne Sperrung und für den Unterhalt des Kurparktunnels an, weil es sich um zusätzliche
neue Infrastrukturen handelt. Bei der Variante Rosenbergli mit Sperrung entfällt künftig der
Unterhalt der Pfäferserstrasse, was gegenüber heute eine ebenfalls vernachlässigbare Dif-
ferenz ergibt.

Die Kosten je Variante sind in Abbildung 34 dargestellt.

21 Annuität von Deckbelägen und Gestaltungsmassnahmen: 25 Jahre, Tragschichten: 50 Jahre, Entwässerung, Brü-
ckenbau, Tunnelbau: 75 Jahre. Planung und Landerwerb auf 100 Jahre.
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Variante Investitionskosten
(inkl. Genauigkeit)22

Annuität
CHF pro Jahr

Jahreskosten (inkl. Be-
trieb und Unterhalt)

1 Niedriggeschwindigkeitszone im
Dorfkern

1.2 Mio. (±30%) 38’000 CHF 38’000

2 Einbahnregime 2.1 Mio. (±40%) 61’000 CHF 62’000

3 Mühlerain 6.1 Mio. (±10%) 172’000 CHF 173’000

4 Rosenbergli mit Sperrung 21.9 Mio. (±10%) 710’000 CHF 710’000

5 Rosenbergli ohne Sperrung 24.9 Mio. (±10%) 810’000 CHF 828’000

6 Kurparktunnel lang 22.8 Mio. (±20%) 565’000 CHF 575’000

Abbildung 34: Investitionskosten, Annuitäten und Jahreskosten (bei den aufgeführten Kosten handelt es sich um die
volkwirtschaftliche Betrachtung der Gesamtkosten ohne Berücksichtigung allfälliger Beiträge Dritter,
welche für die Bewertung nicht relevant sind)

Bei der Gegenüberstellung von Gesamtnutzen und Jahreskosten zeigt sich folgendes Bild
(Abbildung 35). Bei dieser Betrachtung werden nur mehr die Varianten mit positiven Gesamt-
nutzen berücksichtigt, da eine negative Kostenwirksamkeit nicht erwünscht ist (es würden
jährlich Kosten anfallen für einen negativen Nutzen):

Abbildung 35: Kostenwirksamkeit der drei Varianten mit positivem Gesamtnutzen

Die Abbildung 35 liest sich folgendermassen: Der Gesamtnutzen von 0.8 für die Niedrigge-
schwindigkeitszone im Dorfkern kostet aus volkswirtschaftlicher Sicht total CHF 1.2 Mio. resp.
CHF 38'000 pro Jahr. Die Kostenwirksamkeit (=Steigung der Geraden) ist damit höher als
bei der Einbahnvariante (0.8 Punkte für jährlich CHF 62'000) resp. Mühlerain (1.3 Punkte für
jährlich CHF 173'000).

22  Kostenstand 2019, inkl. Landerwerb, exkl. Mehrwertsteuer. Unterschiedliche Genauigkeiten sind durch verschiedene
Projektstände begründet. Die Umgestaltung des Dorfkerns ist als flankierende Massnahme bei allen Varianten ent-
halten.



Verkehrskonzept Bad Ragaz

Seite 101

A4 Ergebnisse der Verkehrserhebung

Um die für die in Kapitel 6.1. und Anhang A3 dargestellte Bewertung benötigten Verkehrsda-
ten zu erheben, wurden neben automatischen Zählungen an ausgewählten Querschnitten
auch Befragungen an zwei ausgewählten Strassen durchgeführt. Ziel dieser Befragung war
es, ein möglichst detailliertes Bild der Routenwahl zu bekommen.

Es wurden an folgenden Orten mobile Zählstellen aufgestellt, welche für den Zeitraum vom
23. – 29. Januar 2012, 27. Februar – 4. März 2012, 19. August – 01. September 2020 resp.
19. Oktober – 1. November 2020 richtungsgetrennte Verkehrsmengen zählten:

— Bartholoméplatz (2012 und 2020)

— Mühlerainstrasse (2012 und 2020)

— Pfäferserstrasse (201223 und 2020)

— Valenserstrasse (nur 2012)

— Maienfelderstrasse (nur 2020)

— Sarellistrasse (nur 2020)

Abbildung 36: Zählstellen und Befragungsstandort

Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse dieser Verkehrserhebungen. Zur Ermittlung
des durchschnittlichen täglichen Verkehrs 2012 (DTV, auf 10 Fahrzeuge gerundet) wurden
unkorrigierte24 Mittelwerte über die gezählten Tage gebildet. Zur Ermittlung des DTV 2020
wurden jahreskorrigierte Mittelwerte über die gezählten Tage gebildet. Für die Abendspitzen-
stunde (ASP, auf 5 Fahrzeuge gerundet) wurden für den Zeitraum 17 bis 18 Uhr Mittelwerte
über die Werktage gebildet.

23  Im Jahr 2012 wurden die Zahlen des automatischen Verkehrszählers des Kantons, welcher beim Wartenstein an der
Pfäferserstrasse installiert ist, für den gleichen Zeitraum verwendet

24 Der Vergleich des Jahresmittels 2010 der Dauerzählstelle „Wartenstein“ (1630 Fz/Tag) mit dem Ergebnis der Stich-
probe (1489 Fz/Tag) zeigt, dass die ausgewählte Woche als repräsentativ betrachtet werden kann.
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Richtung DTV 2012 DTV 2020 ASP 2012 ASP 2020
Maienfelder-
strasse

380 Fz/Tag 570 Fz/d 40 Fz/h 80 Fz/d

Richtung DTV 2012 DTV 2020 ASP 2012 ASP 2020
Bad Ragaz 690 Fz/Tag 1'430 Fz/Tag 60 Fz/h 160 Fz/h
Pfäfers 800 Fz/Tag 1'340 Fz/Tag 100 Fz/h 135 Fz/h

Richtung DTV 2012 DTV 2020 ASP 2012 ASP 2020
Bad Ragaz 430 Fz/Tag - Fz/Tag 60 Fz/h - Fz/h
Valens 430 Fz/Tag - Fz/Tag 40 Fz/h - Fz/h

In Abbildung 38 und Abbildung 39 zeigt sich, dass der Verkehr, der im Jahr 2012 auf der
Valenserstrasse verkehrt ist, heute auf der Pfäferserstrasse unterwegs ist.

Richtung DTV 2012 DTV 2020 ASP 2012 ASP 2020
Pfäfers 2’070 Fz/Tag 2’400 Fz/Tag 250 Fz/h  245 Fz/h
Maienfelder-
strasse

1’650 Fz/Tag 1'690 Fz/Tag 170 Fz/h 170 Fz/h

Richtung DTV 2012 DTV 2020 ASP 2012 ASP 2020
Sargans - Fz/Tag 3’770 Fz/Tag - Fz/h  400 Fz/h
Landquart - Fz/Tag 3’740 Fz/Tag - Fz/h 350 Fz/h

Richtung DTV 2012 DTV 2020 ASP 2012 ASP 2020
Landquart - Fz/Tag 240 Fz/Tag - Fz/h  30 Fz/h
Pfäfers - Fz/Tag 240 Fz/Tag - Fz/h 30 Fz/h

An den meisten Erfassungsstellen hat der tägliche Verkehr zwischen 2012 und 2020 zuge-
nommen25, am deutlichsten mit fast 50% auf der Mühlerainstrasse und aufgrund der Schlies-
sung der Valenserstrasse auch auf der Pfäferserstrasse. Im Dorfkern hingegen beträgt die
Zunahme im Querschnitt nur 3%, wobei der Verkehr in Fahrtrichtung Pfäfers deutlicher zu-
genommen hat (+10%), in der anderen Richtung hingegen eine Abnahme um ein paar wenige
Prozente zu verzeichnen ist, weil mehr Fahrzeuge als vor acht Jahren über die Mühler-
ainstrasse fahren. Auf welchen Umstand diese Routenwahländerung zurückzuführen ist,
konnte nicht ermittelt werden.

Neben den Zählungen wurden Befragungen der Verkehrsteilnehmenden durchgeführt. Es
wurden folgende Befragungstage ausgewählt: Donnerstag, 26.1. und Montag, 30.1. im Jahr
2012 sowie Dienstag, 18.8., Samstag, 22.8. und Donnerstag, 27.8. im Jahr 2020. An beiden
Tagen im Jahr 2012 wurden an der Valenserstrasse und an der Pfäferserstrasse jeweils am
Morgen von 06.00-08.00 Uhr und am Abend von 16.00-18.00 Uhr die Fahrzeuglenkenden
richtungsgetrennt befragt. Im Jahr 2020 wurde nur an der Pfäferserstrasse befragt. An beiden
Querschnitten und in beiden Jahren wurden die gleichen Fragen gestellt: Die Fahrzeuglen-
kenden in Richtung Bad Ragaz fahrend wurden gefragt, wohin sie fahren, die Fahrzeuglen-
kenden aus Richtung Bad Ragaz kommend wurden gefragt, woher sie kommen. Es wurde

25  Die Zunahmen sind vergleichbar mit den an den Dauerzählstellen gemessenen Zunahmen von 2% bis 9% bei einer
gleichzeitigen Bevölkerungsentwicklung in Bad Ragaz von 14%.

Abbildung 37:
Mühlerainstrasse
(23.-29.1.2012)
(19.10.-1.11.2020)

Abbildung 38:
Pfäferserstrasse
(23.-29.1.2012)
(19.8.-1.9.2020)

Abbildung 39:
Valenserstrasse
(23. – 29.1.2012)
(gesperrt im 2020)

Abbildung 40:
Bartholoméplatz
(27.2. – 4.3.2012)
(19.10.-1.11.2020)

Abbildung 41:
Maienfelderstrasse
(2012 nicht erfasst)
(19.8.-1.9.2020)

Abbildung 42:
Sarellistrasse
(2012 nicht erfasst)
(19.8.-1.9.2020)
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folgende Genauigkeit der Antworten verlangt: Für Quellen/Ziele ausserhalb von Bad Ragaz
wurde die Gemeinde erhoben, für Quellen/Ziele innerhalb von Bad Ragaz die in Abbildung
43 dargestellten Zonen.

Abbildung 43:  Quartieraufteilung Bad Ragaz (Q1 = südwestlich, Q2 = südöstlich, Q3 = nordöstlich, Q4 = nordwestlich,
Q5 = Zentrum)

Für die Auswertung der Befragungen wurde für den Verkehr mit Quelle oder Ziel in Bad Ra-
gaz eine Zonierung gemäss Abbildung 43 gewählt, wobei das Grand Resort als Teilgebiet
von Q2 im Jahr 2020 separat erfasst wurde. Für den Aussenverkehr (Verkehr mit Quelle oder
Ziel ausserhalb von Bad Ragaz) wurde folgende Zoneneinteilung verwendet:

— Zone Z1: Autobahn Richtung Zürich

— Zone Z2: Autobahn Richtung Chur

— Zone Z3: Kantonsstrasse Richtung Landquart

— Zone Z4: Kantonsstrasse Richtung Maienfeld

— Zone Z5: Kantonsstrasse Richtung Vilters-Wangs

Die Auswertung der Befragungen ergibt die in Abbildung 44 und Abbildung 45 dargestellte
Verkehrsverteilung zwischen den Zonen. Dabei wurden die Fahrten von und nach Valens mit
den Fahrten von und nach Pfäfers zusammengelegt, da nach dem Bau der Taminabrücke
auch der Verkehr nach Valens über die Pfäferserstrasse fährt.
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Abbildung 44: Verkehrsverteilung in Richtung Pfäfers

Abbildung 45: Verkehrsverteilung von Pfäfers in Richtung Bad Ragaz
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A5 Karte Situationsanalyse

(siehe Folgeseite)
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